Teil A | Planzeichnung, M 1:1.000
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Stadtebauliche Kennzahlen
Raumlicher Geltungsbereich 28.620 m?
Sonstige Sondergebiete 17.570 m?

-SO1-LGS 10.405 m?

-SO02-LGS 2.720 m?

-SO 3-LGS 2.255 m?

- SO 4 - Gastro 1415 m?

- SO 5 - Gastro 775 m?
Verkehrsflachen 4.510 m?
Grinflachen Offentlich 6.540 m?

- Spielplatz 1.230 m?

- Flachen Fir Geholzpflanzungen 455 m?

- trockenwarme Grinflachen 2.815 m?

- Sonstige offentl. Grinflachen 2.040 m?
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Teil B | Planzeichenerklarung und textliche Festsetzungen

Das Planungsgebiet ist in Baugebietsteilflichen unterteilt. Fiir die einzelnen Baugebietsteilflachen
gelten Festsetzungen, die sich aus der Planzeichnung und dem Textteil ergeben. In Ergdnzung der
Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

Fillschema der Nutzungsschablone fiir die Baugebietsteilflachen:

Gebietstyp Bauweise
Art der baulichen Nutzung
GRZ = Grundflachenzahl ‘ max. Héhe der baul. Anlagen

B 1 | Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

11 SO1
LGS

1.2 (302
LGS

Sondergebiet 1 - LGS 'Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung im Rahmen der
Landesgartenschau' gemaf § 11 BauNVO

Zulassige Nutzungen wahrend der Landesgartenschau:

- gro¥flachig angelegte, strukturreiche, Themengarten

- Gartnerische Gestaltung inkl. Stitzelemente, befestigte und teilbefestigte
Wegeverbindungen sowie Aufenthaltsflachen

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfihrung der Landesgartenschau 2028

Nach der Landesgartenschau (Nachnutzung):
- Wiesenflache, Extensive Grin- und Freiflachennutzung
- Untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzung

Sondergebiet 2 - LGS 'Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung im Rahmen der
Landesgartenschau' gemafl § 11 BauNVO

Zulassige Nutzungen wahrend der Landesgartenschau:

- Temporare Pavillons und Ausstellungsflachen

- Gartnerische Gestaltung und Themengarten

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028

Nach der Landesgartenschau (Nachnutzung):
- Wiesenflache, Extensive Grin- und Freiflichennutzung
- Untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzung

Sondergebiet 3 - LGS 'Sport im Waldchen' gemal § 11 BauNvVO

Zulassige Nutzungen:

- Skateanlagen, Pumptrack und vergleichbare Rollsport- und Trendsportanlagen

- Untergeordnete Nebenanlagen (z. B. Sitzgelegenheiten, Beleuchtung,
Aufenthaltsflachen) inkl. Wege und befestigte Flachen

- Anlage und Entwicklung eines Waldchens bzw. von Gehdlz- und Grinstrukturen
gem. Pflanzliste Pfl 2

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028

1.4 (304

Gastro

1.5 (sos

Gastro

21 GRzZ04
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2.2 Hohe baulicher
Anlagen
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4. Verkehrsflachen
41

4.2 E

Sondergebiet 4 - Gastro 'Gastronomie' gemal § 11 Abs. 2 BauNVO

Zulassige Nutzungen:

- Gastronomische Betriebe aller Art (Innen- & Aul3engastronomie)

- Nebenraume und Nebenanlagen, die der gastronomischen Nutzung dienen
(z. B. Kuchen, Lager, Sanitar-, Personal- und Technikraume)

- Wohnen und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028

Sondergebiet 5 - Gastro 'Gastronomie & Jugend' gemal § 11 Abs. 2 BauNVO

Zulassige Nutzungen:

- Gastronomische Betriebe aller Art (Innen- & Auflengastronomie)

- Jugendcafés und vergleichbare Aufenthaltsangebote fiir Jugendliche

- Nebenraume und Nebenanlagen, die der gastronomischen Nutzung und den
Aufenthaltsangeboten fir Jugendliche dienen (z. B. Kiichen, Lager, Sanitar-,
Personal- und Technikraume)

- Wohnen, Bironutzung und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028

2. MaR der baulichen Nutzung

Maximale Grundflachenzahl (GRZ) (§§ 16, 19 BauNVO)
als hochst zulassiges Maly

Fur die zulassige Hohe der baulichen Anlagen gelten die in der Nutzungs-
schablone des Bebauungsplans dargestellten Maximalhéhen.

Die Héhenangaben beziehen sich auf die Oberkante des naturlichen Gelandes
(OK Gelande) vor Baubeginn.

3. Bauweise, Baugrenze

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Grenzstandige Bebauung ist zulassig.

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung,

- Lage und Breiten der Wege sind unverbindlich

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028 sind zulassig

besondere Zweckbestimmung,
hier: Bricke

4.3 E besondere Zweckbestimmung,
hier: Stellplatze fur Kraftfahrzeuge

4.4 besondere Zweckbestimmung,
hier: Fuf3- und Radweg

4.5 m besondere Zweckbestimmung,
hier: Bushaltestelle

5. Griinordnung

5.1 Offentliche Griinflache
- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028 sind zulassig

52 [ -

Offentliche Griinflache mit Zweckbestimmung,
hier: Donauterrassen — trockenwarme Grinflachen fir die Zauneidechse

MaRnahmen & Gestaltungselemente:

- Anlage und Entwicklung trockenwarmer Grunflachen mit dem Saatgut
"Landschaftsrasen fir Trockenlagen", Mischungsverhaltnis Blumen-Graser 80/20,
UG 16, Aussaatmenge 5-15 g/m?

- Gestaltung von Habitatelementen (z. B. Steinriegel, Gabionen-/
Grof3steinstrukturen, Sandlinsen, Totholz)

- Naturnahe Sitzgelegenheiten aus Naturmaterialien

- Extensive Pflege- und Entwicklungsmafinahmen

- Untergeordnete Wege zur ErschlieBung und Beobachtung

Zusatzlich:

- temporare Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028 sind zulassig

besondere Zweckbestimmung,
hier: Spielplatz

5.3 @

5.4 @@)

55 SchutzmafRnahmen fiir Baume wahrend der Bauzeit
gemal DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen,
* @

Erhalt bestehender Einzelbdume und Straucher
Die Bestandsbaume sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und zu dulden
und bei Abgang innerhalb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen"

Neupflanzung von Solitdrbaume - Lage unverbindlich
gemal Pflanzliste Pfl 1 (siehe Anlage 6 zum Bebauungsplan)

57 [g°°°°°9098 Umgrenzung von Flachen fiir Geholzpflanzungen,
D e EeeaaEaGs hier: Waldchen mit Pflanzbindung gem. Pflanzliste Pfl 2 (siehe Anlage 6 zum

Bebauungsplan)

Die Geholze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und zu dulden
und bei Abgang innerhalb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.

6. Flache fiir Wasserwirtschaft

6.1 {::j

6.2 Hochwassergefahrenflache HQextrem
(Bemessungswasserstand HQextrem mit 402,24 m u. NHN)

festgesetztes Uberschwemmungsgebiet
(Bemessungswasserstand des HQ 100 mit 401,73 m 4. NHN)

7. Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Im Hinblick auf die im Plangebiet vorgesehenen Freizeitaktivitaten ist sicherzustellen, dass keine
schadlichen Schallimmissionen auf die benachbarten schutzbedirftigen Nutzungen einwirken.
MaRgebliche Wohnnachbarschaft stellen die teilweise als Wohngebiet einzustufenden Bebauungen
westlich gegenuber der Gartenstral’e und nérdlich gegentber der Neuen Obermayerstralle dar.

MaRgebliche rechtliche Grundlage - 18. BImSchV

Als Beurteilungsvorschrift ist die flir Sport- und Freizeitanlagen geltende 18.BImSchV (Sportanlagen-
larmschutzverordnung) heranzuziehen, wonach in Allgemeinen Wohngebieten ein Tag-Immissions-
richtwert von 55 dB(A) in den Tag-Beurteilungszeitraumen ab 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr (werktags) und ab
09.00 Uhr bis 22.00 Uhr (sonn-/feiertags) mafRgebend ist. Gerduschimmissionen infolge von Freizeit-
Veranstaltungen sind in der Summe mit denen aus anderen Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie einer
maoglichen Skateline auf der SO3-Gastro-Flache, zu bewerten.

Musik mit/ ohne elektroakustischer Verstarkung

Wird auf den SO1- und SO2-Flachen in einem Abstand von wenigstens 65 m zur nérdlichen und
wenigstens 75 m zur westlichen Bebauungsplangrenze Musik mit elektroakustischer Verstarkung
dargeboten, ist bei sidostlicher Ausrichtung der Lautsprecher zur Tagzeit ein Schallleistungspegel von
insgesamt 120 dB(A) einzuhalten. Bei nordlicher oder nordwestlicher Ausrichtung ist bei einem
Mindestabstand von jeweils 80 m zur ndrdlichen und zur westlichen Bebauungsplangrenze ein
Schallleistungspegel von 106 dB(A) einzuhalten. Im Fall einer Musikanlage auf der Flache SO 5 ist bei
einer Ausrichtung dieser nach Nordosten der zulassige Schallleistungspegel auf 111 dB(A) beschrankt.

Veranstaltungen mit Musikdarbietungen ohne elektroakustische Verstarkung sind zur Tagzeit auf den
Flachen SO1 und SO2 - unter Wahrung eines Abstandes von jeweils 45 m zu den westlichen und
ndrdlichen Bebauungsplangrenzen - bis zu einem Schallleistungspegel von 100 dB(A) zuldssig. Auf der
Flache SO 5 ist ein Schallleistungspegel von bis zu 103 dB(A) mdglich.

Regelungen fiir seltene Ereignisse

Im Fall einer lauteren bzw. grélkeren, vom Regelbetrieb abweichenden Veranstaltung ist im Rahmen der
Regelungen fiir seltene Ereignisse nach der 18. BImSchV (Sportanlagenlarm- schutzverordnung) tagstiber
eine um 10 dB hoéhere Gerauschentwicklung méglich (z.B. auf SO 2 mit siddstlicher Lautsprecher-
ausrichtung: Schallleistungspegel bis 130 dB(A)). Das Kriterium der seltenen Ereignisse der 18.BImSchV
mit sodann an der schutzbedirftigen Nachbarschaft hdheren einzuhaltenden Immissionsrichtwerten darf
fur bis zu 18Tage eines Kalenderjahrs in Anspruch genommen werden.

Zur Nachtzeit, das hei3t ab 22.00 Uhr, durfen nicht regelmaRig Musikdarbietungen abgehalten werden. Im
Rahmen seltener Ereignisse mit einem im Einwirkungsbereich der Wohngebiete einzuhaltenden
Immissionsrichtwert von 50 dB(A) sind gegenuber dem Regelbetrieb der Tagzeit um 5 dB niedrigere
Schallleistungspegel einzuhalten (z.B. auf SO 2 mit Laut- sprecher in Richtung Siidosten:
Schallleistungspegel bis 115 dB(A)).

Anpassungen bei kiirzeren Veranstaltungen oder Nutzungsdnderungen

Erstreckt sich eine Veranstaltung nicht vollstandig Gber die Tages-Beurteilungszeit gemafl 18. BImSchV,
sind jeweils entsprechend héhere Schallleistungspegel méglich. Im Fall von entsprechenden
Abweichungen oder Anderungen in den Nutzungsformen oder -anordnungen - etwa auch bei einer
geplanten oder umgeplanten Auflengastronomie insbesondere mit Nachtnutzung - ist auf Veranlassung
und in Abstimmung mit der Genehmigungsbehdrde ein schalltechnischer Vertraglichkeitsnachweis zu
fuhren.

Sonderregelungen wahrend der Landesgartenschau

Fur den Zeitraum der Landesgartenschau werden unter Beriicksichtigung der besonderen Umstande
sowie der Interessen der Allgemeinheit die zuldssigen Schallimmissionsrichtwerte fiir Veranstaltungen
nicht nach den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV fiir seltene Ereignisse bemessen, sondern nach
den 5 dB(A) héheren, flr seltene Ereignisse mafligebenden Immissionsrichtwerten der Freizeitlarmricht-
linie. Die Anzahl der Veranstaltungstage wird im Rahmen der Landesgartenschau nicht beschrankt,
vielmehr sind fur die einzelnen Veranstal- tungen Sonderfallpriifungen vorzunehmen, wobei
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nur in begriindeten Ausnahmefallen zugelassen werden
sollen.

Wahrend der Landesgartenschau sind gastronomische Nutzungen im Freien auch zur Nachtzeit im
Rahmen von Veranstaltungen zulassig.

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

B 2 | Ortliche Bauvorschriften

1. Temporire bauliche Anlagen im Uberschwemmungsgebiet

1.1

1.2

1.3

Temporare Zaune

Einzaunungen sind nur in einfacher, vollstandig riickbaubarer Ausfiihrung zulassig, z. B. als
miteinander verbundene Bauzaunelemente oder als einfacher Wildfangzaun.

Zur Gewahrleistung der statischen Sicherheit sind ausnahmsweise punktuelle Fundamente
oder sonstige statisch erforderliche Verankerungen zulassig, sofern sie ebenengleich
eingebaut und nach Beendigung der jeweiligen Nutzung, spatestens nach Abschluss der
Landesgartenschau (LGS), vollstéandig zurtickgebaut werden.

Sonstige temporére bauliche Anlagen

Sonstige temporare bauliche Anlagen (z. B. Kassencontainer, Pavillons) sind nur zuléssig,
sofern sie vollstandig riickbaubar sind und die Vorwarnzeiten im Hochwasserfall berticksichtigt
werden.

Evakuierungs- und Riickbaukonzept
Fur temporare bauliche Anlagen ist ein Evakuierungs- und Rickbaukonzept zu erstellen, das
die rechtzeitige Rdumung und den vollstandigen Riickbau im Hochwasserfall sicherstellt.

2. SchutzmaBRnahmen wahrend der Bauphase

Wahrend der Bauausfiihrung sind Beeintrachtigungen des Hochwasserabflusses zu
vermeiden. Das Abstellen von Baumaschinen, Baumaterialien und Baustelleneinrichtungen
innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes ist unzulassig.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Baustellen- und Hochwasserschutz-
konzept vorzulegen, das insbesondere MaRnahmen zur Sicherung von Geraten, Materialien
und Baustoffen darstellt.

Hi

1.

nweise

Boden

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und
Vernichtung zu schiitzen. Uberschissiger Mutterboden oder geeigneter Unterboden sind mdglichst nach
den Vorgaben des § 12 BBodSchV zu verwerten. Es wird empfohlen, ein Verwertungskonzept von
einem geeigneten Fachburo erstellen zu lassen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Boden mit von Natur aus erhéhten Schadstoff-

gehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusatzlichen Kosten bei der Verwertung /
Entsorgung fiihren kénnen. Wir empfehlen daher vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzufiihren. Das
LRA ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.

. Auffiillungen, Altablagerungen

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf
eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverziglich die zustandige
Bodenschutzbehdrde (Kreisverwaltungsbehdérde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12
Abs. 2 BayBodSchG).

. Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt teilw. innerhalb eines festgesetzten Uberschwemmungs-
gebiets im Sinne der §§ 76 und 78 WHG. Fur Vorhaben innerhalb des Uberschwemmungsgebiets gelten
die wasserrechtlichen Bestimmungen des § 78 WHG.

Im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen grund-
satzlich unzulassig, soweit nicht eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 WHG erteilt
wird. Unabhangig von den Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind daher Gebaude sowie bauliche
Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 75 m? grundsatzlich nicht zuldssig. Verfahrensfreie
bauliche Anlagen bis 75 m?® Brutto-Rauminhalt bleiben hiervon unberihrt, sofern keine wasserrechtlichen
Belange entgegenstehen.

Die fur die Umsetzung des Bebauungsplans erforderlichen Ausnahmegenehmigungen werden dem
Bebauungsplan beigeflgt. Durch bauliche Mallhahmen sowie eine hochwasserangepasste Bauweise
und Nutzung bei Neubauten kénnen Schaden bei Uberflutungen reduziert oder vermieden werden (vgl.
Hochwasserschutz- fibel des Bundes). Entsprechende Vorsorgemaf3nahmen obliegen den Bauherren (§
5 Abs. 2 WHG) und sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens darzustellen.

. Niederschlagswasser

Fur die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anforderungen der
Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser
(NWFreiV) sowie die dazugehdrigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar,
ist ein entsprechendes wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren.

Niederschlagswasser soll méglichst ortsnah versickert oder, sofern dies nicht moglich ist, der
nachstmadglichen Vorflut zugefiihrt werden.

Es wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser” empfohlen. Auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser” wird hingewiesen.

Sonstige Darstellungen und nachrichtliche Ubernahmen

1.

bestehende Flurstlicksgrenzen mit Flur-Nummern

1442

2. —— —— rauml. Geltungsbereich angrenzender Bebauungsplane

3. 5 alle MaRangaben in m

Hinweis

Als Grundlage fur den Bebauungsplan dient der Planungsentwurf von GDLA | GORNIK DENKEL

Landschaftsarchitektur PartGmbB.

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Donauwdrth hat in der Sitzung vom 27.11.2025 gem. § 2 Abs. 1 BauGB
die Aufstellung des Bebauungsplans "Donau-Park" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 06.02.2026 ortsublich im Amtsblatt der Stadt Donauwérth bekannt gemacht.

. Erstmalige 6ffentl. Auslegung & Beteiligung der Behorden & sonst. Trager 6ffentl. Belange

Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des
Bebauungsplans ,Donau-Park” in der Fassung vom 27.11.2025 erfolgt durch eine
Birgerversammlung am 19.02.2026 sowie durch offentliche Auslegung der Unterlagen in der
Zeit vom 06.02.2026 bis 23.02.2026.

Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4
Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans ,Donau-Park® in der Fassung vom
27.11.2025 erfolgte am 20.01.2026 in Form eines Scoping-Termins.

. Offentl. Auslegung und Beteiligung der Behérden und sonstige Triger 6ffentl. Belange

Der Entwurf des Bebauungsplans "Donau-Park" in der Fassung vom 23.02.2026 wurde mit der
Begrindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.03.2026 bis 27.04.2026 6ffentlich
ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Donau-Park" in der Fassung vom 23.02.2026 wurden die
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
23.03.2026 bis 27.04.2026 beteiligt.

. Satzungsbeschluss

Die GroRe Kreisstadt Donauwdrth hat mit Beschluss des Stadtrats vom .................. den
Bebauungsplan "Donau-Park" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................. als
Satzung beschlossen.

Donauworth, den .................... Jurgen Sorré, Oberburgermeister

. Ausfertigung

Ausgefertigt:

Donauwdrth, den .................... Jurgen Sorré, Oberblrgermeister

. Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Donau-Park" wurde am .................... gem. § 10
Abs. 3 HS 2 BauGB ortsiublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tage zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und iber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Donauworth, den .................... Jurgen Sorré, Oberbirgermeister

GroRBe Kreisstadt

donauworth

Satzung

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans ,Donau-Park® sind samtliche rechtsverbindliche Festsetzungen
von bisher bestehenden Bebauungsplanen oder Bauvorschriften innerhalb des rdumlichen
Geltungsbereiches aufgehoben.

§1 Fur den Geltungsbereich des Baugebietes gilt der von Haindl + Partner PartGmbB
Landschaftsarchitekten - Ingenieure, G.-F.-Handel-Str. 5, 86650 Wemding ausgearbeitete
Bebauungsplan ,Donau-Park® in der Fassung vom ..................... und
die auf diesem vermerkten Festsetzungen.

§2 Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplanzeichnung, den daneben vermerkten
Festsetzungen, sowie der Begriindung, gefertigt von Haindl + Partner PartGmbB
Landschaftsarchitekten - Ingenieure, G.-F.-Handel-Str. 5, 86650 Wemding.

§3 Der Bebauungsplan ,Donau-Park® wird mit der Bekanntmachung der
Genehmigung gemaf §10 BauGB rechtsverbindlich.

Die Rechtsgrundlagen hierfur sind:
- Baugesetzbuch (BauGB) §2, Abs. 1, Satz 1 in der aktuell giiltigen Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuell glltigen Fassung
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der aktuell glltigen Fassung
- Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in der aktuell gliltigen Fassung
- Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern in der aktuell gliltigen Fassung

Bebauungsplan "Donau-Park"

Entwurf - 23.02.2026 M 1:1.000
Anderungen
Planung:  Haindl + Partner PartGmbB | Auftrag:  GroBe Kreisstadt
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Teil 1: Beqgriindung

1.  Einleitung

1.1 Anlass und Ziel

Anlass fur die Aufstellung des Bebauungsplans ist die Durchfiihrung der Landesgartenschau in der

Stadt Donauwdrth. Im Zuge dieses stadtebaulichen Grof3projekts soll der Bereich des alten Schwa-
benhallen-Parkplatzes umgenutzt, planungsrechtlich gesichert und gezielt weiterentwickelt werden.

Zur Schaffung einer verlasslichen planungsrechtlichen Grundlage sowie zur Sicherstellung einer ge-
ordneten stadtebaulichen Entwicklung wird fiir das Plangebiet ein Bebauungsplan aufgestellt.

Durch die Planung soll eine dauerhafte Aufwertung des Stadtraums entlang der Donau erreicht sowie
die Vernetzung von Siedlungs-, Grun- und Freirdumen im Stadtgebiet gestarkt werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden folgende Ziele verfolgt:
e Sicherstellung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den gesetzli-
chen Vorgaben des Baugesetzbuches
e Beitrag zur gestalterischen und 6kologischen Aufwertung des Landschafts- und Ortsbildes
durch qualitatsvolle griinordnerische MaRnahmen

Mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Biro Haindl + Partner PartGmbB, Landschaftsar-
chitekten — Ingenieure, G.-F.-Handel-Stralle 5, 86650 Wemding, beauftragt.

1.2 Lage des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich sudlich der Altstadt von Donauwdrth, in einem Bereich, der zwischen der
nordlich verlaufenden Woérnitz und der sidwestlich verlaufenden Donau eingebettet wird. Das Gebiet
wird im Siidosten durch die Donau, im Siiden durch die Bahnbriicke, im Westen durch die Garten-
stral3e sowie im Norden durch die Neue Obermayerstralle begrenzt. Derzeit wird das Gebiet als Park-
platz (sog. ,Schwabenhallenparkplatz) genutzt.

JT ,\T)i ‘;‘i
o Doya_uworth
%

l‘ﬁ‘,"
\S

Abb. 1: Lage im Ram, ohne MaR3stab (Qulle: BayernAtlas 2026)
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1.3 Raumlicher Geltungsbereich
Die Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans umfasst 2,86 ha und ist in der

Planzeichnung dargestellt. Sie orientiert sich weitgehend an den bestehenden Flurstiicksgrenzen sowie
an den naturlichen Grenzen des Gewasserverlaufs.

B-Plan ]

Abb. 2: Darstellung rdumlicher Geltungsbereich ,Donau-Park®, ohne Mal3stab

1.4 Liste der betroffenen Flurstiicke

Der raumliche Geltungsbereich beinhaltet die Flurstiicke mit Nr.

1257/2 (Teilfl.), 1257/7, 1257/14, 1272 (Teilf.), 1277/2 (Teilfl.), 1302/2 (Teilfl.), 1336/5 (Teilfl.), 1336/5
(Teilfl.), 1565, 1566, 1566/1, 1567

der Gemarkung Donauwdrth.
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2. Bestehende Rechtsverhaltnisse

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes

. Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell giltigen Fassung
Bayerische Bauordnung in der aktuell gtiltigen Fassung
Baunutzungsverordnung in der aktuell gultigen Fassung
BNatSchG in der aktuell giiltigen Fassung
BayNatSchG in der aktuell giiltigen Fassung

2.1 Verhaltnis zum Flachennutzungsplan

o

Im rechtskraftig ausgewiesenen Flachennutzungsplan stellt sich das Planungsgebiet vordergriindig als
Verkehrsflache Offentliches Parken und als Flache fir den Gemeinbedarf dar. Die Planung ist somit
nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Dieser wird im Parallelverfahren geandert.

2.2 Regionalplan

Fir den Planbereich ist der Regionalplan der Planungsregion Augsburg (Region 9) maligeblich,
dessen Fortschreibung am 03.03.2021 in Kraft getreten ist.

Darin ist die Stadt Donauwdrth als Oberzentrum ausgewiesen und Ubernimmt insbesondere entlang
der Entwicklungsachse in Nord-Sud-Richtung eine wichtige Versorgungs- und Entwicklungsfunktion
fur das umliegende Umland.

Ostlich an den Planbereich angrenzend ist das landschaftliche Vorbehaltsgebiet (Nr. 4) ,Donauauen*
ausgewiesen, dem bei der Planung besonderes Gewicht beizumessen ist.

Der Regionalplan verfolgt die Ziele einer geordneten Siedlungsentwicklung sowie der Sicherung von
Freiraumen unter Berticksichtigung von Natur-, Landschafts- und wasserwirtschaftlichen Belangen.
Der Regionalplan steht der Planung grundsatzlich nicht entgegen, fordert jedoch eine landschaftsver-
tragliche Ausgestaltung der Entwicklung.
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2.3 Uberoértliche Fachplanungen und Vorgaben

Biotopkartierung
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine kartierten Biotope.

Uberschwemmungsgebiet

Der Béschungsbereich zur Donau an der 6stlichen Grenze des Geltungsbereichs liegt innerhalb des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sowie im Bereich des HQ100. Die vorgesehenen Nutzun-
gen und Festsetzungen berticksichtigen die hochwasserrelevanten Rahmenbedingungen des Gebie-
tes. Ziel der Planung ist es, die Belange des Hochwasserschutzes zu wahren und eine Verschlechte-
rung der bestehenden Hochwassersituation zu vermeiden.

Da die planungsrechtliche Festsetzung eines Bebauungsplans in festgesetzten Uberschwemmungs-
gebieten grundsatzlich nicht zuldssig ist, wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans eine Ausnahme gemaf § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beantragt (siehe Anlage 1).

2.4 Benachbarte Bebauungsplane

Ostlich an den rdumlichen Geltungsbereich grenzt der ebenfalls in Aufstellung befindliche Bebauungs-
plan ,Zusamweg® (sieche Abb. 2).

3. Flachenbilanz

Raumlicher Geltungsbereich 28.620 m? 100 %
Sonstige Sondergebiete 17.570 m? 59 %
- davon SO 1 Landesgartenschau 10.405 m?
- davon SO 2 Landesgartenschau 2.720 m?
- davon SO 3 Landesgartenschau 2.255 m?
- davon SO 4 Gastro 1.415 m?
- davon SO 5 Gastro 775 m?
Verkehrsflachen 4.510 m? 16 %
Griinflachen Offentlich 6.540 m? 25 %
- davon Spielplatz 1.230 m?
- davon Fléchen fiir Gehélzpflanzungen 455 m?
- davon trockenwarme Griinfléchen 2.815 m?
- davon sonstige 6ffentl. Griinflichen 2.040 m?
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GroRe Kreisstadt Donauwdérth
Bebauungsplan "Donau-Park" Entwurf — 23.02.2026

4. Stadtebauliche Gliederung und bauliche sowie sonstige Nutzung;
Planinhalt und Festsetzungen

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans ,Donau-Park” sind séamtliche rechtsverbindliche Festsetzungen
von bisher bestehenden Bebauungsplanen oder Bauvorschriften innerhalb des raumlichen Geltungs-
bereiches aufgehoben.

4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen
4.1.1 Art der baulichen Nutzung

Zur Umsetzung der Ziele der Landesgartenschau 2028 sowie zur Sicherung einer nachhaltigen Nach-
nutzung werden im Plangebiet mehrere Sondergebiete gemal § 11 BauNVO festgesetzt. Die Diffe-
renzierung der Nutzungsarten dient einer klaren funktionalen Gliederung des Gebietes und berick-
sichtigt sowohl temporare als auch dauerhafte Nutzungen unter Beachtung der besonderen stadte-
baulichen, landschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das Sondergebiet 1 (SO1) — Landesgartenschau (Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung) dient der
Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028 mit temporaren Themengarten.
Festsetzung:

Sondergebiet 1 - LGS 'Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung im Rahmen der
Landesgartenschau' gemél3 § 11 BauNVO
Zuldssige Nutzungen wéhrend der Landesgartenschau:
- grol3flachig angelegte, strukturreiche, Themengérten
- Gértnerische Gestaltung inkl. Stiitzelemente, befestigte und teilbefestigte
Wegeverbindungen sowie Aufenthaltsflachen
- temporére Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der Landesgartenschau 2028

Nach der Landesgartenschau (Nachnutzung):
- Wiesenflache, Extensive Griin- und Freiflachennutzung
- Untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzung

Das Sondergebiet 2 (SO2) — Landesgartenschau (Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung) dient der
Durchflihrung der Landesgartenschau 2028 mit temporaren Themengarten. Nach der Landesgarten-
schau wird eine extensive Grun- und Freiflachennutzung mit untergeordneten Freizeit- und Erholungs-
nutzungen gesichert, um eine dauerhafte 6ffentliche Nutzung zu erméglichen.

Festsetzung:

Sondergebiet 2 - LGS 'Parkanlage mit zeitweiliger Nutzung im Rahmen der
Landesgartenschau sowie Veranstaltungsnutzung' geméal3 § 11 BauNVO
Zuléssige Nutzungen wéhrend der Landesgartenschau:
- grol3flachig angelegte, strukturreiche, Themengérten
- Gértnerische Gestaltung inkl. Stiitzelemente, befestigte und teilbefestigte
Wegeverbindungen sowie Aufenthaltsflachen
- temporére Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der Landesgartenschau 2028

Nach der Landesgartenschau (Nachnutzung):

- Wiesenflache, Extensive Griin- und Freiflachennutzung
- Untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzung
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Das Sondergebiet 3 (SO 3) — Sport im Waldchen dient der Neuordnung von Sportflachen mit unter-
schiedlichen Sport- und Bewegungsangeboten. Diese Nutzungsformen werden in einem neu zu entwi-
ckelnden, kleinen Wald landschaftliche integriert.

Festsetzung:

Sondergebiet 3 - LGS 'Sport im Wéldchen' gemél3 § 11 BauNVO

Zulgssige Nutzungen:

- Skateanlagen, Pumptrack und vergleichbare Rollsport- und Trendsportanlagen

- Untergeordnete Nebenanlagen (z. B. Sitzgelegenheiten, Beleuchtung,
Aufenthaltsflachen) inkl. Wege und befestigte Fldchen

- Anlage und Entwicklung eines Waéldchens bzw. von Gehélz- und Griinstrukturen gem.
Pflanzliste Pf. 2 (siehe Anlage 6 zum Bebauungsplan)

- temporére Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der Landesgartenschau 2028

Das Sondergebiet 4 (SO4) — Gastronomie dient der planungsrechtlichen Sicherung gastronomischer
Nutzungen zur Versorgung der Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau und nachrangig
des Parkgelandes. Die Festsetzung ermoglicht die Blindelung von gastronomischen Betrieben ein-
schliellich AuRengastronomie und der hierfiir erforderlichen Nebenrdume und -anlagen an einem
hierfiir geeigneten Standort und gewahrleistet eine vertragliche Einbindung in die umgebenden Nut-
zungen und baulichen Strukturen.

Festsetzung:

Sondergebiet 4 - Gastro 'Gastronomie' gemal3 § 11 Abs. 2 BauNVO

Zuldssige Nutzungen:

- Gastronomische Betriebe aller Art (Innen- & AulBengastronomie)

- Nebenrdume und Nebenanlagen, die der gastronomischen Nutzung dienen
(z. B. Kiichen, Lager, Sanitér-, Personal- und Technikrdume)

- Wohnen und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- temporére Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der Landesgartenschau 2028

Das Sondergebiet 5 (SO5) — Gastronomie & Jugend dient der planungsrechtlichen Sicherung gast-
ronomischer Nutzungen sowie ergdnzender Aufenthaltsangebote fur Jugendliche zur Versorgung der
Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau und nachrangig des Parkgelandes. Die Festset-
zung ermdglicht die Buindelung von gastronomischen Betrieben in Kombination mit jugendorientierten
Aufenthaltsangeboten an einem geeigneten Standort und gewahrleistet eine vertragliche Einbindung
in die umgebenden Nutzungen und baulichen Strukturen. Durch die Kombination von Gastronomie
und jugendspezifischen Angeboten wird ein eigenstandiger Nutzungsschwerpunkt mit sozialer und
freizeitbezogener Funktion geschaffen.

Festsetzung:

Sondergebiet 5 — Gastro ,Gastronomie & Jugend” gemél3 § 11 Abs. 2 BauNVO

Zulassige Nutzungen:

- Gastronomische Betriebe aller Art (Innen- und AulBengastronomie)

- Jugendcafés und vergleichbare Aufenthaltsangebote flir Jugendliche

- Nebenrdume und Nebenanlagen, die der gastronomischen Nutzung und den Aufenthaltsan-
geboten fiir Jugendliche dienen (z. B. Klichen, Lager-, Sanitér-, Personal- und Technikrdume)

- Wohnen, Blironutzung und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- tempordre Nutzungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Lan-
desgartenschau 2028
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4.1.2 MahR der baulichen Nutzung

Maximale Grundflachenzahl

Die maximale Grundflachenzahl (GRZ) wird im Plangebiet mit 0,4 bzw. 0,7 gemaf §§ 16 und 19
BauNVO festgesetzt. Die differenzierte Festsetzung tragt den unterschiedlichen Nutzungsanforderun-
gen innerhalb des Plangebietes Rechnung.

Durch die Begrenzung der GRZ wird der Versiegelungsgrad gezielt gesteuert und insbesondere in
den Uberwiegend als Griin-, Wiesen- und Freiflachen vorgesehenen Bereichen minimiert. Gleichzeitig
wird in den starker genutzten Teilbereichen ein ausreichender Spielraum fir die erforderlichen bauli-
chen Anlagen geschaffen, ohne die Ziele einer landschaftsvertraglichen und freiraumschonenden Ent-
wicklung zu beeintrachtigen.

Hdéhe baulicher Anlagen

Fir die zuldssige Hohe der baulichen Anlagen gelten die in der Nutzungsschablone des Bebauungs-
plans festgesetzten maximalen Héhen. Die H6henangaben beziehen sich jeweils auf die Oberkante
des natirlichen Gelandes (OK Gelande).

Im Sondergebiet 1 LGS und in den Sondergebieten SO4 und SO5 Gastro wird eine maximale
Hoéhe baulicher Anlagen von bis zu 10,0 m festgesetzt. Diese Hohenfestsetzung dient insbesondere
der planungsrechtlichen Sicherung.

In den Gbrigen Sondergebieten, wird die maximale Hohe baulicher Anlagen auf 5,0 m begrenzt. Damit
wird ein ausreichender Gestaltungsspielraum flr temporare Aufbauten, wie Pavillons, Zelte oder klei-
nere bauliche Anlagen sowie Sportanlagen, ermoglicht, ohne eine stadtebaulich dominante Wirkung
zu erzeugen und gleichzeitig den griin gepragten Charakter der Flachen zu erhalten.

41.3 Bauweise, Baugrenze

Bauweise

In den Sondergebieten 4 und 5 (Gastronomie) wird eine offene Bauweise festgesetzt. Dies dient der
Sicherstellung einer aufgelockerten Bebauungsstruktur sowie einer guten Einbindung der baulichen An-
lagen in den angrenzenden Freiraum, insbesondere im Hinblick auf die einzuhaltenden Abstandsflachen
von bendtigten Baukorpern.

In den Gbrigen Sondergebieten wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, wobei grenzstandige Be-
bauung zulassig ist. Diese Festsetzung ermdéglicht eine flexible Anordnung temporarer sowie funktional
erforderlicher baulicher Anlagen, wie beispielsweise Pavillons, Bihnen- oder Servicebauten.

Baugrenze
Baugrenzen werden in den Sondergebieten 4 und 5 (Gastronomie) festgesetzt. Sie dienen der rdumli-

chen Steuerung der baulichen Anlagen und stellen sicher, dass die Bebauung auf hierfiir geeignete
Teilbereiche konzentriert wird.

In allen anderen Sondergebieten wird auf die Festsetzung von Baugrenzen verzichtet, um den Uber-
wiegend offenen und griin gepragten Charakter der Sport- und Freiflachen zu erhalten und eine fle-
xible Anordnung der zulassigen Anlagen zu ermdglichen.

4.1.4 Verkehrsflachen

Zur Sicherstellung einer geordneten Erschlieung, einer funktionalen Wegefluhrung sowie der erforder-
lichen verkehrlichen Infrastruktur werden im Plangebiet unterschiedliche Verkehrsflachen mit differen-
zierter Zweckbestimmung festgesetzt. Die Lage und Breiten der Wege sind dabei unverbindlich, um
eine flexible Ausgestaltung insbesondere im Hinblick auf temporédre Nutzungen und Einrichtungen im
Zusammenhang mit der Durchflihrung der Landesgartenschau 2028 zu erméglichen.

Die Gliederung tragt den unterschiedlichen Anforderungen an Nutzung, Belastbarkeit und Gestaltung
Rechnung und unterstiitzt eine sichere, barrierearme und landschaftsvertragliche Ausgestaltung des
Gebietes.

Haindl + Partner PartGmbB Landschaftsarchitekten Ingenieure - Wemding Seite 11 von 36



GroRe Kreisstadt Donauwdérth
Bebauungsplan "Donau-Park" Entwurf — 23.02.2026

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung ,,Briicke*

Mit der Zweckbestimmung Brlicke wird eine Querung fir Fulganger und Radfahrer Giber die Donau im
sudostlichen Bereich des Plangebietes festgesetzt. Die Briicke dient der direkten Verbindung des Plan-
gebietes mit den neu geschaffenen Gro3parkplatzen sidlich der Donau und starkt die ful3laufige und
radverkehrliche Vernetzung des gesamten ndrdlichen Stadtgebiets mit dem sidlichen Stadtgebiet.

Zweckbestimmung ,,Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge“

Die Zweckbestimmung Stellplatze fir Kraftfahrzeuge dient der eindeutigen raumlichen Zuordnung und
Sicherung der fiir den ruhenden Verkehr vorgesehenen Flachen. Hierdurch wird eine geordnete Parkie-
rung gewahrleistet und eine ungeordnete Inanspruchnahme angrenzender Grin- und Freiflachen ver-
mieden.

Zweckbestimmung ,,FuBB- und Radweg*

Die Zweckbestimmung Ful3- und Radweg kennzeichnet Verkehrsflachen, die vorrangig dem Fuf3- und
Radverkehr vorbehalten sind. Eine Befahrung mit Kraftfahrzeugen ist lediglich in Ausnahmefallen zu-
I&ssig, insbesondere flir Pflege- und UnterhaltungsmalRnahmen sowie fir notwendige Anlieferungen
und Betriebsfahrten der Stadt.

Zweckbestimmung ,,Bushaltestelle‘

Die Zweckbestimmung Bushaltestelle kennzeichnet Verkehrsflachen, die vorrangig dem Halt von Lini-
enbussen sowie dem Ein- und Aussteigen von Fahrgasten dienen. Gleichzeitig soll verhindert werden,
dass die Flache als Stellplatz fiir Kraftfahrzeuge genutzt wird, um einen reibungslosen Ablauf der Bus-
verkehrs sowie einen sicheren Fahrgastwechsel zu gewahrleisten.

4.1.5 Grinflachen / Pflanzungen

Zur Sicherung, Entwicklung und gestalterischen Ausformung der Griin- und Freirdume werden im Plan-
gebiet unterschiedliche Griinflachen mit spezifischen Zweckbestimmungen festgesetzt. Die Festsetzun-
gen bericksichtigen sowohl bestehende Nutzungen als auch die Anforderungen der Landesgarten-
schau und der dauerhaften Nachnutzung unter besonderer Berticksichtigung von Natur-, Landschafts-
und Artenschutz.

Offentliche Griinfliche

Die Ubrigen Flachen im Plangebiet werden als 6ffentliche Grinflachen festgesetzt. Sie dienen der land-
schaftlichen Gestaltung, der Erholung sowie der funktionalen Verknipfung der einzelnen Nutzungsbe-
reiche im Rahmen der Landesgartenschau und der Nachnutzung.

Die Festsetzung stellt sicher, dass die Flachen dauerhaft der Offentlichkeit zur Verfligung stehen und
uberwiegend frei von baulichen Anlagen bleiben.

Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung Donauterrassen — trockenwarme Griinflachen fiir
Zauneidechsen
Offentliche Griinflachen mit der Zweckbestimmung Donauterrassen — trockenwarme Griinflachen fir
Zauneidechsen sind gemaf folgenden MalRnahmen und Gestaltungselementen im suddéstlichen Pla-
nungsbereich entlang der Donau herzustellen:
- Anlage und Entwicklung trockenwarmer Griinflachen mit dem Saatgut
,Landschaftsrasen fur Trockenlagen®, Mischungsverhaltnis Blumen-Graser 80/20, UG 16,
Aussaatmenge 5-15 g/m?
- Gestaltung von Habitatelementen
(z. B. Steinriegel, Gabionen-/GroRsteinstrukturen, Sandlinsen, Totholz)
- Naturnahe Sitzgelegenheiten aus Naturmaterialien
- Extensive Pflege- und Entwicklungsmalinahmen
- Untergeordnete Wege zur ErschlieRung und Beobachtung
Die MaRnahmen dienen der gestalterischen und 6ékologischen Ausbildung der Donauuferbereiche.
Durch Ansaat und die Schaffung strukturreicher Habitatelemente wird der Lebensraum der Zau-
neidechse optimiert und ein Ausgleich fir den Verlust potenzieller Habitatstrukturen geschaffen.

Haindl + Partner PartGmbB Landschaftsarchitekten Ingenieure - Wemding Seite 12 von 36



GroRe Kreisstadt Donauwdérth
Bebauungsplan "Donau-Park" Entwurf — 23.02.2026

Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung Spielplatz

Offentliche Griinflaichen mit der Zweckbestimmung Spielplatz werden zum einen im nordéstlichen Be-
reich und zum anderen im westlichen Plangebiet in rdumlicher Ndhe zum Sondergebiet 4 Gastronomie
festgesetzt. Die Spielflachen dienen der Aufenthaltsqualitat fir Familien.

Die Festsetzung gewahrleistet eine klare rdumliche Zuordnung der Spielfunktionen und eine dauerhafte
Sicherung der Flachen fir diesen Zweck.

Erhalt bestehender Einzelbadume und Straucher

Zum Schutz wertvoller Geholzstrukturen werden zu erhaltende Einzelbdume und Straucher festgesetzt.
Insbesondere entlang der Straften befinden sich Platanen mittlerer bis alter Auspragung, welche das
Planungsgebiet Rahmen und landschaftlich einbetten. Des Weiteren sind die Baume im siidlichen Plan-
gebiet zu erhalten, welche dem Gastrobereich 5 Schatten spenden und sowohl 6kologisch als auch
landschaftlich von besonderer Bedeutung sind, als auch die Straucher entlang der Donau.

= Alle Bestandsgehdlze im Plangebiet wurden vor Ort kartiert und fachlich bewertet. Die Ergeb-
nisse der Gehdlzkartierung sind in der Anlage Nr. 3 ,,Baumkartierung®“ dokumentiert; die ar-
tenschutzrechtliche Betrachtung erfolgte im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen
Priifung (saP), Anlage Nr. 4, siehe weiterfuhrende Darstellungen im Umweltbericht.

SchutzmaBnahmen fiir Bestandsgeholze

Zum Schutz der zu erhaltenden Gehdlze wahrend der Bauzeit werden MalRnahmen gema DIN 18920
»Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsfla-
chen bei Baumalnahmen* festgesetzt. Diese dienen insbesondere dem Schutz der Gehélze wahrend
der Herstellung angrenzender Wege, Platze und sonstiger Anlagen.

Die Festsetzungen stellen sicher, dass Beeintrachtigungen der Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiche
vermieden werden.

Neupflanzung von Solitarbaumen

Zur gestalterischen Erganzung und 6kologischen Aufwertung des Plangebietes wird die Neupflanzung
von Solitdrbdumen gemaR der Pflanzliste 1, siehe Anlage 6, festgesetzt. Die in der Planzeichnung dar-
gestellten Standorte sind unverbindlich und kénnen im Zuge der Ausfliihrungsplanung angepasst wer-
den.

Die Festsetzung ermdglicht eine flexible Integration der Bdume unter Bertcksichtigung der tatsachli-
chen ortlichen Gegebenheiten.

Die Gehdlze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und zu dulden und bei Abgang innerhalb eines
Jahres artgleich zu ersetzen.

Umgrenzung von Flachen fiir Gehdlzpflanzungen - Waldchen

Zur gestalterischen Erganzung und 6kologischen Aufwertung des Plangebietes wird ein Waldchen ge-
mal der Pflanzliste 2, siehe Anlage 6, festgesetzt.

Die Festsetzung ermdglicht eine flexible Integration der Baume unter Berlicksichtigung der tatsachli-
chen ortlichen Gegebenheiten.

Die Gehdlze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und zu dulden und bei Abgang innerhalb eines
Jahres artgleich zu ersetzen
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4.1.6 Flachen fiir die Wasserwirtschaft

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes, das dem Ver-
lauf des Bemessungswasserstand des HQ100 mit 401,73 m ii. NHN entspricht. Bei einem Hochwas-
serereignis werden die Uferbéschungen zur Donau, die als Offentliche Griinflaiche mit der Zweckbe-
stimmung Donauterrassen festgesetzt sind, uberflutet.

Aufgrund der bereichsweisen Lage innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes und der
damit verbundenen wasserrechtlichen Restriktionen wird auf die Ausweisung hochwasserempfindlicher
oder dauerhaft baulicher Nutzungen im betroffenen Bereich verzichtet. Die Planung beriicksichtigt die
bestehenden Einschrankungen und beschrankt sich auf Nutzungen, die mit den Belangen des Hoch-
wasserschutzes vereinbar sind.

Hochwasserereignis HQextrem

Der Bereich des HQextrem (Wasserstand eines HQextrem mit 402,24 m ui. NHN) umfasst das gesamte
Planungsgebiet und ist im Ereignisfall potenziell vollstandig tUberflutungsgefahrdet.

Vor dem Hintergrund dieser sensiblen Lage und der grundsatzlichen Beschrankung planungsrechtlicher
Festsetzungen in Uberschwemmungsgebieten werden im Plangebiet keine zusétzlichen hochwasser-
relevanten Nutzungskonflikte begriindet. Die vorgesehenen Nutzungen sind tUberwiegend offen, tempo-
rar oder freiraumbezogen und gewahrleisten, dass weder Retentionsraume beeintrachtigt noch beste-
hende Hochwasserrisiken verscharft werden.

Vor diesem Hintergrund bestehen grundsatzlich erhebliche Einschrankungen flr die planungsrechtli-
che Ausweisung baulicher Nutzungen in Uberschwemmungsgebieten. Die Planung trégt dieser sen-
siblen Lage Rechnung, indem tberwiegend offene, freiraumbezogene, temporare oder hochwasser-
angepasste Nutzungen vorgesehen werden und auf die Festsetzung hochwasserempfindlicher Nut-
zungen verzichtet wird. Eine Beeintrachtigung der Hochwasserriickhaltung oder eine Verscharfung
der Hochwassersituation wird durch die Festsetzungen nicht begriindet.

Zur planungsrechtlichen Absicherung der vorgesehenen Nutzungen wird im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplans eine Ausnahme gemaR § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bean-
tragt; die wasserrechtliche Bewertung und Begriindung sind dem entsprechenden Antrag (Anlage 1)
zu entnehmen.

4.1.7 Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Schalltechnische Untersuchung und schutzbediirftige Nachbarschaft

Fir den vorliegenden Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Untersuchung der Firma igi CON-
SULT GmbH mit der Berichts-Nr. C250075-2 angefertigt, um die Larmimmissionen, die vom Plangebiet
kunftig zu erwarten sind, zu ermitteln und zu bewerten. Schutzbedirftige Wohnnachbarschaft stellen
vor allem die Bebauungen westlich gegentber der Gartenstrafle und nérdlich gegenlber der Neuen
Obermayer-strale dar. Sie sind teilweise als Wohngebiet einzustufen.

Veranstaltungen auf der Flache SO2-LGS ohne oder mit geringer Verstarkung

Auf der Flache SO2-LGS sind vor allem im Rahmen der Landesgartenschau Veranstaltungen mitunter
auch mit Musikunterhaltung nicht ausgeschlossen. Davon ausgehende und auf die Nachbarschaft ein-
wirkende Schallimmissionen sind zur Tagzeit (bis 22.00 Uhr) zeitlich unbeschrankt zulassig, sofern Mu-
sik ohne oder mit nur geringer elektroakustischer Verstarkung dargeboten wird (Schallleistungspegel
von bis zu 100 dB(A), vergleichbar etwa mit Festzeltmusik) und Abstande zu den westlichen und nérd-
lichen Bebauungsplangrenzen von mindestens 45 m eingehalten werden.

Einordnung von Musikveranstaltungen mit elektroakustischer Verstarkung

Bei einer Musikdarbietung mit relevanter elektroakustischer Verstarkung ist nach der VDI 3770 als
Kenngrdle fir die Gerauschentwicklung der Schallleistungspegel gemein-hin abhangig von dem Min-
destversorgungs-Schalldruckpegel fir die zu beschallende Flache - in Korrelation mit der erwarteten
Besucherzahl - sowie abh&ngig von der Einordnung in eine Klassik-, Klein- oder Grof3buhne.
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Zulassige Schallleistungspegel auf den SO2-LGS-Flachen

Im vorliegenden Fall der SO1- und SO2-Flachen ist zur Einhaltung des Tag-Immissionsrichtwertes fur
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) bei einer Ausrichtung der Laut-sprecher in Richtung Studosten
der Schallleistungspegel auf insgesamt 120 dB(A) zu beschranken. Dies entspricht im Allgemeinen dem
Betrieb einer Klassikbiihne bis hin zu einer Kleinbiihne mit einer zu beschallenden Flache von bis zu
500 m2. Kennzeichnend sind hierfiir Auffiihrungen wie Klassik, Jazz, Kabarett, kleine Blasorchester oder
Bands. Berucksichtigt sind hierbei Abstande von 65 m zur nérdlichen und von 75 m zur westlichen Be-
bauungsplangrenze.

Einschrankungen bei Lautsprecherausrichtung zur Wohnbebauung

Erfolgt auf den Flachen SO1 und SO 2 eine Ausrichtung von Lautsprechern in Richtung Norden oder
Nordwesten, folglich zu benachbarter Wohngebietsbebauung hin, sind deutlich starkere Einschrankun-
gen zu beachten: der Schallleistungspegel der Anlage muss bei einem erforderlichen Mindestabstand
zur nordlichen Bebauungsplangrenze einen Wert von 106 dB(A) einhalten. Zu bericksichtigen ist hier-
bei mindestens ein Abstand von 80 m sowohl zur nérdlichen als auch zur westlichen Bebauungsplan-
grenze.

Regelungen fiir besondere Veranstaltungen und seltene Ereignisse

An Tagen mit besonderen Veranstaltungen sind tagsuber um 10 dB hdhere Schallleistungspegel még-
lich (bis zu 130 dB(A)), um an der umliegenden Bebauung die bei seltenen Ereignissen nach der 18.
BImSchV geltenden, ebenfalls um 10 dB hoheren Immissionsrichtwerte einzuhalten. Das Kriterium der
seltenen Ereignisse nach der 18. BImSchV § 5 Abs. 5i. Vbd. mit Nr. 1.5 des Anhangs 1 kann - auf bis
zu 18 Tagen eines Kalenderjahrs beschrankt - angewendet werden.

Beriicksichtigung verkiirzter Veranstaltungszeiten

Hohere Gerauschentwicklungen sind insbesondere auch dann mdglich, wenn sich die Veranstaltung
nicht GUber die gesamte Beurteilungszeiten des Tages erstrecken. Dauert beispielsweise eine Musikdar-
bietung werktags im Beurteilungszeitraum von 08.00 bis 20.00 Uhr (auf3erhalb der Tages-Ruhezeiten)
Uber 3 Stunden an, sind um 6 dB hohere Schallleistungspegel maglich. Unter Berlicksichtigung entspre-
chender zeitlicher Einschrankungen kommen Musikdarbietungen - vorzugsweise aber ohne Verstarker-
anlage - etwa auch auf den SO 1-Flachen in Frage.

Regelungen fiir Musikveranstaltungen in der Nachtzeit

Ab Beginn der Nachtzeit um 22.00 Uhr durfen gerduschintensive Musikdarbietungen nur im Rahmen
der Regelung fur seltene Ereignisse abgehalten werden. Zur Einhaltung der sodann héheren Immissi-
onsrichtwerte sind dennoch niedrigere Emissionswerte als im Regelbetrieb der Tagzeit zu beachten (bis
zu 115 dB(A)). Im Einzelfall kann eine Verschiebung des Beginns der Nachtzeit von 22.00 Uhr z.B. auf
23.00 Uhr als vertraglich eingestuft werden.

Sehr seltene Ereignisse von besonderer Bedeutung

An wenigen, vorzugsweise nicht mehr als 1 oder 2 Tagen eines Kalenderjahres, kbnnen aber auch bei
einer Veranstaltung von besonderer Bedeutung mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Ada-
quanz und Akzeptanz Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse zugelassen
werden (sog. sehr seltenes Ereignis: Veranstaltungen z.B. historischer, politischer, sozialer, kultureller
oder kommunaler Art, Brauchtums- und Traditionspflege, Akzeptanz durch und Relevanz fir die értliche
Gemeinschaft). Das AusmaR von Uberschreitungen und die Dauer der Veranstaltung in der Nachtzeit
muss entsprechend dem Gebot wechselseitiger Rucksichtnahme zwischen den Interessen der stéren-
den und der gestorten Nutzungen abgewogen werden.

Besonderheiten im Rahmen der Landesgartenschau

Vor allem bei Ereignissen im Rahmen der Landesgartenschau mit Gberregionaler Bedeutung ist die
Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit von Gerauschimmissionen, selbst bei zeitweiligem Uberschreiten
von Immissionsrichtwerten auch an mehreren Tagen bzw. Nachten, begrindbar. Als Beurteilungsvor-
schrift kann neben der 18. BImSchV auch die Freizeitlarmrichtlinie der LAl (Bund/Lander-Arbeitsge-
meinschaft fir Immissionsschutz) herangezogen werden, aufgrund derer an der Wohngebietsbebauung
um 5 dB(A) hdhere Schallimmissionswerte und infolgedessen auch um 5 dB(A) hdhere Schallemissio-
nen moglich sind.
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Larmbewertung der geplanten Skateline

Die geplante Skateline (siehe beiliegende Planzeichnung / Ausfuhrungsplanung) wird sowohl fir Inline-
skates und Skateboards als auch fir alle anderen rollenden Sportgerate geeignet und zugelassen sein.
In die niedrigschwellige Bahn werden Skatepark &hnliche Elemente wie Banks, kleinere Rampen und
Ubergénge integriert. Sie wird aber im Vergleich dazu gerduschintensivere Bestandteile wie Bowls oder
Pipes nicht beinhalten. Auf dieser Grundlage bleibt bei einer Vollnutzung der Anlage im Einwirkungsbe-
reich der umliegenden Allgemeinen Wohngebietsbebauung der Immissionsrichtwert der relevanten
Tagzeitraume von 55 dB(A) um 5 dB unterschritten. An der mit Blironutzungen durchmischten Bebau-
ung westlich der Gartenstral3e ist eine Unterschreitung des Richt-wertes von 60 dB(A) um mindestens
2 dB zu verzeichnen.

AuBengastronomie wahrend und nach der Landesgartenschau

Wahrend der Landesgartenschau sind gastronomische Nutzungen im Freien auch zur Nachtzeit im
Rahmen von Veranstaltungen vom Grundsatz her zuldssig. Dies wird nach diesem Zeitraum auf den
Flachen SO4-Gastro und SO5-Gastro voraussichtlich nicht oder nur gegen Nachweis der Vertraglichkeit
mit den umliegenden Nutzungen maéglich sein.

Einordnung der Freizeit- und Erholungsnutzungen im Plangebiet

Im Bebauungsplan sind sog. untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzungen festgesetzt. Unter an-
derem sind auch die oben genannten Auflengastronomiebereiche, die Skatelinebahn sowie Spielplatze
geplant. Bereits aufgrund dieser internen Nutzungen steht die Erholung in ruhiger Umgebung nicht im
Vordergrund. Auch wenn Aufenthaltsflachen im Griinen geschaffen werden, kommt der Planflache kein
Schutzanspruch zu, wie er etwa fiir Parkanlagen nach der DIN 18005, Beiblatt 1, zugrunde gelegt wird.
Die dennoch zur Information ermittelten Larmimmissionen aus dem Schienenverkehr der stdlich ver-
laufenden Bahnlinien Bdumenheim — Donauwérth und Hamlar — Donauwérth ergeben zur Tagzeit Be-
urteilungspegel zwischen 56 dB(A) und 65 dB(A).

Verfiigbarkeit der genannten Vorschriften und Normen

Die genannten Vorschriften und Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmafig gesichert nieder-
gelegt. Sie sind Uber die Internetauftritte der zustédndigen Behdrden online abrufbar, bei der Beuth Ver-
lag GmbH, Berlin zu beziehen oder beim begutachtenden Ingenieurbiiro igi CONSULT GmbH einseh-
bar.

4.1.8 Sonstige Festsetzungen und Planzeichen

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans verlauft wie in der Planzeichnung dargestellt.
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4.2 Ortliche Bauvorschriften
4.21 Temporire bauliche Anlagen im Uberschwemmungsgebiet

Temporare Zaune

Einzaunungen sind nur in einfacher, vollstandig riickbaubarer Ausfiihrung zulassig, z. B. als
miteinander verbundene Bauzaunelemente oder als einfacher Wildfangzaun.

Zur Gewahrleistung der statischen Sicherheit sind ausnahmsweise punktuelle Fundamente
oder sonstige statisch erforderliche Verankerungen zulassig, sofern sie ebenengleich
eingebaut und nach Beendigung der jeweiligen Nutzung, spatestens nach Abschluss der
Landesgartenschau (LGS), vollstandig zurtickgebaut werden.

Sonstige temporare bauliche Anlagen
Sonstige temporare bauliche Anlagen (z. B. Kassencontainer, Pavillons) sind nur zulassig, sofern sie
vollstandig rickbaubar sind und die Vorwarnzeiten im Hochwasserfall bertcksichtigt werden.

Evakuierungs- und Rickbaukonzept
Fur temporare bauliche Anlagen ist ein Evakuierungs- und Rickbaukonzept zu erstellen, dass die
rechtzeitige Raumung und den vollstandigen Riickbau im Hochwasserfall sicherstellt.

Die Festsetzungen gewabhrleisten, dass die fir die Landesgartenschau temporar notwendigen bauli-
chen Anlagen riickbaubar sind und im Hochwasserfall eine rechtzeitige Evakuierung sowie ein erfor-
derlicher Riickbau sichergestellt werden kénnen.

4.2.2 SchutzmaBnahmen wahrend der Bauphase

Wahrend der Bauausfiihrung sind Beeintrachtigungen des Hochwasserabflusses zu vermeiden. Das
Abstellen von Baumaschinen, Baumaterialien und Baustelleneinrichtungen innerhalb des festgesetz-
ten Uberschwemmungsgebietes ist unzuldssig.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Baustellen- und Hochwasserschutzkonzept vor-
zulegen, das insbesondere Maflnahmen zur Sicherung von Geraten, Materialien und Baustoffen dar-
stellt.

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes.

In solchen Bereichen ist sicherzustellen, dass der Hochwasserabfluss nicht beeintrachtigt wird und
keine zusatzlichen Gefahrdungen durch aufgestellte Anlagen oder Materialien entstehen.

Wahrend der Bauphase kdnnen durch abgestellte Baumaschinen, Baumaterialien oder Baustellenein-
richtungen Hindernisse im Abflussbereich entstehen oder bei Hochwasser abgeschwemmt werden.
Dies kann zu einer Beeintrachtigung des Hochwasserabflusses sowie zu zuséatzlichen Schaden strom-
abwarts flhren.

Die Regelung dient der Gewahrleistung eines schadlosen Hochwasserabflusses sowie der Minimierung
potenzieller Gefahren wahrend der Bauphase.
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5. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

Boden

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Ver-
nichtung zu schiitzen. Uberschiissiger Mutterboden oder geeigneter Unterboden sind méglichst nach
den Vorgaben des § 12 BBodSchV zu verwerten. Es wird empfohlen, ein Verwertungskonzept von ei-
nem geeigneten Fachburo erstellen zu lassen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Boden mit von Natur aus erhdhten Schadstoffgehalten
(geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusatzlichen Kosten bei der Verwertung / Entsor-
gung fihren kénnen. Wir empfehlen daher vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzufiihren. Das
LRA ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.

Auffillungen, Altablagerungen

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die
auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverzuglich die zusténdige Boden-
schutzbehoérde (Kreisverwaltungsbehoérde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12
Abs. 2 BayBodSchG).

Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt teilw. innerhalb eines festgesetzten Uberschwem-
mungsgebiets im Sinne der §§ 76 und 78 WHG. Fiir Vorhaben innerhalb des Uberschwemmungsge-
biets gelten die wasserrechtlichen Bestimmungen des § 78 WHG.

Im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen
grundsatzlich unzulassig, soweit nicht eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 WHG
erteilt wird. Unabhangig von den Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind daher Gebaude sowie
bauliche Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 75 m? grundséatzlich nicht zulassig. Ver-
fahrensfreie bauliche Anlagen bis 75 m? Brutto-Rauminhalt bleiben hiervon unberiihrt, sofern keine
wasserrechtlichen Belange entgegenstehen.

Die fur die Umsetzung des Bebauungsplans erforderlichen Ausnahmegenehmigungen werden dem
Bebauungsplan beigefugt. Durch bauliche MalRnahmen sowie eine hochwasserangepasste Bauweise
und Nutzung bei Neubauten kénnen Schaden bei Uberflutungen reduziert oder vermieden werden
(vgl. Hochwasserschutzfibel des Bundes). Entsprechende VorsorgemalRhahmen obliegen den Bau-
herren (§ 5 Abs. 2 WHG) und sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens darzustellen.

Niederschlagswasser

Fir die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anforderungen
der Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswas-
ser (NWFreiV) sowie die dazugehdrigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein
entsprechendes wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren.

Niederschlagswasser soll méglichst ortsnah versickert oder, sofern dies nicht méglich ist, der nachst-
mdglichen Vorflut zugefuhrt werden.

Es wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser” empfohlen. Auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser” wird hingewiesen.

Sonstige Darstellungen und nachrichtliche Ubernahmen

In der Planzeichnung werden die bestehenden Flurstiicksgrenzen mit Flur-Nummern dargestellt sowie
der raumliche Geltungsbereich angrenzender Bebauungsplane.

MaRangaben, die im Plan enthalten sind, werden in Metern angegeben.

Als Grundlage fur den Bebauungsplan dient der Planungsentwurf von GDLS | Gornik Denkel Land-
schaftsarchitektur PartGmbB.
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Teil 2 Umweltbericht

1. Einleitung

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes, einschlieBlich der Beschreibung der Fest-
setzungen

Ziel des Bebauungsplans ist es, die Durchflihrung der Landesgartenschau 2028 planungsrechtlich zu
sichern, eine geordnete stadtebauliche Entwicklung des ehemaligen Areals des Schwabenhallen-Park-
platzes zu gewahrleisten und zugleich die Grundlage fiir eine nachhaltige Nachnutzung der entstehen-
den Flachen zur dauerhaften Aufwertung des Stadtraums und zur Vernetzung von Siedlungs-, Grin-
und Freirdumen zu schaffen.

Kurzdarstellung des Planungsinhaltes und der Beschreibung der Festsetzungen

Art des Verfahrens Aufstellung eines Bebauungsplanes
Verhaltnis zum Das Planungsgebiet ist im Fldchennutzungsplan vordergriindig als Offent-
Flachennutzungsplan liche Parkflache und als Flache fir den Gemeinbedarf dargestellt.

Grunflache mit Erholungsfunktion und

Art des Gebietes Sondergebiete fir die Landesgartenschau

Die ErschlieBung erfolgt Uber die Gartenstralte und Neue Obermayer-
ErschlieBung stralde sowie fuld- und radlaufig Gber den neu entstehenden Donausteg im
Siidosten als auch Uber weitere untergeordnete Zugénge

Flachenbedarf Raumlicher Geltungsbereich: ca. 2,86 ha

1.2 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes und ihre Beriicksichtigung

Fur den Bebauungsplan sind nachfolgend aufgeflhrte Fachgesetze, Fachplane und Schutzgebiete fur
die Durchfiihrung des Bauleitplanverfahrens maf3geblich von Bedeutung:

Fachgesetze
Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gultigen Fassung:

- eine geordnete stadtebauliche Entwicklung

- eine dem Wohle der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung
- Sicherung einer menschenwurdigen Umwelt

- Schutz und Entwicklung der naturlichen Lebensgrundlagen

- sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der aktuell gliltigen Fassung:

- Natur und Landschaft so zu schiitzen, zu pflegen, zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass
die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts,
die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturgtter,
die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstatten und Lebensrdume sowie
die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind.

- Vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der aktuell gultigen Fassung:
- ortliche Erfordernisse und MaRnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege festsetzen

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der aktuell gliltigen Fassung
- durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung sollen die Gewasser als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen sowie
als nutzbares Gut geschitzt werden
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Fachpléne
Genehmigter Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan.

- Ordnen der stadtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Zur Bericksichtigung der festgelegten Ziele wurden folgende Planungsschritte durchgefiihrt:
- Fruhzeitige Ermittlung des Umweltzustandes

- Entwicklung von Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen

- Optimieren der Planung zur weiteren Vermeidung

- Ermittlung der verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen

Die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sowie die MalRnahmen zum Ausgleich werden pla-
nungsrechtlich im Bebauungsplan festgesetzt.

Des Weiteren wird, dem Verfahrensfortschritt entsprechend, der Kenntnisstand erganzt bzw. fortge-
schrieben.
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Um-
weltpriifung ermittelt wurden

21 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes, einschlieRBlich der Um-
weltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beeintrachtigt werden

Der Bestand wurde anhand einer Grundlagenrecherche erfasst und bewertet. Zur Bertcksichtigung der
hohen Wertigkeit der vorhandenen Gehdlze wurden diese eingemessen und kartiert (siehe Anlage 3).
Zur frihzeitigen Klarung artenschutzrechtlicher Belange wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung durchgefiihrt, in deren Rahmen die Bestandsgehdlze bewertet sowie Kartierungen vorgenommen
wurden (siehe Anlage 4).

Aufgrund der teilweisen Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet wurde die Genehmigungsfa-
higkeit gemaf § 78 Abs. 2 WHG gepriift; die Betrachtung wird um temporare Anlagen nach § 78a WHG
erganzt (siehe Anlage 1).

Erganzend wurden die vorgesehenen Nutzungen im Hinblick auf den Immissionsschutz untersucht, ins-

besondere mdgliche Larmimmissionen aus sportlichen Nutzungen (siehe Anlage 2).

Beschreibung und

Baubedingte

Anlage- und betriebsbe-

gend im Talraum der Wornitz
und umfasst unter anderem
anthropogen Uberpragte Bo-
den in Form von bestehenden
Sport-, Grun- und Wegefla-
chen sowie teilversiegelten
Bereichen. In Teilbereichen,
insbesondere im Ufer- und
Geholzbereich, sind natur-
nahe Bodenstrukturen mit
Funktionen fiir den Wasser-
haushalt, den Nahrstoffkreis-
lauf sowie als Standort fiir Ve-
getation vorhanden. Die Bo-
denfunktionen sind insgesamt

Umgestaltungsmal3-
nahmen kommt es ab-
schnittsweise zu Bo-
denabtrag, Umlagerung
und Verdichtung, insbe-
sondere durch Bauma-
schinen, Baustellenein-
richtung sowie den Bau
von Wegen, Platzen
und temporaren Anla-
gen. Der Oberboden
wird stellenweise abge-
schoben und zwischen-
gelagert. Die Eingriffe
sind zeitlich begrenzt

B Bewertung Auswirkung dingte Auswirkung

Klima/ Das Plangebiet umfasst (iber- | Durch Bauarbeiten ent- | Durch die Planung werden

Luft wiegend Grin- und Freifla- steht zeitlich begrenzt | Versiegelungen und temporéare
chen (Park-/Uferraum) mit Be- | eine Mehrbelastung Anlagen teilweise neu bzw. er-
standsgehdlzen und Sportfla- | durch Staub- und Ab- | weitert (Wege-/Platzflachen,
chen und liegt im unmittelba- | gasemissionen (Bau- Veranstaltungs- und Ser-
ren Einflussbereich der Wér- | maschinen, Baustellen- | viceeinrichtungen). Dies kann
nitz bzw. der Kleinen Wérnitz. | verkehr) sowie ggf. lokal zu geringfligiger Erwar-
Der Bereich wirkt klimatisch kurzzeitige Einschran- | mung und Reduktion der Ver-
ausgleichend (Verduns- kungen der Luftzirkula- | dunstungsleistung fiihren.
tung/Kihlung, Frischluftent- tion in Teilbereichen. Gleichzeitig bleibt ein hoher
stehung im Gewasser- und Anteil an 6ffentlichen Grinfla-
Grlinraum) und dient als Luft- | geringe Erheblichkeit chen und Bestandsgehdlzen
austauschraum entlang der erhalten bzw. wird durch grin-
Gewasserachse. Vorbelastun- ordnerische MalRnahmen er-
gen bestehen im innerstadti- ganzt, sodass die klimatische
schen Umfeld durch Verkehr Ausgleichsfunktion insgesamt
sowie durch bestehende Nut- weitgehend erhalten bleibt
zungen (Sport-/Veranstal- bzw. punktuell verbessert wer-
tungsbereich), insgesamt je- den kann. Betriebsbedingt kon-
doch keine ausgepragten in- nen bei Veranstaltungen kurz-
dustriellen Emittenten im fristig Emissionen durch Besu-
Plangebiet. cher-/Lieferverkehr auftreten.

geringe Erheblichkeit
Boden Das Plangebiet liegt Uberwie- |Im Zuge der Bau- und | Durch die Umsetzung der Pla-

nung kommt es zu einer teil-
weisen Neuversiegelung bzw.
Befestigung von Flachen
(Wege, Platzbereiche, bauliche
Anlagen). Ein Grol3teil der FIa-
chen verbleibt jedoch als un-
versiegelte Grun- und Freifla-
chen oder wird nach der Lan-
desgartenschau wieder der Er-
holungsfunktion zugeschrie-
ben. Die Inanspruchnahme
bislang unversiegelter Boden
wird durch eine flachenspa-
rende Planung, den Einsatz
wasserdurchlassiger Belage
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Schutzgut

Beschreibung und
Bewertung

Baubedingte
Auswirkung

Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkung

als maRig bis teilweise hoch
einzustufen, wobei Vorbelas-
tungen durch bestehende
Nutzungen und Versiegelun-
gen bestehen.

und betreffen tUberwie-
gend bereits vorge-
pragte Flachen.

geringe bis mittlere Er-
heblichkeit

sowie die extensive Nachnut-
zung minimiert. Die Boden-
funktionen werden insgesamt
nur geringfiigig und tberwie-
gend reversibel beeintrachtigt.

geringe Erheblichkeit

Flache Das Plangebiet umfasst iber- | Wahrend der Bauphase | Durch die Umsetzung der Pla-
wiegend bereits genutzte und | kommt es temporar zu | nung werden Teilflachen dau-
vorgepragte Flachen (Sport- | Flacheninanspruchnah- | erhaft oder temporar in An-
anlagen, Wege, Griinflachen) | men durch Baustellen- | spruch genommen (Wege,
sowie naturnahe Ufer- und einrichtung, Bauma- Platzflachen, Sondergebiete).
Gehdlzbereiche entlang der schinen und Materialla- | Die Planung ist flachensparend
Wornitz. Die Flachen besitzen | gerung. Die Inan- ausgelegt, erhalt grofle zusam-
eine hohe Bedeutung fir Er- | spruchnahme betrifft menhangende Grin- und Frei-
holung, Freiraumvernetzung | Uberwiegend bereits flachen und sieht Uberwiegend
und den Landschafts- und Na- | vorgepragte Flachen temporare Nutzungen im Rah-
turhaushalt. Unversiegelte und ist zeitlich be- men der Landesgartenschau
Flachen Uberwiegen deutlich; | grenzt. vor. Nach der Veranstaltung
grof¥flachige bislang unbe- erfolgt ein weitgehender Riick-
baute Freirdume sind Be- geringe Erheblichkeit bau. Die Flacheninanspruch-
standteil des innerstadtischen nahme bleibt insgesamt gering
Griinsystems. und Uberwiegend reversibel.

geringe Erheblichkeit

Wasser — | Das Plangebiet liegt im Tal- Wahrend der Bauphase | Durch die Planung werden

Grund- raum der Wornitz. Der Grund- | kann es temporar zu Teilflachen neu versiegelt bzw.

wasser wasserstand steht in engem | Stérungen des Boden- | befestigt, wodurch die Grund-
hydraulischem Zusammen- und Wasserhaushalts | wasserneubildung lokal redu-
hang mit der Wérnitz und ist durch Erdarbeiten, Ver- | ziert wird. Dem wird durch ei-
entsprechend hoch bzw. dichtungen und Bau- nen hohen Anteil unversiegel-
schwankend. Die Bdden uber- | stellenverkehr kommen. | ter Grinflachen sowie durch
nehmen wichtige Funktionen | Bei fachgerechter Aus- | den Einsatz wasserdurchlassi-
fur den Wasserhaushalt, ins- | fuhrung und Einhaltung | ger Beldge entgegengewirkt.
besondere fur Speicherung der SchutzmaflRnahmen | Dauerhafte Beeintrachtigungen
und Verzogerung von Nieder- | sind nachhaltige Beein- | des Grundwassers sind nicht
schlagswasser. Vorbelastun- | trachtigungen des zu erwarten.
gen bestehen durch beste- Grundwassers nicht zu
hende Versiegelungen und erwarten. Die Auswir- geringe Erheblichkeit
Nutzungen im Bereich der kungen sind zeitlich be-

Sport- und Verkehrsflachen. | grenzt.
geringe Erheblichkeit

Wasser — | Das Plangebiet grenzt unmit- | Wahrend der Bauphase | Die Planung vermeidet hoch-

FlieB- und |telbar an die Woérnitz sowie an | kdnnen durch tempo- wasserempfindliche und dau-

Stillge- die Kleine Wérnitz an; Stillge- | rare Anlagen, Erdarbei- | erhafte bauliche Nutzungen in-

wasser wasser sind im Plangebiet ten und Baustellenver- | nerhalb des Uberschwem-

nicht vorhanden. Die Gewas-
ser erfillen wichtige Funktio-
nen fir den Naturhaushalt,
den Hochwasserschutz sowie
fir das Landschaftsbild.
Grole Teile des Plangebiets

kehr zeitlich begrenzte
Beeintrachtigungen ent-
stehen. Durch geeig-
nete Schutzmallnah-
men (z. B. Sicherung
gegen Stoffeintrage,

mungsgebiets. Retentions-
raume werden nicht vermin-
dert.

Eine Verschlechterung der
Hochwassersituation oder der

liegen innerhalb des festge- hochwasserangepasste | Gewasserfunktionen ist nicht
setzten Bauweise) werden zu erwarten.
nachteilige
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Schutzgut

Beschreibung und
Bewertung

Baubedingte
Auswirkung

Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkung

Uberschwemmungsgebiets
(HQ100) sowie im Bereich
des HQextrem.

Auswirkungen auf die
FlieRgewasser vermie-
den.

geringe Erheblichkeit

geringe Erheblichkeit

Fauna Die im Plangebiet vorhande- | Wahrend der Bauphase | Anlage- und betriebsbedingt
und Ar- nen Geholz- und Offenflachen | kann es temporar zu verbleiben bei Umsetzung der
tenschutz | bieten Lebensraume fir ver- | Stérungen durch Larm, | saP-Vorgaben voraussichtlich
schiedene Tierarten, insbe- Erschitterungen und keine erheblichen Beeintrachti-
sondere fiir Brutvogel und Baustellenbetrieb sowie | gungen: Der potenzielle Fle-
Fledermause; zuséatzlich sind | zu einem Verlust ein- dermaus-Habitatbaum bleibt
artenschutzrechtlich relevante | zelner Habitatstrukturen | erhalten; Gewasser- und Ufer-
Arten/Artengruppen im Ge- kommen. Durch Bau- bereiche werden durch Schutz-
wasserumfeld zu berticksichti- | zeitenregelungen, 6ko- | vorkehrungen vor Stoffeintra-
gen (u. a. potenziell vorkom- | logische Baubegleitung | gen gesichert. Zusatzliche
mende Bachmuschel sowie sowie weitere arten- CEF-MafRnahmen sind geman
Amphibien im Bereich der schutzrechtliche Ver- saP nicht erforderlich. Griin-
Kleinen Wornitz). Im Rahmen | meidungsmafinahmen | ordnerische Maf3nahmen (Er-
der speziellen artenschutz- werden erhebliche Be- | halt von Geholzen soweit mog-
rechtlichen Priifung (saP) eintrachtigungen ver- lich, ergdnzende Gehdlzpflan-
wurden die erforderlichen Ver- | mieden. zungen/Saumstrukturen/Grin-
meidungsmafnahmen festge- flachen) wirken unterstiitzend.
legt. Es wurde ein potenzieller | mittlere Erheblichkeit
Habitatbaum flr Fledermause Ergebnis der FFH-VA:
festgestellt, der vom Vorha- Unter Berlicksichtigung der
ben nicht betroffen ist und er- vorgesehenen Schutz-/ Ver-
halten bleibt. meidungsmaflnahmen sind
keine erheblichen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele
des FFH-Gebiets ,Wornitztal*
aus dem Vorhaben zu erwar-
ten.
geringe Erheblichkeit
Flora und |Das Plangebiet umfasst Uber- | Wahrend der Bauphase | Anlage- und betriebsbedingt
Biotope wiegend Grln- und Freifla- kann es in Teilberei- werden die Vegetationsstruktu-
chen mit wertvollen Gehdlzbe- | chen zu einem Verlust | ren durch den weitgehenden
standen, insbesondere im von Vegetationsstruktu- | Erhalt pragender Gehdlzbe-
Uferbereich der Wornitz und | ren sowie zu tempora- | stande sowie durch ergan-
der Kleinen Wérnitz. Teile des | ren Beeintrachtigungen |zende Gehdlzpflanzungen,
Plangebiets grenzen unmittel- | durch Baustellenbetrieb | Saumstrukturen und die Ent-
bar an kartierte Biotope sowie | und Flacheninan- wicklung qualitatsvoller Grin-
an das FFH-Gebiet ,Woérnitz- | spruchnahme kommen. | flachen stabilisiert und dkolo-
tal“ an. Erforderliche Gehdlzro- | gisch aufgewertet. Die Eingriffe
dungen werden auf das | erfolgen behutsam und fla-
unbedingt notwendige | chensparend. Insgesamt ist
Maf beschrankt. Durch |von einer Verbesserung der
Schutzmalnahmen fir | Strukturvielfalt und Habitatqua-
Bestandsgeholze und | litdt auszugehen; dauerhafte
eine optimierte Wege- | erhebliche Beeintrachtigungen
fihrung werden Ein- sind nicht zu erwarten.
griffe minimiert.
keine Erheblichkeit - Verbesse-
mittlere Erheblichkeit rung
Mensch — | Das Plangebiet ist Teil eines | Wahrend der Bauphase | Anlage- und betriebsbedingt
Erholung | zentralen innerstadtischen kommt es zeitlich wird die Erholungsfunktion
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Schutzgut

Beschreibung und
Bewertung

Baubedingte
Auswirkung

Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkung

Grin- und Freiraums entlang
der Wérnitz und weist eine
hohe Bedeutung fiir die woh-
nungsnahe Erholung auf. Es
umfasst bestehende Sport-
und Bewegungsflachen, Park-
und Uferbereiche sowie wich-
tige Wegeverbindungen.

begrenzt zu Einschran-
kungen der Nutzbarkeit
einzelner Flachen so-
wie zu Stérungen durch
Baustellenbetrieb und
Baumaschinen. Die Be-
eintrachtigungen sind
temporar und auf die
Bauphase beschrankt.

geringe Erheblichkeit

durch die Aufwertung der
Grin- und Freiflachen, neue
Wegeverbindungen, Aufent-
haltsbereiche sowie ein erwei-
tertes Freizeit- und Sportange-
bot deutlich verbessert. Die
temporaren Nutzungen im
Rahmen der Landesgarten-
schau fihren zu einer intensi-
veren Nutzung, tragen jedoch
insgesamt zu einer Steigerung
der Aufenthaltsqualitat bei.

keine Erheblichkeit; deutliche
Verbesserung

Mensch — | Das Plangebiet ist bereits Wahrend der Bauphase | Anlage- und betriebsbedingt
Immissio- | durch bestehende sportliche | entstehen zeitlich be- kénnen durch Sport- und Frei-
nen/ Nutzungen, Veranstaltungen | grenzte Gerau- zeitnutzungen, Veranstaltun-
Schall sowie Verkehr durch Stell- schimmissionen durch | gen sowie durch Besucher-
platze vorbelastet. Schiitzens- | Baumaschinen, Bau- und Lieferverkehr Gerau-
werte Wohnnutzungen befin- | stellenverkehr und Bau- | schimmissionen entstehen. Im
den sich in angrenzenden Be- | arbeiten. Die Beein- Bebauungsplan werden hierzu
reichen. Aufgrund der geplan- | trachtigungen sind vo- | verbindliche Regelungen ge-
ten Sport-, Veranstaltungs- ribergehend und en- troffen, insbesondere zu Nut-
und Gastronomienutzungen den mit Abschluss der | zungszeiten, zur Begrenzung
besteht ein potenzielles Kon- | Bauphase. der Skateanlage sowie zu zu-
fliktpotenzial hinsichtlich Ge- I&ssigen Lautstarken bei Ver-
rauschimmissionen. geringe Erheblichkeit anstaltungen. Fir den Zeit-
raum der Landesgartenschau
werden erganzend die Vorga-
ben der Freizeitlarmrichtlinie
berucksichtigt. Bei wesentli-
chen Anderungen der Nutzung
ist ein zusatzlicher schalltech-
nischer Nachweis erforderlich.
Bei Einhaltung dieser Festset-
zungen sind keine erheblichen
schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes zu er-
warten.
geringe bis mittlere Erheblich-
keit
Land- Das Plangebiet liegt im land- | Wahrend der Bauphase | Durch die Umsetzung der Pla-
schafts- schaftlich und stadtebaulich kommt es temporar zu | nung wird das Landschaftsbild
bild pragenden Talraum der Wér- | visuellen Beeintrachti- | verandert, jedoch nicht grund-

nitz und ist Teil eines inner-
stadtischen Griin- und Frei-
raums mit hoher Bedeutung
fur das Stadtbild. Pragend
sind die Gewasserraume, der
Gehdlzbestand entlang der
Wornitz, die offenen Grinfla-
chen sowie die Blickbeziehun-
gen zur Altstadt und zum Be-
reich Heilig Kreuz. Das Land-
schaftsbild ist durch

gungen durch Baustel-
leneinrichtungen, Bau-
maschinen und Materi-
allagerungen. Diese
Uberlagerungen sind
zeitlich begrenzt und
enden mit Abschluss
der Bauarbeiten.

geringe Erheblichkeit

legend beeintrachtigt. Die Pla-
nung sieht Uberwiegend of-
fene, griin gepragte Nutzungen
sowie temporare bauliche An-
lagen vor. Der Erhalt und die
Erganzung von Geholzstruktu-
ren sowie die landschaftliche
Einbindung der Wege- und
Platzflachen fuhren langfristig
zu einer gestalterischen
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Schutzgut

Beschreibung und
Bewertung

Baubedingte
Auswirkung

Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkung

bestehende Sport- und Frei-
zeitnutzungen bereits anthro-
pogen uberformt, weist jedoch
eine hohe Aufenthalts- und
Gestaltqualitat auf.

Aufwertung des Landschafts-
und Stadtbildes.

geringe Erheblichkeit bei
gleichzeitiger Aufwertung

Kultur- u.
Sachgiiter

Im und angrenzend an das
Plangebiet befinden sich Bau-
und Bodendenkmaler, insbe-
sondere im Bereich Heilig
Kreuz sowie entlang der histo-
rischen Stadtmauer. Diese
Bereiche besitzen eine hohe
kulturhistorische und stadte-
bauliche Bedeutung. Die
Denkmaler sind in der Plan-
zeichnung nachrichtlich tber-
nommen und werden bei der
Planung bericksichtigt.

Wahrend der Bauphase
kénnen durch Erdarbei-
ten potenziell bislang
unbekannte Boden-
denkmaler betroffen
sein. Bei Einhaltung der
denkmalrechtlichen
Vorgaben sowie der
Meldepflicht bei Boden-
funden sind keine er-
hebliche Beeintrachti-
gungen zu erwarten.

geringe Erheblichkeit

Anlage- und betriebsbedingt
sind keine Beeintrachtigungen
von Kultur- oder Sachgltern
vorgesehen. Die Planung be-
ricksichtigt bestehende Sicht-
beziehungen und tragt durch
die Aufwertung des Umfeldes
zu einer besseren Einbindung
der denkmalgeschitzten Berei-
che in den Stadtraum bei.

keine Erheblichkeit

2.2 Prognose liber Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung und Nicht-
durchfiuhrung der Planung

Prognose bei Durchfiihrung

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans ,Donaupark® wird das Plangebiet als Griin-, Sport- und
Freiflachenstandort geordnet bzw. entwickelt und dauerhaft aufgewertet.

Die wertvollen Bestandsgeholze bleiben fast ganzlich erhalten und werden durch Neupflanzungen er-
ganzt. Die Eingriffe in die Uferb6schungen werden durch geeignete Malinahmen (Kleinstrukturen / Ha-
bitatelemente) fir die Zauneidechsen ausgeglichen.

Nach Abschluss der Landesgartenschau werden die temporaren Anlagen zuriickgebaut.

Insgesamt sind bei Einhaltung aller Vermeidungsmafinehmen keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten; in Teilbereichen ergeben sich Verbesserungen fir den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung

Bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens wurde der bestehende Parkplatz in seinem derzeitigen Zustand
fortbestehen. Eine gezielte stddtebauliche, landschaftliche und funktionale Weiterentwicklung der FIa-
che waren nicht gegeben. Die geplante Aufwertung des innerstadtischen Griin- und Freiraums, die Ver-
besserung der Erholungs- und Aufenthaltsqualitdt sowie die Vernetzung des Siedlungsraums mit dem
landschaftlich gepragten Gewasserraums wirden entfallen.
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2.3 MaRnahmen zur Vermeidung und Minimierung der nachteiligen Auswirkungen

Es ist zu prifen, ob das Planungsziel mit moglichst geringen Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft quantitativ und qualitativ erreicht werden kann.

Aufgrund dieser Prifung wurden nachfolgende Vermeidungs- und VerringerungsmalBnahmen pla-
nungsrechtlich festgesetzt:

Schutzgut

Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen

Klima/Luft

Erhalt und Ergdnzung von Geholzstrukturen zur Sicherung der klimatischen Aus-
gleichsfunktion

Entsiegelung und Schaffung neuer Grinflachen

Minimierung der neu versiegelten Flachen (Wegenetz und kleine Platzflachen) auf
das funktional notwendige Maf}

Boden

Entsiegelung und Schaffung neuer Griinflachen zur Wiederherstellung naturlicher
Bodenfunktionen

Minimierung der neu versiegelten Flachen (Wegenetz und kleine Platzflachen) auf
das funktional notwendige Maf}

Beschrankung der baulichen Nutzung auf das funktional notwendige Maf}

Wasser

Erhalt des Retentionsraumvolumens

hochwasserangepasste Nutzung ohne hochwasserempfindliche dauerhafte
bauliche Anlagen im Uberschwemmungsgebiet

Festsetzung eines Evakuierungskonzepts zur Sicherstellung der Hochwasser-
sicherheit

Entsiegelung von Flachen und Anlage von Griinflachen zur besseren Versicke-
rung und Grundwasseranreicherung

=>» néheres siehe Anlage 1 ,Ausnahmegenehmigung nach §78 Abs. 2
und § 78a WHG* von Haindl+Partner

Fauna und
Artenschutz

Umsetzung von Bauzeitenregelungen zum Schutz von Zauneidechsen u. Brutvo-
geln

Erhalt von Geholzen, soweit als moglich

Anlage erganzender Geholzpflanzungen, Saumstrukturen und Grinflachen im
Plangebiet.

Okologische Baubegleitung wéhrend der Bauphase

Umsetzung vorgezogenen Ausgleichs- bzw. CEF-MalRnahmen

(Anlage von Habitatstrukturen fur Zauneidechsen)

= ndéheres siehe Anlage 4 ,spezielle artenschutzrechtlichen Priifung
(saP)“vom Biiro BILANUM oder Kapitel 2.5 im Umweltbericht

Flora und
Biotope

Erhalt und Ergédnzung von Gehodlzstrukturen
Entsiegelung und Schaffung neuer Grinflachen

Mensch

Verlagerung verkehrsintensiver Nutzungen aus dem innerstadtischen Bereich
Entsiegelung und Schaffung neuer Griin- und Erholungsflachen

Aufwertung des Aufenthalts und der Nutzung entlang der Donau

Festsetzung eines Evakuierungskonzepts zur Sicherstellung der
Hochwassersicherheit

= né&heres siehe Anlage 2 ,schalltechnische Untersuchung®vom Biiro BILANUM
oder Kapitel 2.5 im Umweltbericht

Landschafts-
bild

Erhalt des pragenden Baumbestandes
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Schutzgut

Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen

e landschaftliche Einbindung und Strukturanreicherung des Gebiets durch Gehdlz-
pflanzungen, Aufwertung des Uferbereichs der Donau und der Festlegung Uber-
wiegend offener Nutzungen

¢ Umwandlung einer teils asphaltierten und teils geschotterten Parkplatzflache in
Grin-, Sport- und Freiflachen

Kultur- u.
Sachguter

¢ Nicht erforderlich
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2.4 MaRnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
(Naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung)

Um Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. Ausgleich und Ersatz firr nicht vermeidbare
Beeintrachtigungen zu schaffen, wird fir das Planungsgebiet im Bebauungsplan die naturschutzrecht-
liche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung durchgefiihrt.

Ausgangssituation / Rechtliche Grundlagen

§ 18 des Bundesnaturschutzgesetzes sieht fur die Bauleitplanung und fir Verfahren zu Satzungen nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.
Um Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, und Ausgleich fir eventuell unvermeidbare Beein-
trachtigungen zu schaffen, wurden fiir den Bebauungsplan mit Ausgleichsbebauungsplan die nachfol-
gend aufgeflihrten Schritte bearbeitet:

— Erfassen und Bewerten des Bestandes

— Erfassen der Eingriffe

— Vorkehrungen zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen

— Ermitteln des Umfangs der erforderlichen KompensationsmalRnahmen
— Auswahl und Festlegung der Kompensationsmaflinahmen

— Kostenschatzung der KompensationsmalRnahmen.

Die Bearbeitung erfolgt entsprechend dem Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft,
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung® (Bayerisches Staatsministerium fur Landschaftsentwicklung
und Umweltfragen).

241 Bestandsbeschreibung, Bewertung und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

Zur Ermittlung der Eingriffsfolgen wurde eine Bestandsaufnahme der im Plangebiet vorhandenen Bio-
top- und Nutzungstypen durchgefiihrt. Grundlage hierfir bildet die Kartierung der bestehenden Flachen-
nutzungen entsprechend den Vorgaben der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV).

Das Plangebiet umfasst iberwiegend bestehende Stellplatzflachen, Bestandsgebaude sowie Griin- und
Freiflachen mit teilweise vorhandenen Gehdlzstrukturen sowie den Hochwasserdamm zur Donau hin.

Die vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen wurden erfasst, den entsprechenden Kategorien der Bay-
KompV zugeordnet und flachenmaRig abgegrenzt. Die Ergebnisse der Bestandskartierung sind in der
Karte ,Bestandsbeschreibung und -bewertung der Biotop- und Nutzungstypen®, siehe Anlage 6, darge-
stellt.

Erganzend wurde eine Baumbestandsaufnahme durchgefuhrt, in der die vorhandenen Einzelbdume

und Gehdlzstrukturen innerhalb des Plangebiets erfasst wurden. Die Ergebnisse sind im Baumbilanz-
plan, siehe Anlage 3, dargestellt.
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Abb. 4: Bestandsbeschreibung und -bewertung Biotop- und Nutzungstypen, ohne Mal3stab

Zur Ermittlung des Eingriffs wurden die geplanten Nutzungen den vorhandenen Biotop- und Nutzungs-
typen gegentbergestellt und hinsichtlich ihrer Flacheninanspruchnahme sowie ihrer 6kologischen Wer-
tigkeit bewertet.

Dabei wurden sowohl Verluste bestehender Biotopstrukturen als auch Entsiegelungen durch die Pla-
nung bericksichtigt.

Die Bilanzierung erfolgte gemafy den Vorgaben der Bayerischen Kompensationsverordnung anhand
von Wertpunkten je Flacheneinheit. Aus der Gegenuberstellung von Bestand und Planung ergibt sich
der erforderliche Ausgleichsbedarf.

Die detaillierten Berechnungen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz sowie die zugrunde liegenden Flachen-
und Wertpunktansatze sind den beigefligten Tabellen und Karten in den Anlagen zu entnehmen.
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Tabellen zur Berechnung des Kompensationsbedarf:

I T i

Code GW

Biotop- und Nutzungstyp
|Beeintrichtigungsfaktor 1,0: Fliche

|Tritt- und Parkrasen

|Artenarme Sdaume u. Staudenfluren

IM'éBig artenreiche Sdaume und
Staudenfluren nasser Standorte

|Schnitthecken tiberwiegend einheim.,
standortegrechte Arten
Schnitthecken mit iiberwiegend
lgebietsfremden Arten

|Verkehrsﬂ§chen, befestigt

|Wirtschaftswege, befestigt

|
| Wirtschaftwege, unbefestigt,
|bewachsen

|Summe Beeintrachtigungsfaktor 1,0

e e

Biotop- und Nutzungstyp
|Beeintréchtigungsfaktor 0,7: Flache

|Tritt- und Parkrasen

|Artenarme Saume u. Staudenfluren

IMéf&ig artenreiche Saume und
Staudenfluren nasser Standorte

ISchnitthecken iiberwiegend einheim.,
standortegrechte Arten

Schnitthecken mit iberwiegend
gebietsfremden Arten

|Verkehrsﬂ§chen. befestigt

|Wirtschaftswege, befestigt

|
| Wirtschaftwege, unbefestigt,
|bewach sen

| summe Beeintrichtigungsfaktor 0,7

985 m*

175 m?

160 m*

20 m?

420 m?

210 m?

955 m*

345 m?

95 m?

25 m?

245 m?

30 m?

215 m?

G4

K11

K123

B141

B142

V12

V32

V332

K11

K123

B141

B142

V12

V32

V332

Punkte

525 WP

640 WP

140 WP

420 WP

630 WP

2.355 WP

88 WP

515 WP

21 WP

450 WP

2.065 WP
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P e e e

Biotop- und Nutzungstyp
|Beeintrachtigungsfaktor 0,4: Fliache

|
|Tritt- und Parkrasen

|Artenarme Sdume u. Staudenfluren
:Mifsig artenreiche Saume und
Staudenfluren nasser Standorte

ISchnitthecken iiberwiegend einheim.,
standortegrechte Arten

| Schnitthecken mit iiberwiegend
|gebietsfremden Arten

|Verkehrsﬂéchen, befestigt

| Wirtschaftswege, befestigt

| Wirtschaftwege, unbefestigt,
|bewachsen

|summe Beeintrachtigungsfaktor 0,4

Tabellen zur Berechnung des Kompensationsdargebots (Entsiegelung):

1.010 m*

360 m?

270 m?

20 m?

345 m?

15 m?

Code GW
G4 3
K11 4
K123 7
B141 | 5
B142 3
V12 1
V32 1
V332 3

Berechnung des Kompensationsdargebots
(Entsiegelung) innerhalb des Gebiets

Bereiche mit 4 WP Differenz

1.010 m?

V12 (1 Wertpunkt) —= P11 (5 Wertpunkte)

Verkehrsflachen,

Park- & Griinanlagen, mit oder

befestigt ohne Baumbestand junger bis
mittlerer Auspragung

V32 (1 Wertpunkt) —= P11 (5 Wertpunkte)

Wirtschaftswege, Park- & Griinanlagen, mit oder

befestigt ohne Baumbestand junger bis
mittlerer Auspragung

Bereiche mit 5 WP Differenz 1.525 m?

V11 (1 Wertpunkt) —= P11 (5 Wertpunkte)

Verkehrsflaichen,

Park- & Griinanlagen, mit oder

versiegelt ohne Baumbestand junger bis
mittlerer Auspragung

Summe Kompensationsdargebot (Entsiegelung)

GW

4

5

432 WP

324 WP

40 WP

138 WP

18 WP

952 WP

Punkte

4.040 WP

7.625 WP

+11.665 WP
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Komp.anaaﬁnnshadarf_ﬁeaaml

IBeelntrachtlgungsfaktoM 0: Flache 985 m? Punkte 1|
{-Kompensauonsbedarf ca. 2.355 WPJ|
lBeelntrachtlgungsfaktor 0,7: Flache 956 m? Punkte .:
{Kompensatuonsbedarf ca. 2.065 WPJI
|Bee|ntracht|gungsfaktor 0,4: Flache 1.010m? Punkte 1'
:-Kompensahonsbedarf ca. 950 WPJ
Kompensationsbedarf Gesamt 5.370 WP

: :
fompensationsdogebot i Bnlsleg sy hall: das Gabi

Flachen mit4 WP Differenz: 1.010 m?* x 4

4.040 Wertpunkte

Flachen mit5 WP Differenz: 1.525m? x 5

7.625 Wertpunkte

Kompensationsdargebot (Entsiegelung)  + 11.665 Wertpunkte

Kompensationsbedarf 5.370 Wertpunkte
Abzgl. Kompensationsdargebot (Entsiegelung)

Innerhalb des Gebiets 11.665 Wertpunkte
Verbleibender Kompensationsbedarf - 6.295 Wertpunkte

Durch die Entsiegelung von Flachen innerhalb des Gebiets wird der Eingriff bereits vollstandig kom-
pensiert. Es besteht kein Ausgleichsbedarf.
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2.4.2 Baumbilanz

Im Zuge der Planung wurde der vorhandene Baumbestand innerhalb des Geltungsbereichs erfasst
und bewertet. Die Bestandsbdume wurden im Rahmen einer Baumkartierung aufgenommen und im
Baumbilanzplan, siehe Anlage 3, dargestellt. Der Plan zeigt sowohl zu erhaltende Baume als auch die

im Zuge der Umsetzung der Planung erforderlichen Rodungen sowie die vorgesehenen Neupflanzun-
gen.

Der Gberwiegende Teil des vorhandenen Baumbestandes, insbesondere entlang der Neuen Oberma-
yerstralle sowie im Bereich der bestehenden Griinflichen im Siiden, bleibt erhalten und wird dauer-
haft gesichert. Eine einzelne Baumfallung ist jedoch notwendig.
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Abb. 5: Auszug ,,Baumbilanzplan® Anlage 3, ohne Mal3stab

Insgesamt ist 1 Baumrodung vorgesehen. Dem gegenuber stehen ca. 39 neu festgesetzte Baum-
pflanzungen gemaf Pflanzliste des Bebauungsplans.

Rodungen - 1 Badume
Neupflanzungen + 39 Baume
Zusatzliche Pflanzungen + 38 Baume

Dies entspricht ca. 38 zusatzlichen Baumpflanzungen. Damit wird der bestehende Baumbestand
nicht nur ersetzt, sondern im Zuge der Planung deutlich erganzt und langfristig gestarkt.

Die geplanten Neupflanzungen tragen zur langfristigen Sicherung und Weiterentwicklung der Griin-
strukturen im Plangebiet bei und unterstiitzen insbesondere

— die 6kologische Aufwertung der Freiflachen,
— die Verbesserung des Mikroklimas sowie
— die gestalterische Einbindung des Wornitzparks in den umgebenden Stadtraum.

Die rdumliche Verteilung der Bestandsbaume, der vorgesehenen Rodungen sowie der geplanten
Neupflanzungen ist im Baumbilanzplan (Anlage 3) dargestellt. Die Lage der neu festgesetzten Baum-

pflanzungen ist dabei als unverbindliche Darstellung zu verstehen und kann im Zuge der Ausfiihrungs-
planung angepasst werden.
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2.5 Artenschutzrechtliche MaBnahmen

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung (saP) durch das Buro BILANUM Dr. Wolfgang Schmidt, siehe Anlage 4, durchgefiihrt. Dabei wur-
den die im Plangebiet vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Tierarten sowie deren Lebens-
raume erfasst und bewertet.

Im Rahmen der Untersuchung wurden insbesondere Brutvogel sowie Reptilien (hier: Zauneidechse) als
relevante Artengruppen identifiziert.

Bei der Untersuchung von Reptilienvorkommen in 2025 wurden 2 mannliche Jungtiere im Bereich des
ndrdlichen Hochwasserschutzdamms an der Donau nachgewiesen. Wegen der versteckten Lebens-
weise der Zauneidechse und ihrer relativ hohen Fluchtdistanz dem Menschen gegeniber wird die
Grole der Zauneidechsenpopulation auf insgesamt 12 Tiere geschatzt (Anzahl gefundener Tiere x Fak-
tor 6).

Nach LAUFER (2014) hat eine adulte Zauneidechse einen mittleren Flachen-bedarf von ca. 150 m2, so
dass sich flr vorgezogene Ausgleichsmalinahmen fiir Zauneidechsen eine Flachengrélie von insge-
samt 1.800 m? ergibt.

Zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt werden folgende
MaRnahmen durchgefiihrt:

VermeidungsmaBnahmen

e Vermeidung des Totungsrisikos fur Baumfledermause:
Fir das geplante Vorhaben zu fallende Baume werden auf das Vorhandensein fir Fledermause
relevanter Habitatstrukturen untersucht.
Es wurden keine potenziellen Habitatbdume festgestellt, so dass keine weiteren Mallnahmen zum
Schutz von Fledermausen notwendig werden.

e Bauzeitenbeschrankungen zum Schutz vorhandener Vogel-Brutreviere:
Geholzrodungen sind zwischen 1. Oktober und Ende Februar durchzufiihren, d.h. aulRerhalb der
Brut- und Vegetationszeit, Abbrucharbeiten an Dachern und Fassadenverkleidungen zwischen 01.
September und 30. April, d.h. auBerhalb der Brutzeit von Gebaudebritern.

¢ In Bezug auf Reptilien (hier: Zauneidechsen) liegt der geeignete Zeitraum zur Entfernung von Bau-
men, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwischen Ende Oktober und Mitte Marz, d.h.
aullerhalb der Aktivitatsperiode.
Da die Tiere sich in diesem Zeitraum grofitenteils im Boden in Winterstarre und somit weiterhin im
Vorhabengebiet befinden, dirfen in dieser Zeit keine Eingriffe in den Boden stattfinden. Daher sind
im Zeitraum zwischen Oktober und Februar lediglich Fallungen von Baumen und das oberirdische
Freistellen von Geholzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs madglich. Die Wurzelstdcke verblei-
ben im Boden, zwischen Marz bis Mitte/Ende April sowie zwischen August bis Ende September
koénnen erforderliche Bodenarbeiten durchgefiihrt werden (LfU 2020b).

e Beginn von Bauarbeiten des Hochwasserschutzdamms an der Donau wahrend der Aktivitatszeit
der Zauneidechsen von ,innen nach au3en (vom bestehenden Parkplatz in Richtung Donau), um
den Tieren eine Ausweich-/Fluchtmdglichkeit in die angrenzenden Freiflachen zu ermdglichen.

e Erhalt von Gehdlzen, soweit als mdglich und
¢ Anlage erganzender Gehdlzpflanzungen, Saumstrukturen und Griinflachen im Plangebiet.

e Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauiiberwachung wahrend der Bauphase.
Die dkologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauliberwachung begleitet die BaumalRnah-
men und stellt sicher, dass keine Beeintrachtigungen oder Schadigungen der betroffenen Arten
eintreten.
Des Weiteren dokumentiert die 6kologische Baubegleitung die Umsetzung der nachfolgend darge-
stellten vorgezogenen Ausgleichs- bzw. CEF-MaRnahmen.
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MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MaRnahmen)

Zusatzlich zu den vorher genannten Vermeidungsmaflinahmen sind Ma3nahmen zur Sicherung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MaRRnahmen) erforderlich. Die Ermittlung der Ver-
botstatbestande erfolgt unter Beriicksichtigung folgender Vorkehrungen:

e Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen flr Zauneidechsen:
Lebensraumoptimierung als Ausgleich flir Verlust potenzieller Lebensraumstrukturen der Zau-
neidechse durch Anlegen geeigneter Kleinstrukturen/Habitatelemente (z.B. Steinlinsen / reptilien-
gerechte Gabionen / Baumstubben mit Totholzhaufen, jeweils mit vorgelagerten Sandlinsen) im Ab-
stand von 15 - 20 m zueinander.
Bei der Untersuchung von Reptilienvorkommen in 2025 wurden 2 mannliche Jungtiere im Bereich
des ndrdlichen Hochwasserschutzdamms an der Donau nachgewiesen. Wegen der versteckten Le-
bensweise der Zauneidechse und ihrer relativ hohen Fluchtdistanz dem Menschen gegenuber wird
die Grofe der Zauneidechsenpopulation auf insgesamt 12 Tiere geschatzt (Anzahl gefundener
Tiere x Faktor 6).
Nach LAUFER (2014) hat eine adulte Zauneidechse einen mittleren Flachenbedarf von ca. 150 m2,
so dass sich flr vorgezogene AusgleichsmalBnahmen fir Zauneidechsen eine Flachengréfe von
insgesamt 1.800 m? ergibt.

Durch die Umsetzung der genannten Vermeidungs- und CEF-MaRnahmen wird sichergestelit,
dass die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erfiillt wird und Verbotstatbestinde gemaR § 44 BNatSchG vermie-
den werden.

Monitoring der CEF-MaRnahmen:

Die CEF-MalRnahmen mussen hergestellt und wirksam sein, bevor der Eingriff wirksam wird, d.h. be-
vor mit den BaumafRnahmen begonnen wird. Die CEF-MalRnahmen sind aufrecht zu erhalten, solange
der Eingriff wirkt.

Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der CEF-MafRnahmen wird ein Monitoring der Flachen lber insge-
samt 5 Jahre vorgesehen. Dieses Monitoring beinhaltet die Abnahme der CEF-Flachen durch die UNB
LRA DON nach der Herstellung, je eine Begehung nach 3 und nach 5 Jahren und ggf. das Nachbes-
sern von Anlage oder Pflege der CEF-Flachen/-MalRnahmen.

2.6 In Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten

Abgesehen von den ebenfalls fur die Landesgartenschau vorgesehenen Flachen ,Heilig-Kreuz-Garten®
und ,Zusamweg“ steht im stadtischen Kontext keine weitere geeignete Flache zur Verfligung, die so-
wohl die Durchfuhrung der Landesgartenschau als auch eine nachhaltige Nachnutzung als Grin- und
Erholungsflache ermdglicht.

Das Plangebiet ist durch seine bisherige Nutzung als Parkplatz bereits anthropogen vorgepragt; eine
zusatzliche Flacheninanspruchnahme im klassischen Sinne erfolgt daher nicht.

Die bislang dort angeordneten, fir die Stadt erforderlichen Stellplatze werden nicht entfallen sondern
auf die gegenuberliegende Donauseite verlagert. Hierzu wird eine brachliegende, bereits im stadtischen
Eigentum befindliche Gewerbeflache herangezogen. Die Anbindung erfolgt tber einen neu geplanten
Donausteg, wodurch eine funktionale Vernetzung der Bereiche sichergestellt wird.

2.7 Merkmale der technischen Verfahren und Hinweise auf die Schwierigkeiten bei der
Zusammenstellung der Unterlagen
Fir die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur

und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" verwendet. Die Aussagen insbesondere zu
Klima, Boden, Biotope und Mensch basieren auf Einschatzungen des Bearbeiters.
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GroRe Kreisstadt Donauwdérth
Bebauungsplan "Donau-Park" Entwurf — 23.02.2026

3. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Das Plangebiet liegt im innerstadtischen Bereich der Stadt Donauwdrth nordwestlich der Donau und
umfasst eine Parkplatzflache mit randlich gelegenem Gehdélzbestand. Ziel der Planung ist die planungs-
rechtliche Sicherung, Neuordnung und Aufwertung dieses Bereichs im Zusammenhang mit der Landes-
gartenschau 2028 sowie die dauerhafte und nachhaltige Nachnutzung der entstehenden Flachen.
Durch die Planung soll eine dauerhafte Aufwertung des Stadtraums entlang der Donau erreicht sowie
die Vernetzung von Siedlungs-, Griin- und Freirdumen im Stadtgebiet gestarkt werden.

Durch das geplante Vorhaben werden Griin-, Sport- und Erholungsflachen mit zahlreichen Neupflan-
zung, Wegen und Platzen sowie Flachen fur die Gastronomie und temporaren baulichen Anlagen fur
die Durchfiihrung der Landesgartenschau geschaffen.

Die Bestandsgeholze werden fast ganzlich erhalten und der Uferbereich zur Donau wird ékologisch und
gestalterisch aufgewertet.

Der Bdschungsbereich zur Donau an der dstlichen Grenze des Geltungsbereichs liegt innerhalb des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sowie im Bereich des HQ100. Die vorgesehenen Nutzungen
und Festsetzungen berticksichtigen die hochwasserrelevanten Rahmenbedingungen des Gebietes.
Dauerhafte hochwasserempfindliche Nutzungen werden vermieden, Retentionsrdume werden nicht
vermindert. Zur planungsrechtlichen Absicherung der vorgesehenen Nutzungen wird eine Ausnahme-
genehmigung gemaf § 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz beantragt; temporare Anlagen im Rahmen
der Landesgartenschau werden erganzend nach § 78a WHG berticksichtigt.

Den weiteren Schutzgutern wird durch geeignete Mallnahmen Rechnung getragen, insbesondere
durch:
e den weitgehenden Erhalt der Bestandsgeholze
Entsiegelung der Flache
Schaffung neuer Griin-, Frei- und Erholungsflachen
Neupflanzungen
die Umsetzung artenschutzrechtlicher Malltnahmen gemaR spezieller artenschutzrechtlicher
Prifung,

Insgesamt sind bei Durchfiihrung der Planung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
erwarten. Die Planung tragt vielmehr zu einer nachhaltigen Schaffung eines innerstadtischen Grun-
raums, zur Verbesserung der Aufenthaltsqualitdt und Erholungsfunktion sowie zur Verzahnung des
stadtischen Raumes mit dem landschaftlich gepragten Gewasserraum der Donau bei.

Donauworth, den 23.02.2026

Bearbeitung: Stadt Donauworth:

Norbert Haindl, Dipl.-Ing. (FH) Jurgen Sorré, Oberblirgermeister

Haindl + Partner PartGmbB
Landschaftsarchitekten - Ingenieure
G.-F.-Handel-StralRe 5

86650 Wemding
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Grole Kreisstadt Donauwérth
Bebauungsplan ,Donau-Park* Entwurf — 23.02.2026
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Stadt Donauwdrth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

1. Allgemeines

1.1 Anlass der Planaufstellung, Lage des Planungsgebietes und raumlicher
Geltungsbereich

Anlass der Planaufstellung

Anlass flr die Aufstellung des Bebauungsplans ist die Durchfiihrung der Landesgartenschau 2028 in
der Stadt Donauwdrth. Im Zuge dieses stadtebaulichen GroRprojekts soll der Bereich des ehemaligen
Schwabenhallenparkplatzes planungsrechtlich gesichert und gezielt weiterentwickelt werden.

Ziel der Planung ist es, den derzeit Uberwiegend als Parkplatz genutzten Bereich entlang der Donau
stadtebaulich und freiraumplanerisch aufzuwerten und dauerhaft einer Griin-, Freizeit- und Erholungs-
nutzung zuzufihren. Gleichzeitig soll die Vernetzung von Siedlungs-, Griin- und Freirdumen im Stadt-
gebiet gestarkt werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die vorgesehenen Nutzungen planungsrecht-
lich zu ordnen und die wasserrechtlichen, naturschutzfachlichen sowie weiteren fachlichen Anforderun-
gen in einem abgestimmten Verfahren zu bertcksichtigen. Teile des Plangebiets liegen innerhalb des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Donau (HQ100), zudem befindet sich das gesamte Plan-
gebiet im Bereich eines HQextrem-Ereignisses. Durch den Bebauungsplan kann eine hochwasseran-
gepasste Nutzung des Gebietes sichergestellt und eine geordnete stadtebauliche Entwicklung gewahr-
leistet werden.

Lage des Planungsgebiets

Das Plangebiet befindet sich sidlich der Altstadt von Donauwdrth, in einem Bereich, der zwischen der
nordlich verlaufenden Woérnitz und der sidwestlich verlaufenden Donau eingebettet wird. Das Gebiet
wird im Sidosten durch die Donau, im Siiden durch die Bahnbriicke, im Westen durch die Garten-
stral3e sowie im Norden durch die Neue Obermayerstrale begrenzt. Derzeit wird das Gebiet als Park-
platz (sog. ,Schwabenhallenparkplatz) genutzt.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus der Planzeichnung. Das Plangebiet
liegt 6stlich innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets der Donau (HQ100).

. “‘ Q-,
Abb. 1: Lage im Raum, ohne Mal3stab
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Raumlicher Geltungsbereich
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung dargestellt und betragt
ca. 2,86 ha.

Liste der Giberplanten Flurstiicke

Der raumliche Geltungsbereich beinhaltet die Flurstiicke mit Nr.

1257/2 (Teilfl.), 1257/7, 1257/14, 1272 (Teilf.), 1277/2 (Teilfl.), 1302/2 (Teilfl.), 1336/5 (Teilfl.), 1336/5
(Teilfl.), 1565, 1566, 1566/1, 1567

der Gemarkung Donauwdrth.

1.2 Flachenbilanz

Raumlicher Geltungsbereich 28.620 m? 100 %
Sonstige Sondergebiete 17.570 m? 59 %
- davon SO 1 Landesgartenschau 10.405 m?
- davon SO 2 Landesgartenschau 2.720 m?
- davon SO 3 Landesgartenschau 2.255 m?
- davon SO 4 Gastro 1.415 m?
- davon SO 5 Gastro 775 m?
Verkehrsflachen 4.510 m? 16 %
Griinflachen Offentlich 6.540 m? 25 %
- davon Spielplatz 1.230 m?
- davon Flachen fiir Gehélzpflanzungen 455 m?
- davon trockenwarme Griinfldchen 2.815 m?
- davon sonstige 6ffentl. Griinflichen 2.040 m?
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

2. Bestehende Rechtsverhaltnisse, Einfligung in die stadtebauliche
Ordnung und die uberdértliche Planung

21 Uberértliche Fachplanungen und Vorgaben

Biotopkartierung
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine kartierten Biotope.

Hochwasser

Fir das Plangebiet sind die wasserwirtschaftlichen Vorgaben maRgeblich, insbesondere das festge-
setzte Uberschwemmungsgebiet der Donau.

Der Béschungsbereich zur Donau an der dstlichen Grenze des Geltungsbereichs liegt innerhalb des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sowie im Bereich des HQ100. Im Bereich des Dammes
wurde zur Hochwasservorsorge bereits eine Spundwand verbaut.

Dariber hinaus liegt der gesamte Geltungsbereich innerhalb des Bereichs eines extremen Hochwasse-
rereignisses (HQextrem).

Hoéhenbezug und maRgebliche Wasserstande

Fur die wasserrechtliche Beurteilung gemal § 78 Abs. 2 WHG ist der Bemessungswasserstand des
HQ100 mit 401,73 m ii. NHN mafRgeblich. Das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet entspricht der
Ausdehnung dieses Ereignisses.

Der Wasserstand eines HQextrem mit 402,24 m ii. NHN wird ergénzend aufgefihrt.

Die Abgrenzungen des Uberschwemmungsgebiets sowie von HQextrem sind in der beigefiigten Karte
dargestellt.

' HQ extrem

f BBX festgesetztes

Uberschwemmungsgebiet
AR ¥ X e/

Abb. 2: Uberschwemmungsgebiete (Quelle: BayernAtlas 2026), ohne Maf3stab
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

2.2 Flachennutzungsplan

Abb. 3: Ausschnitt Flachennutzungsplan der Stadt Donauwdérth, ohne Mal3stab

Im rechtskraftig ausgewiesenen Flachennutzungsplan stellt sich das Planungsgebiet vordergriindig als
Verkehrsflache Offentliches Parken und als Flache fir den Gemeinbedarf dar. Die Planung ist somit
nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Dieser wird im Parallelverfahren geandert.

2.3 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes

Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell giltigen Fassung
Bayerische Bauordnung in der aktuell gultigen Fassung
Baunutzungsverordnung in der aktuell gultigen Fassung
BNatSchG in der aktuell gliltigen Fassung

BayNatSchG in der aktuell gultigen Fassung

WHG in der aktuell gultigen Fassung

Haindl + Partner Landschaftsarchitekten . Ingenieure 6 von 21



3. Ausnahme des Planungsverbots in Uberschwemmungsgebieten
gemaR §78 Abs. 2 WHG

In Uberschwemmungsgebieten, wie es im Planungsbereich der Fall ist, gilt ein grundsétzliches Pla-
nungsverbot gemaf §78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die Ausweisung neuer Baugebiete
kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn:

- keine anderen Mdglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden kénnen,

- das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,

- eine Gefahrdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschaden nicht zu erwarten sind,

- der Hochwasserabfluss und die Hohe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,

- die Hochwasserriickhaltung nicht beeintrachtigt und der Verlust von verloren gehendem Ruckhalte-
raum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

- der bestehende Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt wird,

- keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,

- die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und

- die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach § 76 Abs. 2
Satz 1, das der Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen
Schaden zu erwarten sind.

3.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten

Im Rahmen der Priifung der Voraussetzungen flr eine Ausnahme vom Planungsverbot gemaf § 78
Abs. 2 WHG ist zu untersuchen, ob fir die im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen geeignete
anderweitige Planungsmdglichkeiten auRerhalb des Uberschwemmungsgebiets bestehen. Ziel der Al-
ternativenprufung ist es, zu klaren, ob gleichwertige Standorte im Stadtgebiet Donauwérth vorhanden
sind, die die vorgesehenen Funktionen Gbernehmen kénnen, ohne die Belange des Hochwasser-
schutzes zu berthren. Der Bebauungsplan ,Donau-Park* dient der Entwicklung zusammenhangender
Schau-, Ausstellungs- und Aufenthaltsflachen im Rahmen der Landesgartenschau 2028. Die Flachen
sind Bestandteil eines innerstadtischen Gesamtkonzepts entlang von Wérnitz und Donau mit engem
Bezug zur Altstadt.

Aufgrund dieser funktionalen Einbindung wird der Untersuchungsraum auf die innerstadtischen, stad-
tebaulich integrierten Freirdume entlang von Wérnitz und Donau im Umfeld der Altstadt begrenzt. Pe-
riphere Flachen ohne konzeptionelle Anbindung werden nicht vertieft gepruft.

Die Alternativenprufung erfolgt schrittweise, indem geeignete Flachen innerhalb dieses Suchraums
identifiziert und anhand abgestufter Kriterien bewertet werden. Die Prifschritte werden kartografisch
dargestellt und dokumentiert.

[: Abgrenzung Stadtgebiet
@  Planungsgebiet

ﬁ" Alstadt
Abb. 4: Darstellung des funktionalen Suchraums im innerstadtischen Bereich, ohne Mal3stab
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

Flachen mit Ausschlusswirkung

In einem ersten Prifschritt werden innerhalb des definierten innerstadtischen Suchraums diejenigen
Flachen ausgeschlossen, die aufgrund eindeutiger rechtlicher oder tatsachlicher Gegebenheiten fiir
die vorgesehenen Nutzungen nicht in Betracht kommen.

Hierzu zahlen insbesondere:
- bereits dauerhaft bebaute Wohn-, Misch- und Gewerbeflachen,
- bestehende Verkehrsflachen,
- Wasserflachen,
- Waldflachen mit besonderer Schutzfunktion

Diese Flachen scheiden unabhangig von der konkreten planerischen Ausgestaltung aus, da sie weder
die erforderliche FlachengréfRe noch die funktionalen Anforderungen erfiillen oder einer Inanspruch-
nahme rechtlich bzw. tatsachlich entgegenstehen.

Die ausgeschlossenen Bereiche werden in der nachfolgenden Abbildung kartografisch dargestellt.

:I Abgrenzung Stadtgebiet
[ ] Planungsgebiet
- Waldgebiete
- Siedlungsflidchen, bebaut
Gewasser- und Wasserflachen

B Y £ \

! - e \ / Jx
Abb. 5: Fldchen mit genereller Ausschlusswirkung im innerstéadtischen Suchraum, ohne Mal3stab
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

Flachen mit planerischen Restriktionen

In einem weiteren Schritt werden die bekannten Restriktionen berlcksichtigt. Diese fuhren nicht zwin-
gend zu einem sofortigen Ausschluss, stellen jedoch erhebliche planerische Restriktionen dar und
schranken die Eignung der Flachen deutlich ein.

Hierzu zahlen insbesondere naturschutzfachliche und landschaftsbezogene Belange, wie ausgewie-
sene Schutzgebiete oder Flachen mit besonderer 6kologischer Funktion. Diese Flachen werden in ei-
ner weiteren Karte Uberlagert dargestellt, um ihre réumliche Wirkung und die daraus resultierenden
Einschrankungen nachvollziehbar zu machen.

D Abgrenzung Stadtgebiet

Planungsgebiet
% Vogelschutzgebiete
FFH-Gebiete
Landschaftsschutzgebiet
' Naturpark

\ R W
b N N n\. Okokontoflachen

Nivalm e v

Abb. 6: Darstellung der Fléihen mit planerischen Restriktiohén, ohne Mal3stab
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Bewertung der verbleibenden Flachen

Nach Anwendung der Ausschlusskriterien sowie der Flachen mit planerischen Restriktionen verblei-
ben innerhalb des definierten Suchraums einzelne Bereiche, die grundsatzlich weiter betrachtet wer-
den konnen. Diese Flachen ergeben sich aus der zuvor dargestellten KriterienUberlagerung.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Uberlagerung aller maRgeblichen flachigen Kriterien einschlieR-
lich des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets. Die verbleibenden, grundsétzlich priiffahigen Teil-
flachen sind nummeriert dargestellt.

Siedlungsflachen, bebaut
Ergebnis der Uberiagerung

Planungsgebiet

festgesetztes
Uberschwemmungsgebiet

Abb. 7: Ergebnis der Uberlagerung mit Darstellung des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes,
ohne MafRstab

Die im vertieften Untersuchungsraum liegenden Teilflachen werden im nachsten Schritt einzeln be-
schrieben und vergleichend bewertet. Dabei werden insbesondere die tatsachliche Verfugbarkeit der
Flachen, bestehende Nutzungskonflikte, die verkehrliche Erschlielbarkeit sowie die zeitliche Reali-
sierbarkeit bis zur Landesgartenschau 2028 bertcksichtigt. Erganzend flieRen Aspekte des offentli-
chen Interesses sowie der organisatorischen Umsetzbarkeit in die Bewertung ein.

Ziel der Einzelbewertung ist es, nachvollziehbar darzustellen, aus welchen Grinden einzelne Flachen
als Alternativstandorte ausscheiden und warum der Standort ,Heilig-Kreuz-Garten“ unter den verblei-
benden Optionen die funktional und stadtebaulich sinnvollste Lésung darstellt.

Teilfliche | Kriterien Eignung
Flache 1 - nicht im Eigentum der Stadt nicht geeignet
- direkte Lage an B 2/ B 25, erhebliche Larm- und Die Flache stellt aufgrund ih-
Immissionsbelastung rer peripheren Lage sowie
- keine direkte funktionale Verbindung zur Altstadt der eingeschrankten Verflig-
- isolierte Lage / keine raumlich-funktionale Verkniip- | barkeit keine zumutbare und
fung zur Altstadt gleichwertige Standortalter-
- aufgrund Eigentumsverhaltnissen und nétiger zu- native dar.
satzlicher Genehmigungen zeitliche Realisierbarkeit
bis 2028 unsicher
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Teilflache

Kriterien

Eignung

Fliache 2 - nicht im Eigentum der Stadt; eingeschrankte Ver- nicht geeignet
fugbarkeit und fehlende planerische Steuerbarkeit Die Flache erfiillt weder die

- keme__zusammenhangende, ausreichend groRRe funktionalen noch die stadte-
Freiflache .

- Anbindung nur tber bestehendes Wohngebiet még- baulichen Anforderungen an
lich; zu erwartende Konflikte durch erhohte Besu- zentrale Schau- und Ausstel-
cherstrdme (Larm, Verkehrsbelastung, Sicherheits- | lungsflachen. Aufgrund der
aspekte) fehlenden Einbindung, der

- fehlende reprasentative Lage im stadtrdumlichen eingeschrankten Verfiigbar-
Kontext . _ keit und der zu erwartenden

- keine unmittelbare Einbindung in das Ausstellungs- . .
konzept der Landesgartenschau Nu.tzungs.konfhkt.e stellt sie

- fuRlaufige Erreichbarkeit nur eingeschrankt gege- keine gleichwertige Standort-
ben; langere Wegestrecken wiirden die Akzeptanz | alternative dar.
deutlich mindern

- ggf. zusatzlicher Bustransfer erforderlich, wodurch
organisatorischer und verkehrlicher Mehraufwand
entsteht

Flache 3 - keine gesicherte verkehrliche Anbindung nicht geeignet

- Lage unmittelbar im FFH-Gebiet sowie in der freien | Die Flache ist aufgrund der
Wérnitzaue: hohe naturschutzfachliche Sensibilitat; | unmittelbaren Lage im sen-
erhebliche Konfliktpotenziale im Hinblick auf FFH- siblen FFH- und Auenbe-
Vertraglichkeit, Artenschutz, Stérwirkungen (Larm, reich, der erheblichen natur-
Licht, Besucheraufkommen) sowie Eingriffe in schutz- und wasserrechtli-
Auen; zusatzlich bestehende rechtlich gesicherte chen Konfliktpotenziale so-
Okokontoflachen vorhanden wie der fehlenden Erschlie-

- nicht im Eigentum der Stadt; eingeschrankte Ver- Rung keine zumutbare und
fugbarkeit und fehlende planerische Steuerbarkeit fachlich vertretbare Standort-

- aufgrund naturschutzrechtlicher Restriktionen und alternative.
fehlender Flachenverflugbarkeit zeitliche Realisier-
barkeit bis 2028 nicht gesichert

- Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet

Fliche 4 - nicht im Eigentum der Stadt bzw. bestehende Sied- | nicht geeignet

lungsgebundene Freirdume mit Nutzung als Sport-
anlage

- keine zusammenhangende, ausreichend grolle
Freiflache

- Anbindung nur tber bestehendes Wohngebiet még-
lich; zu erwartende Konflikte durch erhohte Besu-
cherstréme (Larm, Verkehrsbelastung, Sicherheits-
aspekte)

- fehlende reprasentative Lage im stadtraumlichen
Kontext

- keine unmittelbare Einbindung in das Ausstellungs-
konzept der Landesgartenschau

- fuBlaufige Erreichbarkeit nur eingeschrankt gege-
ben; langere Wegestrecken wirden die Akzeptanz
deutlich mindern

- ggf. zusatzlicher Bustransfer erforderlich, wodurch
organisatorischer und verkehrlicher Mehraufwand
entsteht

Die Flache erflllt weder die
funktionalen noch die stadte-
baulichen Anforderungen an
zentrale Schau- und Ausstel-
lungsflachen. Aufgrund der
fehlenden Einbindung, der
eingeschrankten Verfugbar-
keit und der zu erwartenden
Nutzungskonflikte stellt sie
keine gleichwertige Standort-
alternative dar.
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Teilflache

Kriterien

Eignung

Flache 5 - nicht im Eigentum der Stadt; eingeschrankte Ver- nicht geeignet
fugbarkeit Die Flache unterliegt erhebli-

- planungsrechtlich bereits als Gewerbeflache gesi- chen planungsrechtlichen,
chert; bestehende Entwicklungsbindung naturschutzfachlichen und

- enthalt einen Altarm der Donau mit erheblichen na- | wasserwirtschaftlichen Rest-
turschutzrechtlichen Restriktionen riktionen. Zudem fehlt die

- wasserwirtschaftlich als Einleitungsstelle fir Nieder- | stadtische Verfugbarkeit.
schlagswasser relevant; hohe funktionale Bedeu- Eine Entwicklung als Schau-
tung fur das Entwésserungssystem oder Ausstellungsflache ist

- aufgrund der topografischen Situation (Gelandeab- | weder funktional noch recht-
senkung) nur eingeschrankt und mit erheblichem lich vertretbar und wirtschaft-
technischem Aufwand nutzbar lich nicht darstellbar.

- keine funktionale Einbindung in das Ausstellungs-
konzept

Flache 6 - keine funktionale Anbindung an die Innenstadt bedingt geeignet
und 7 - mangelhafte verkehrliche Anbindung Die Flache ist aufgrund der

- Flachen tberwiegend nicht im Eigentum der Stadt fehlenden funktionalen Ein-

- Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet bindung in das Landesgar-

- aufgrund wasserrechtlicher Restriktionen und feh- tenschaukonzept sowie der
lender Flachenverfigbarkeit zeitliche Realisierbar- eingeschrankten Verfiigbar-
keit bis 2028 unsicher keit nur bedingt geeignet.

Flache 8 - bereits anthropogen vorgepragt durch Sport-, Frei- geeignet
zeit- und Erholungsnutzungen Trotz teilweiser Lage im

- bestehende Parkplatzflichen und Veranstaltungs- | Uberschwemmungsgebiet
nutzungen; regelmaRige Nutzung fiir GroRveran- stellt das Planungsgebiet
staltungen der Stadt aufgrund seiner innerstadti-

- sehr gute fuRlaufige Anbindung an Altstadt und Rie- | schen Lage, seiner beste-
dinsel; zentrale innerstadtische Lage mit hoher Auf- | henden Vorpragung und sei-
enthaltsqualitat ner funktionalen Einbindung

- ausreichende FlachengréRe und zusammenhan- in das Ausstellungskonzept
gende Struktur eine geeignete Standortalter-

- funktional unmittelbarer Bestandteil des Landesgar- | native dar. Die naturschutz-
tenschaukonzepts und wasserrechtlichen Rah-

- teilweise Lage im festgesetzten Uberschwem- menbedingungen sind be-
mungsgebiet kannt und im Rahmen der

- angrenzend an FFH-Gebiet Planung berlcksichtigbar.

- im Eigentum der Stadt, Planungshoheit

Planungs- | - teilweise anthropogen vorgepragt (ehemaliger geeignet
gebiet Schwabenhallenparkplatz / Konversionsflache, Ge- | Die Flache weist aufgrund ih-

werbeflachen)

- keine erstmalige Inanspruchnahme bislang unbe-
ruhrter Auenbereiche

- teilweise auRerhalb des festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiets gelegen

rer Vorpragung, ihrer Lage
und ihrer funktionalen Einbin-
dung in das Gesamtkonzept
der Landesgartenschau eine
gute Eignung auf. Eine Ent-
wicklung ist stadtebaulich
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Teilflache

Kriterien

Eignung

- bestehende bzw. gut herstellbare verkehrliche An-
bindung an das Stadtgebiet

- ausreichende FlachengréRe und zusammenhan-
gende Struktur

- funktionale Einbindung in das Gesamtkonzept der
Landesgartenschau mdglich

- gute Erreichbarkeit aus dem innerstadtischen Be-
reich

- Integration bestehender Gebaude mdglich

nachvollziehbar, wasserwirt-
schaftlich grundsatzlich be-
herrschbar da Hochwasser
nur im Randbereich und kon-
zeptionell sinnvoll integrier-

bar.

Im Ergebnis der Alternativenprifung wurden innerhalb des definierten Suchraums nur wenige Flachen
als grundsatzlich geeignet eingestuft. Hierzu zahlt neben dem Planungsgebiet auch Teilflache 8.
Teilflache 8 wird im Rahmen der Landesgartenschau ebenfalls herangezogen und planerisch beriick-
sichtigt. Sie Ubernimmt jedoch andere funktionale Aufgaben innerhalb des Gesamtkonzepts und stellt
keinen gleichwertigen Ersatzstandort fiir die im Bebauungsplan ,Donau-Park® vorgesehenen Schau-
und Aufenthaltsflachen mit gastronomischer Nutzung dar.

Das Planungsgebiet weist aufgrund seiner stadtischen Lage, der bestehenden Vorpragung sowie der
unmittelbaren Einbindung in das Ausstellungskonzept die héchste funktionale und stadtebauliche Eig-

nung auf. Es stellt daher die vorzugswirdige und realisierbare Standortalternative dar.
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

3.2 Benachbarte Bebauungsplane

Nordlich der Donau — durch den Flusslauf und bestehende Bebauung raumlich getrennt — befindet
sich die Riedinsel mit mehreren rechtskraftigen Bebauungsplanen.

Sldostlich grenzt der derzeit im Verfahren befindliche Bebauungsplan ,Zusamweg® an. Zwischen bei-
den Planungen besteht eine funktionale Verknipfung, insbesondere durch die vorgesehene fullaufige
Anbindung Uber die bestehende Briicke. Die Planungen sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und
erganzen sich im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Landesgartenschau 2028.

e

be. .' Auszug B-Plapol Stadt Donauw6érth, ohne Mal3stab

Das Plangebiet liegt zudem innerhalb des férmlich festgelegten Sanierungsgebiets ,Innenstadt®. Der
Bereich ist ausdriicklich Bestandteil des Sanierungsgebiets. Damit ist der Donau-Park Teil eines Uber-
geordneten stadtebaulichen Entwicklungsraums, dessen Ziel unter anderem die Aufwertung der inner-
stadtischen Freiraume und die Starkung der Wegeverbindungen entlang von Donau und Wornitz ist.
Die Planung fligt sich somit in die bestehenden stadtebaulichen Zielsetzungen ein und steht im Ein-
klang mit der Sanierungssatzung.

Abb. 9: Planausschnitt Sanierungssatzung
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3.3 Gefahrdung von Leben und Gesundheit oder Sachschaden

Durch die im Bebauungsplan vorgesehenen dauerhaften Anlagen wird keine Gefahrdung von Leben
oder Gesundheit begriindet. Innerhalb des Uberschwemmungsgebiets sind keine Wohnnutzungen
oder sonstige hochwasserempfindliche Daueraufenthaltsbereiche vorgesehen. Die Flachen dienen
Uberwiegend der fuf3- und radlaufigen Erschlielung sowie der naturnahen Freiraumgestaltung und
kénnen im Hochwasserfall gesperrt werden.

Als dauerhafte Anlagen sind im Wesentlichen
- der gelandegleich gefiihrte Ful- und Radweg,
- die Anbindung an die bestehende Bricke sowie
- punktuelle landschaftsgestalterische Elemente vorgesehen. Hierzu zahlen strukturreiche Be-
reiche fUr die Zauneidechse (z.B. mineralische Kleinstrukturen)
- sowie im ndrdlichen Bereich integrierte Sitzstufen aus Naturmaterialien.

Die baulichen und landschaftlichen Elemente sind konstruktiv offen, standsicher und hochwasserver-
traglich ausgefiihrt. Es werden keine losen oder aufschwimmbaren Bauteile eingebracht. Holz- oder
sonstige aufgelegte Strukturelemente werden ausschliellich auRerhalb des HQ100-Bereichs ange-
legt.

Das bestehende Gelandeniveau bleibt unverdndert, sodass keine zusatzlichen Gefahrdungen durch
Aufstau oder Stromungsumlenkung entstehen.

Eine erhebliche Gefahrdung von Sachwerten ist ebenfalls nicht zu erwarten. Das mogliche Schadens-
potenzial beschrankt sich auf einzelne, robuste Gestaltungselemente mit geringem materiellem Wert.
Eine relevante Erh6hung des bestehenden Schadensrisikos im Uberschwemmungsgebiet wird nicht
begriindet.

Im Ergebnis wird durch die dauerhaften Anlagen weder eine unzumutbare Gefahrdung von Leben
oder Gesundheit noch eine erhebliche Zunahme potenzieller Sachschaden im Sinne des § 78 Abs. 2
WHG verursacht.

34 Baustellenphase

Auch wahrend der Bauphase wird darauf geachtet, dass innerhalb des Uberschwemmungsgebiets
keine zusatzlichen Gefahrdungen entstehen und der Hochwasserabfluss nicht wesentlich beeintrach-
tigt wird.

Die baulichen MalRnahmen umfassen vor allem die Anlage von Wegeflachen. Bei der Herstellung der
Wege wird darauf geachtet, dass die hierfur erforderlichen Erdarbeiten auf das notwendige Mal3 be-
schrankt bleiben und keine zusatzlichen Abflusshindernisse innerhalb des Uberschwemmungsgebiets
geschaffen werden. GréRere, den Hochwasserabfluss relevant verandernde Geldndeaufhdhungen
oder sonstige massive Gelandeveranderungen sind nicht vorgesehen.

Baustoffe, Maschinen und sonstige Materialien werden nur in dem fiur die Bauausfiihrung erforderli-
chen Umfang bereitgestellt und kénnen auf den angrenzenden Flachen verbleiben, welche nicht vom
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet betroffen sind. Eine dauerhafte Lagerung groRerer Material-
mengen innerhalb des Uberschwemmungsgebiets ist nicht vorgesehen. Temporéare Baustelleneinrich-
tungen werden so angeordnet, dass keine wesentlichen Abflusshindernisse entstehen.

Fir den Fall einer Hochwasserwarnung kénnen bewegliche Materialien, Maschinen und Baustellen-

einrichtungen rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernt oder gesichert werden. Aufgrund der flr
die Donau typischen Vorwarnzeiten bei Hochwasserereignissen ist eine entsprechende Organisation
der Baustellenabldufe mdglich.
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Stadt Donauwoérth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026

3.5 Hochwasserabfluss, -riickhaltung und -schutz

Der 6stliche Randbereich des Plangebiets liegt innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsge-
biets der Donau (HQ100). Die Abgrenzung orientiert sich im Wesentlichen am Verlauf der Donau bis
zur bestehenden Spundwand mit Dammschittung. Der iberwiegende Teil des Geltungsbereichs liegt
aulerhalb hochwasserrelevanter Flachen.

Hinweis: Das geplante Briickenbauwerk bzw. dessen wasserwirtschaftliche Bewertung ist nicht Ge-
genstand dieser Ausnahmepriifung und wird in einem gesonderten wasserrechtlichen Verfahren be-
handelt.

Gelandesituation und bauliche Eingriffe

Durch die Planung erfolgen keine relevanten Gelandeveranderungen im Uberschwemmungsgebiet.
Das bestehende Gelandeniveau bleibt unverandert; insbesondere sind keine Gelandeaufhdhungen
oder -abgrabungen vorgesehen, die zu einer Verdrangung von Retentionsraum fiihren kénnten.

Der im HQ100-Bereich verlaufende Fuf3- und Radweg wird gelandegleich gefiihrt. Die Flachen zur Ha-
bitataufwertung (u. a. strukturreiche Kleinstrukturen fiir die Zauneidechse) sowie die vorgesehenen
Sitzstufen im nérdlichen Abschnitt werden punktuell und naturnah ausgebildet und fiihren nicht zu ab-
flussrelevanten Hindernissen. Holz- oder sonstige aufgelegte Strukturelemente werden ausschlieRlich
auBerhalb des HQ100-Bereichs angelegt.

Abb. 10: Verortung der Schnittzeichnungen Stand 19.02.2026 GDLA, ohne Mal3stab
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Stadt Donauwdrth - Bebauungsplan "Donau-Park"
Antrag auf Ausnahmegenehmigung Stand 23.02.2026
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Abb. 12: Schnittzeichnung 2-2° Haus der Gemeinschaft Stand 19.02.2026 GDLA, ohne Maf3stab

Auswirkungen auf Hochwasserabfluss und Retention

Da weder zusatzliche Baukdrper noch relevante Gelandeveranderungen entstehen, wird das Retenti-
onsvolumen nicht vermindert. Eine rechnerische Retentionsraumbilanz ist daher nicht erforderlich.

Die geplanten Nutzungen und Gestaltungen flihren zu keiner Beeintrachtigung des Hochwasserab-
flusses. Es entstehen keine Engstellen, keine abflusshemmenden Querbauwerke und keine mafgebli-
chen Stromungsumlenkungen. Die bestehende Hochwassersituation entlang der Donau bleibt unver-
andert.

Hochwasserschutz

Die vorhandene Spundwand mit Dammschuttung bleibt unverandert bestehen und wird durch die Pla-
nung weder beeintrachtigt noch in ihrer Funktion geschwacht. Weitere Hochwasserschutzeinrichtun-
gen werden nicht errichtet oder verandert.

Insgesamt sind durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf Hochwasserabfluss, Hoch-

wasserrickhaltung oder Hochwasserschutz zu erwarten. Die Anforderungen des § 78 Abs. 2 WHG
werden in diesem Punkt erfllt.
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3.6  Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger

Durch die Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Ober- oder Unterlieger zu erwarten. Die
vorgesehenen Nutzungen sind hochwasserangepasst konzipiert und fliihren zu keiner relevanten Ver-
anderung des naturlichen Hochwasserabflusses.

Innerhalb des HQ100-Bereichs erfolgen keine Gelandeaufhéhungen oder -abgrabungen. Das beste-
hende Retentionsvolumen bleibt vollstandig erhalten; eine Verdrangung von Hochwasser in benach-
barte Bereiche findet nicht statt.

Die Hochwassersituation fur Ober- und Unterlieger bleibt daher unverandert. Nachteilige Auswirkun-
gen auf angrenzende Bereiche oder auf bestehende Hochwasserschutzeinrichtungen sind nicht zu
erwarten.

3.7 Hochwasservorsorge

Die Planung bericksichtigt die Belange der Hochwasservorsorge durch eine hochwasserangepasste
Nutzung sowie durch bauliche und organisatorische Malinahmen. Wesentliche Elemente sind:

e hochwasserangepasste Nutzungsstruktur:
Im Plangebiet sind keine hochwasserempfindlichen Nutzungen mit dauerhaftem Aufenthalt
vorgesehen. Die Flachen dienen liberwiegend der fu’- und radlaufigen Erschliefung sowie
der naturnahen Freiraumgestaltung. Sie kdnnen im Hochwasserfall schadlos berflutet wer-
den.

e Sperrung im Hochwasserfall:
Der im Uberschwemmungsgebiet liegende Abschnitt des FuRR- und Radwegs kann bei Hoch-
wasserwarnung rechtzeitig gesperrt werden. Bei Hochwasserwarnungen kénnen Veranstal-
tungs- und Sportbereiche rechtzeitig gesperrt und gerdumt werden.

e organisatorische VorsorgemalRhahmen:
Zustandigkeiten fur Sperrung, Rdumung und Sicherung werden im Rahmen des Betriebs fest-
gelegt. Die Zuganglichkeit fur Einsatz- und Rettungskrafte bleibt jederzeit gewahrleistet.

o hochwasservertragliche bauliche Ausfiihrung:
Die Wegeflachen werden gelandegleich ausgebildet. Es erfolgen keine relevanten Gelande-
anpassungen. Die landschaftsgestalterischen Elemente (Strukturflachen, Sitzstufen) sind ro-
bust und hochwasservertraglich ausgefiihrt, sodass im Uberflutungsfall keine zusétzlichen
Gefahrdungen entstehen. Holz- oder sonstige aufgelegte Strukturelemente werden aus-
schlieRlich aufRerhalb des HQ100-Bereichs angelegt.

Insgesamt werden die Belange der Hochwasservorsorge durch die Planung umfassend berticksichtigt.

3.8  Vermeidung von baulichen Schaden

Zur Vermeidung baulicher Schaden im Hochwasserfall wird die Planung konsequent hochwasseran-
gepasst umgesetzt.

Im Plangebiet sind keine Gebaude, keine Wohnnutzungen und keine technisch sensiblen Einrichtun-
gen vorgesehen. Die Flachen dienen der fuf3- und radlaufigen ErschlieBung sowie der naturnahen
Freiraumgestaltung und sind grundsatzlich Gberflutbar.

Bauliche Elemente beschranken sich auf gelandegleich ausgefihrte Wegeflachen sowie punktuelle,
standsichere und nicht aufschwimmfahige Gestaltungselemente. Es erfolgen keine Gelandeaufhéhun-
gen, keine Unterkellerungen und keine hochwasserempfindlichen Konstruktionen.

Die Flachen konnen im Hochwasserfall schadlos Uberflutet werden. Erhebliche bauliche Schaden oder
Folgeschaden sind nicht zu erwarten.
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4. Zulassung temporirer baulicher Anlagen im Uberschwemmungsgebiet
gemaR §78a WHG

Neben der planungsrechtlichen Ausnahme vom Planungsverbot nach § 78 Abs. 2 WHG sind im Plan-
gebiet auch temporare bauliche Anlagen vorgesehen. Diese werden im Bebauungsplan selbst zum

Teil nicht festgesetzt. Fur diese gilt § 78a WHG, der die Zulassung von Vorhaben in festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten regelt.

Temporare bauliche Anlagen kénnen danach zugelassen werden, wenn sie nur geringfligige Auswir-
kungen auf den Hochwasserabfluss und die Hochwasserriickhaltung haben, hochwasserangepasst
ausgefihrt werden und eine Gefahrdung von Leben oder Gesundheit sowie erhebliche Sachschaden
ausgeschlossen sind. Zudem ist sicherzustellen, dass die Anlagen im Hochwasserfall keine nachteili-
gen Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger verursachen und vollstéandig rickbaubar sind.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen priifen die Voraussetzungen fir die Zulassung der zusatzlich zum
Bebauungsplan vorgesehenen temporaren baulichen Anlagen gemaR § 78a WHG.

4.1 Beschreibung und Lage der temporaren baulichen Anlagen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Donau-Park® sind ausschlief3lich temporare Einzaunungen
vorgesehen.

Die Einzéunung erfolgt lediglich in sehr geringem Umfang im Uberschwemmungsgebiet:

e norddstlich am Rand des Plangebiets in einem kurzen Abschnitt innerhalb des festgesetzten
Uberschwemmungsgebiets,

e sowie stidwestlich in einem weiteren kurzen Teilbereich.

Die Lage der betroffenen Zaunabschnitte ist der Planzeichnung zu entnehmen. Weitere temporare
bauliche Anlagen innerhalb des HQ100-Bereichs sind nicht vorgesehen.

RN IO \

=% .
AP

Zaunarten
Bauzaun
Bauzaun mit Mesh

B Bestandsmauer

D Bestandszaun

B Elemente Eingang —_

. Stabmatte

. Wildschutzzaun

Abb. 13: Lage der Zaunfiihrung, ohne MaRstab
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4.2 Bauliche Ausfiihrung, Betrieb und Riickbaubarkeit

Die im Uberschwemmungsgebiet vorgesehenen temporéren baulichen Anlagen beschranken sich auf
einen kurzen Abschnitt eines Bauzauns im siidwestlichen Bereich des Plangebiets.
Hierbei sind folgende Ausfiihrungsarten vorgesehen:
- mobile Bauzaunelemente mit Mesh-Bespannung:
Verwendung standardisierter, miteinander verbundener Bauzaunelemente aus Metallrahmen
mit Mesh-Bespannung. Die Aufstellung erfolgt mittels mobiler StandfiiRe, z. B. aus Beton oder
vergleichbaren Aufstellvorrichtungen.
- einfacher Wildfangzaun mit Holzpfosten:
Verwendung von Draht- oder Knotengeflechtzaunen mit Holzpfosten. Die Holzpfosten werden
punktuell in den Boden eingebracht. Bei Bedarf kbnnen zur statischen Sicherung einzelne
Fundamente hergestellt werden. Diese werden ebenerdig in den Boden eingebracht und so
ausgefihrt, dass sie nach Beendigung der Nutzung vollstandig und rickstandslos zurtickge-
baut werden kénnen.

Der temporare Bauzaun ist zeitlich auf die Dauer der Veranstaltung begrenzt. Nach Abschluss erfolgt
ein vollstandiger Rickbau.

Im Hochwasserwarnfall kann der betroffene Zaunabschnitt innerhalb der bestehenden Vorwarnzeiten
kurzfristig demontiert und aus dem Uberschwemmungsgebiet entfernt werden. Aufgrund der geringen
Lange und der leichten Bauweise ist ein schneller Riickbau technisch und organisatorisch problemlos
madglich.

4.3  Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss und die Hochwasserriuckhaltung

Die temporaren baulichen Anlagen werden ausschlie3lich zeitlich begrenzt errichtet und im Hochwas-
serfall vollstandig zurtickgebaut. Aufgrund der bestehenden Vorwarnzeiten fiir Hochwasserereignisse
an der Donau ist sichergestellt, dass die Anlagen rechtzeitig vor Eintritt eines Hochwasserereignisses
demontiert und aus dem Uberschwemmungsgebiet entfernt werden kénnen.

Wahrend eines Hochwasserereignisses befinden sich somit keine der genannten baulichen Anlagen
im Uberschwemmungsgebiet. Eine Beeintrachtigung des Hochwasserabflusses, eine Verengung des
Abflussquerschnitts oder eine Verringerung des Retentionsraums ist daher ausgeschlossen.

Insgesamt sind durch die vorgesehenen temporaren Anlagen keine nachteiligen Auswirkungen auf
den Hochwasserabfluss, die Hochwasserriickhaltung oder den bestehenden Hochwasserschutz zu
erwarten.

44  Gefahrdung von Leben und Gesundheit oder Sachschaden

Von den temporaren baulichen Anlagen geht keine Gefahrdung von Leben oder Gesundheit aus. Die
Anlagen dienen ausschlieRlich der Organisation, Besucherlenkung sowie der Durchflihrung der Lan-
desgartenschau und sind nicht fir dauerhafte Aufenthaltszwecke oder sensible Nutzungen vorgese-
hen.

Die baulichen Ausflhrungen sind leicht, modular und vollstandig rickbaubar. Unterkellerte Bauwerke
oder auftriebsempfindliche Konstruktionen sind nicht vorgesehen. Sachschaden sind aufgrund der ein-
fachen Bauweise sowie der vorgesehenen rechtzeitigen Demontage im Hochwasserwarnfall nicht zu
erwarten. Die Anlagen werden innerhalb der bestehenden Vorwarnzeiten zurlickgebaut oder in hoch-
wasserfreie Bereiche verbracht.

4.5 Evakuierungskonzept

Fir den Betrieb der temporaren Anlagen sind organisatorische MalRhahmen vorgesehen, die eine
rechtzeitige Reaktion auf Hochwasserereignisse sicherstellen. Bei entsprechenden Hochwasserwar-
nungen werden die betroffenen Flachen gesperrt und gerdumt.

Temporare Anlagen werden gesichert oder — soweit erforderlich — zurtickgebaut. Die ErschlielRungs-
wege werden fir Einsatz- und Rettungskrafte freigehalten. Zustandigkeiten fiir Betrieb, Sicherung und
Raumung der Anlagen sind organisatorisch geregelt.

Die Zustandigkeit bei Raumung liegt bei der Landesgartenschau GmbH.
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5. Zusammenfassende Bewertung

Das Plangebiet ,Donau-Park* liegt in einem randlichen Teilbereich innerhalb des festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiets der Donau. Aufgrund der funktionalen Einbindung in das Gesamtkonzept der
Landesgartenschau und der unmittelbaren Lage am Donauufer bestehen keine gleichwertigen Stand-
ortalternativen auRerhalb des Uberschwemmungsgebiets.

Die Planung ist hochwasserangepasst konzipiert. Es erfolgen keine relevanten Gelandeveranderun-
gen im HQ100-Bereich; ein Retentionsraumausgleich ist nicht erforderlich. Nachteilige Auswirkungen
auf Hochwasserabfluss, Hochwasserriickhaltung sowie auf Ober- und Unterlieger sind nicht zu erwar-
ten.

Hochwasserempfindliche bauliche Anlagen sind nicht vorgesehen. Die dauerhaften Elemente sind ro-
bust und standsicher ausgefiihrt. Temporare Einzaunungen sind vollstandig rickbaubar und werden
im Hochwasserwarnfall rechtzeitig entfernt.

Die Voraussetzungen fir eine Ausnahme gemaf § 78 Abs. 2 WHG sowie fiir die Zulassung tempora-

rer baulicher Anlagen gemag § 78a WHG liegen vor. Die Planung ist mit den Belangen des Hochwas-
serschutzes vereinbar.

aufgestellt: 23.02.2026
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Zusammenfassung

Die Grof3e Kreisstadt Donauwoérth stellt aus Anlass der Landesgartenschau 2028 sowie
fur den anschlieRenden Weiterbetrieb wesentlicher Freiflachen und AuRenanlagen meh-
rere Bebauungsplane, unter anderem den verfahrensgegenstandlichen Bebauungsplan
,Donau-Park®, auf.

Der derzeit vorhandene Pkw-Parkplatz soll fur die Landesgartenschau zu einer Park-
anlage mit Aufenthaltsflachen in Donaunahe, mitunter auch mit Spielmdglichkeiten fiir
Kinder und Jugendliche umfunktioniert werden. Weiterhin sind Gastronomienutzungen
und gelegentlich Veranstaltungen geplant.

Auf der Grundlage der vorgesehenen Nutzungen waren im Zuge des Bebauungsplans
,Donau-Park“in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung im Hinblick auf umlie-
gende schutzbediirftige Bebauungen die zu erwartenden Larmimmissionen zu bestim-
men und zu beurteilen. Hierbei wurde zwischen dem Betriebsgeschehen wahrend der
Landesgartenschau und jenem zum Zeitpunkt danach unterschieden.

Mit Hilfe des EDV- Programms ,Soundplan® wurden digitale Rechenmodelle erstellt und
anschlielend Larmkarten berechnet, um die zu erwartenden Gerauschsituationen an
den kritischsten Einwirkungsbereichen auferhalb des Plangebiets aufzuzeigen. Als
mafgebliche, zu schiitzende Nachbarschaft erweisen sich die vorhandene, teilweise als
Allgemeines Wohngebiet und teilweise als Mischgebiet einzustufende Bebauungen
nérdlich der angrenzenden Neuen Obermayerstraf3e und westlich der Gartenstrale.

Die hier hauptsachlich relevanten Larmarten ,Sport und Freizeit* sowie ,Gewerbe“ waren
unabhangig voneinander anhand der jeweils gultigen Rechen- und Beurteilungsvor-
schriften zu untersuchen und anhand einschlagiger Orientierungswerte und Immissions-
richtwerte zu beurteilen.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen und Bewertungen sind in den Text-
vorschlagen fiir die Festsetzungen und die Begriindung des Bebauungsplans im Kapi-
tel 8 dieses Untersuchungsberichts beschrieben.

Westheim, 23.02.2026

Dipl.- Ing. (FH) Peter Trollmann

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2
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1. Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die GroRRe Kreisstadt Donauwoérth stellt aus Anlass der Landesgartenschau 2028
sowie fur den anschlieRenden Weiterbetrieb wesentlicher Freiflachen und Aul3enan-
lagen Bebauungsplane auf. In diesem Zusammenhang sollen schalltechnische Unter-
suchungen daruber Aufschluss geben, ob und in welchem Umfang die geplanten Nut-
zungen Konfliktpotenziale gegenluber umliegende schitzenswerte Bebauungen ber-
gen und die schallschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall des Schwerpunktbereichs ,Donau-Park®, dem ehemaligen
Schwabenhallen-Parkplatz, sind die angrenzenden Gebiete nérdlich der Neuen Ober-
mayerstralle und westlich der Gartenstralde zu priufen. Die sldliche Ecke des Plan-
gebiets schliel3t an das Gelande der Bahnstrecken Donauwdérth-Baumenheim und
Donauwdrth-Hamlar an und liegt unweit des Bahnhofs.

Der Donau-Park soll fur die Landesgartenschau zu einer Parkanlage mit Aufenthalts-
flachen in Donaunahe und Spielmoglichkeiten fur Kinder und Jugendliche umfunk-
tioniert werden. Neben Gastronomiebereichen mit Aul3enbewirtung ist etwa auch eine
Skateline angedacht. Zur Ostseite der Donau hin ist die Errichtung einer Ful3iganger-
bricke vorgesehen.

Auf dem Gelande des Bebauungsplans soll vorzugsweise in einem kleineren Rah-
men auch die Ausrichtung von Veranstaltungen madglich sein. Diese Ereignisse gilt es
im Hinblick auf den Zeitraum der Landesgartenschau und womdglich auch noch zu
einem spateren Zeitpunkt schalltechnisch zu bewerten.

Letztlich sind aufgrund der Schutzbedurftigkeit der in der Umgebung vorhandenen
Wohnnutzungen schalltechnische Berechnungen und Bewertungen der Gerausch-
immissionen durchzuflhren. Hierzu sind die relevanten bzw. moglichen Gerausch-
emittenten zu ermitteln, zu quantifizieren, in ein EDV-Rechenmodell einzuarbeiten und
zu den Immissionsorten hin zu berechnen.

In den tendenziell unwahrscheinlichen, aber zumindest seltenen Fallen von Veran-
staltungen mit elektroakustischer Verstarkung sind die Gerauschimmissionen z.B. da-
von abhangig, in welche Richtung die Lautsprecher ausgerichtet werden. Weiterhin
spielt die Anzahl der Besucher mit ein. Bei einem seltenen oder ganz besonderen
Ereignis, wie es die Landesgartenschau darstellt, sind bei der Bestimmung der Erheb-
lichkeits- bzw. Zumutbarkeitsschelle insbesondere auch Gesichtspunkte der Her-
kommlichkeit, Sozialadadquanz und der allgemeinen Akzeptanz der Gerausche mit
entscheidend.

2. Quellen- und Grundlagenverzeichnis

/1/ DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fur die
Planung, mit Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 ,Schalltechnische Orientierungswerte fur
die stadtebauliche Planung®, Juli 2023;

12/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm), 26.08.1998 zuletzt
geéandert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017;

13/ DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

/4/ VDI-Richtlinie 2714 "Schallausbreitung im Freien", Januar 1988;

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2
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15/

16/

171

18/

19/

110/

M1/

12/

13/

14/

115/

116/

17/

18/

119/

120/

121/

122/

VDI- Richtlinie 2720, Blatt 1, ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien",
Marz 1997,

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 17. Juni 1990;

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 mit Anhang,
zuletzt geandert am 01.Juni 2017;

Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetztes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV)
vom 18. Dezember 2014,

Elftes Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 2013, Teil | Nr. 34 vom 2. Juli 2013;

Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen — Schall 03
als Anlage 2 zu § 4 der Verordnung zur Anderung der 16. BImschV vom
18.12.2014, BGBI. 2014 Teil I Nr. 61, 23.12.2014;

Freizeitlarmrichtlinie der LAl (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissions-
schutz), Stand: 06.03.2015;

Schreiben ,Larmschutz bei Volksfesten®, Bayerisches Staatsministerium fur
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, 80525 Miinchen, 15.05.2015

Gesetz Uber Anforderungen an den Larmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrich-
tungen (KJG), 20.07.2011;

Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen - RLS-90, Der Bundesminister fir
Verkehr, Ausgabe 1990;

Richtlinien fir den Larmschutz an Strafen - RLS-19, Forschungsgesellschaft fur
Stralen- und Verkehrswesen FGSV 052, Ausgabe 2019;

VDI- Richtlinie 3770, ,Sport- und Freizeitanlagen, Emissionskennwerte von
Schallquellen®, September 2012;

,Sachsische Freizeitlarmstudie - Handlungsleitfaden zur Prognose und Beurteilung
von Gerauschbelastungen durch Veranstaltungen und Freizeitanlagen®;
Sachsisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, April 2006;

Gerausche von Trendsportarten, Teil 1: Skateanlagen, Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, 86179 Augsburg, Oktober 2005;

Forum Schall ,Praxisleitfaden Gastgewerbe® des Umweltbundesamtes, 2008;

Vorabzug zum Bebauungsplan ,Donau-Park” der GroRen Kreisstadt Donauwoérth,
Haindl + Partner PartGmbB landschaftsarchitekten - ingenieure, 86650 Wemding,
Entwurf: 23.02.2026;

Bauleitplane der Stadt Donauwoérth Gber die online-Plattform ,B-Planpool-Service
2025 der B-Plan-Services GmbH & Co. KG, 23758 Oldenburg / Holstein;

Erhebungen vor Ort durch den Sachbearbeiter, 07.01.2026 u. 14.01.2026.
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3.1

Anforderungen an den Schallschutz

Im vorliegenden Untersuchungsfall sind im Hinblick auf umliegende schutzbedurftige Be-
bauungen insbesondere Freizeitlarmimmissionen durch geplante Veranstaltungen sowie
durch AuRengastronomienutzungen mafigebend.

Die Gastronomie ist zum Zeitpunkt nach der Landesgartenschau bzw. auf3erhalb von
gréReren Freizeit-/Musikveranstaltungen in aller Regel wie gewerblicher Larm nach der
TA Larm /2/ zu beurteilen. Veranstaltungen selbst sind als Freizeitanlage wie Sport- und
Freizeiteinrichtungen anhand der 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung) zu
bewerten.

Auf das Gebiet selbst wirken hauptsachliche Verkehrslarmimmissionen durch die stidlich
vorbeifihrende Bahnlinie ein. Auch hierzu werden in der vorliegenden Untersuchung
Aussagen getroffen. Durch Schienenverkehrsgerausche ist auch die bestehende Wohn-
nachbarschaft mafigeblich vorbelastet.

Die unterschiedlichen Larmarten ,Sport und Freizeit®, ,Gewerbe“ und ,Verkehr* sind unab-
hangig voneinander anhand der jeweils gultigen Rechen- und Beurteilungsvorschriften zu
untersuchen und anhand einschlagiger Orientierungswerte und Immissionsrichtwerte zu
bewerten.

Die schutzbedurftigen Bebauungen in der Umgebung des Plangebietes ,Donau-Park®, auf
welche die Orientierungswerte und Immissionsrichtwerte anzuwenden sind, sind in den
Larmkarten der Anlagen eingetragen.

Sie liegen noérdlich gegenlber der Neuen Obermayerstral’e und westlich gegenuber der
Gartenstralde. Teilweise ist Uberwiegend bzw. ausschlie3lich Wohnbebauung vorhanden,
teilweise bestehen Gewerbe- oder gemischte Nutzungen. Bebauungsplane existieren
nicht. Die Gebietseinstufungen lassen sich letztlich entsprechend den Vorgaben im Fla-
chennutzungsplan der Stadt Donauwdrth und auch den dementsprechend tatsachlich
vorherrschenden Gegebenheiten vornehmen. Demzufolge werden die in den Anlagen rot
schraffierten Flachen als Wohnbauflachen bzw. konkret als Allgemeine Wohngebiete
bericksichtigt. Die Gbrigen nicht markierten Flachen sind als Mischgebiete zu sehen.

Freizeitgerausche

Als relevant auf die Umgebung einwirkende Sport- und Freizeiteinrichtungen erweisen
sich vor allem Veranstaltungen, mitunter auch mit Musikdarbietung. Aufgrund unterschied-
licher moglicher Standorte werden sie in mehreren Varianten untersucht. Von Veranstal-
tungen ist schwerpunktmafig wahrend der Landesgartenschau auszugehen, sind aber
auch im Zeitraum danach nicht ausgeschlossen. Lautstarke Musikveranstaltungen mit
elektroakustischer Verstarkung sind nach derzeitigem Stand dabei nicht oder kaum
beabsichtigt. Die Mdglichkeiten hierzu sollen aber aufgezeigt werden.

Von den Besuchern selbst gehen in den jeweiligen Aufenthaltsbereichen des Donau-
Parks erfahrungsgemal in der in diesem Zusammenhang vor allem relevanten Tagzeit
keine erheblichen Gerdauschimmissionen aus. LautauRerungen von Kindern, beispiels-
weise auf den geplanten Kinderspielplatzen, gelten nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz nicht als belastigend flir Anwohner und mussen geduldet werden.

Dagegen ist eine geplante Skateline als mafR3gebliche Freizeitanlage zu sehen, die unter
den Anwendungsbereich der 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutz-verordnung) /7/ fallt.

Die sich aus den Schallausbreitungsrechnungen jeweils ergebenden Beurteilungspegel
sind vorzugsweise auf die Einhaltung der in der nachfolgenden Aufstellung aufgefiihrten,
in der 18. BImSchV /7/ festgelegten Immissionsrichtwerte zu prufen. Die Immissionsricht-
werte sind in Abhangigkeit von unterschiedlichen Beurteilungszeiten T, und getrennt fur
Werktage sowie Sonn- und Feiertage angegeben. In der Nachtzeit (22.00 Uhr bis

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2
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06.00 Uhr) ist die volle Stunde mit den hochsten sich ergebenden Beurteilungspegeln
mafgebend (lauteste Nachtstunde).

Sport- und Freizeit - Beurteilung nach 18. BImSchV

Werktage

Tagzeit Tagzeit Tagzeit Nachtzeit
aulBerhalb der innerhalb der innerhalb der Ruhezeit (lauteste volle
Ruhezeiten Ruhezeit am Morgen | am Abend Stunde)

08.00 - 20.00 Uhr | 06.00 - 08.00 Uhr 20.00 - 22.00 Uhr 22.00 - 06.00 Uhr

Sonn- und Feiertage

Tagzeit Tagzeit Tagzeit Nachtzeit
aulBerhalb der innerhalb der innerhalb der Ruhezeiten | (lauteste volle
Ruhezeiten Ruhezeit am Morgen | am Mittag und am Abend | Stunde)

09.00 -13.00 Uhr | 07.00 - 09.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr/ 22.00 - 24.00 Uhr
15.00 - 20.00 Uhr 20.00 - 22.00 Uhr 00.00 - 06.00 Uhr

Immissionsrichtwerte - Allgemeines Wohngebiet

55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

Immissionsrichtwerte - Mischgebiet

60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

GemaN der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV /7/) sollen kurzzeitige Ge-
rauschspitzen die geltenden Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB und
nachts um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten (Spitzenpegelkriterium).

Die Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV /7/) sagt in § 5 (5) Nr. 1 i.V.m.
Nr. 1.5 des Anhangs weiterhin aus, dass bei besonderen Ereignissen (Feste, Auffih-run-
gen etc.), die nur an wenigen, d.h. héchstens 18 Kalendertagen eines Jahres stattfinden,
die Beurteilungspegel die aufgefiihrten Immissionsrichtwerte um bis zu 10 dB Uberschrei-
ten durfen. Tagsuber ist aber das Einhalten von Immissionsrichtwerten von 70 dB(A)
aufderhalb und 65 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten sicherzustellen. Nachts betragt bei sel-
tenen Ereignissen der maximal ausschopfbare Immissionsrichtwert 55 dB(A).

Nicht zuletzt auch aufgrund der Rechtsprechung kénnen an wenigen, vorzugsweise nicht
mehr als 1 oder 2 Tagen eines Kalenderjahres, aber auch bei einer Veranstaltung mit
ganz besonderem Stellenwert mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Adaquanz
und Akzeptanz Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse
zugelassen werden (sog. sehr seltenes Ereignis: Veranstaltungen z.B. historischer, poli-
tischer, sozialer, kultureller oder kommunaler Art, Brauchtums- und Traditionspflege,
Akzeptanz durch und Relevanz fiir die értliche Gemeinschaft). Das Ausmafl von Uber-
schreitungen und die Dauer der Veranstaltung in der Nachtzeit muss entsprechend dem
Gebot wechselseitiger Riicksichtnahme zwischen den Interessen der stérenden und der
gestorten Nutzungen abgewogen werden.

Die Freizeitlarmrichtlinie /11/ gilt in Bayern nicht unmittelbar fur Freizeiteinrichtungen, soll
nach einem Ministeriumsschreiben /12/ aber bei Volksfesten — mit einem dem Gemein-
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3.2

wohl dienenden Charakter - angewendet werden. Sie gibt fiir seltene Ereignisse Immis-
sionsrichtwerte von 70 dB(A) zur Tagzeit und 55 dB(A) zur Nachtzeit vor. Diese liegen
somit etwa im Einwirkungsbereich Allgemeiner Wohngebiete um 5 dB hoher als nach der
18. BImSchV /7/. GemaR der Freizeitlarmrichtlinie /11/ ist bei einer zugelassenen Uber-
schreitung auch der Werte von tagstber/nachts 70/55 dB(A) die Zumutbarkeit explizit zu
begriinden.

Die anstehende Landesgartenschau kann Gber Volksfeste hinaus als besonderes Ereignis
mit Uberregionaler Bedeutung angesehen werden. Aufgrund der anzunehmenden hohen
gesellschaftlichen Akzeptanz sind im Einzelfall der Nachbarschaft insgesamt erhdhte
Gerauschimmissionen zumutbar. Im Zuge dessen muss nicht zwangsweise und strikt die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der festgelegten Anzahl von maximal 18 Tagen
fur seltene Ereignisse gefordert werden.

Nach /11/, Punkt4.4.2. kann in besonders gelagerten Fallen eine Verschiebung der Nacht-
zeit von bis zu zwei Stunden zumutbar sein.

In der Abwagung von Pegeliiberschreitungen sind weiterhin die Schutzbedurftigkeit der
umliegenden Bebauungen und die von Larmbeeintrachtigungen betroffenen Zeitrdume
(Tagzeit / Nachtzeit) zu berlcksichtigen.

In je gréRerem Umfang die Abweichungen von den Immissionsrichtwerten und/oder Nut-
zungszeitrdumen in Anspruch genommen werden sollen und an je mehr Tagen seltene
Veranstaltungen stattfinden sollen, desto intensiver sind die Voraussetzungen einer Un-
vermeidbarkeit und Zumutbarkeit zu prifen. Die Durchfuhrung verhaltnismaRiger Larm-
minderungsmaflnahmen technischer und organisatorischen Art sind zu prifen.

Gewerbliche Gerauschimmissionen

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /1/ sind flr die stadtebauliche Planung in Bezug auf Gewer-
belarm schalltechnische Orientierungswerte angegeben. Im Hinblick auf die schutzbe-
durftige Nachbarschaft von gewerblichen Gerauschemittenten ist ihre Einhaltung oder
Unterschreitung geboten, um die von der jeweiligen Gebietscharakteristik abhangige
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfullen.

Im Rahmen der schalltechnischen Beurteilung sind die Gebietseinstufungen der zu schiit-
zenden Bebauungen im Bebauungsplan bzw. bei nicht Vorliegen eines Bebauungsplans
der tatsachliche Gebietscharakter heranzuziehen.

Hinsichtlich Gewerbegerausche gelten fiir die im vorliegenden Fall relevanten, baulichen
Nutzungen die in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrten Orientierungswerte. Sie sind
mit wenigen Ausnahmen identisch mit den Immissionsrichtwerten der TA Larm /2/, die fur
die Beurteilung von genehmigungsbedurftigen und nicht genehmigungsbedurftigen Anla-
gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz im Rahmen der Durchfiihrung von Einzel-
bauvorhaben heranzuziehen ist.

Als Tagzeit gilt nach der DIN 18005-1 /1/ der Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und
als Nachtzeit der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Diese Zeitrdume entsprechen
den Bezugszeitraumen der TA Larm /2/.

Die mafigeblichen Immissionsorte bezliglich bebauter Flachen liegen 0,5 m vor den Fens-
tern von AuRenfassaden schutzbeduirftiger Wohn- und Schlafraume.
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Gewerbe - Beurteilung nach DIN 18005 und TA Lirm

Tagzeit Nachtzeit

6 dB Ruhezeitenzuschlédge nach TA Larm (nach TA Lé&rm: lauteste
an Werktagen: 6 bis 7 Uhr, 20 bis 22 Uhr volle Stunde)

an Sonn-/Feiertagen: 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr u.

20 bis 22 Uhr

06.00 - 22.00 Uhr 22.00 - 06.00 Uhr

Orientierungswerte und - Allgemeines Wohngebiet
Immissionsrichtwerte

55 dB(A) 40 dB(A)

Orientierungswerte und - MISCHGEBIET
Immissionsrichtwerte

60 dB(A) 45 dB(A)

Die Schallimmissionsrichtwerte der TA Larm /2/ sind auf die Summe der Schallimmissio-
nen von allen gewerblichen Anlagen anzuwenden, die auf einen Immissionsort einwirken.
Falls an den Immissionsorten die Richtwerte durch den Gewerbebestand (Vorbelastun-
gen) bereits ausgeschopft sind, missen sie durch das hinzukommende Gewerbe ausrei-
chend unterschritten werden, sodass kein zusatzlich maRgeblicher Gerduschbeitrag ent-
steht. (Falls durch eine Anlage die Immissionsrichtwerte der TA Larm /2/ um mindestens
6 dB unterschritten werden, istim Sinne der Nr. 3.2.1 der TA Larm /2/ auch ohne detaillier-
te Uberpriifung einer méglichen Vor- oder Zusatzbelastung der Gerauschbeitrag als nicht
relevant anzusehen.)

Die TA Larm /2/ sieht fir Wohngebiete, nicht jedoch etwa fir die Gebietseinstufung Misch-
gebiet, zur Tagzeit Ruhezeitenzuschlage von 6 dB fir Teilzeiten mit erhéhter Stéremp-
findlichkeit vor. Sie sind an Werktagen inkl. Samstagen fur die Zeiten von 06.00 Uhr bis
07.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu vergeben. An Sonn- und Feiertagen liegen
die Tages-Ruhezeiten zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr sowie
zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr.

In der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) ist gemaf der TA Larm /2/ die volle Stunde mit
den hdchsten sich ergebenden Beurteilungspegeln maf3gebend (lauteste Nachtstunde).

Gemalf der Nummer 6.1 der TA Larm /2/ gelten die Immissionsrichtwerte auch dann als
Uberschritten, wenn ein Spitzenpegel die unverminderten, oben aufgeflihrten Immissions-
richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts Uberschreitet.

Verkehrsgerausche

Im Bebauungsplan ,Donaupark® sind sog. untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzun-
gen festgesetzt. Unter anderem sind auch Auf3engastronomiebereiche, eine Skateline-
bahn sowie Spielplatze geplant. Bereits aufgrund dieser internen Nutzungen steht die
Erholung in ruhiger Umgebung nicht im Vordergrund. Auch wenn Aufenthaltsflachen im
Grunen geschaffen werden, kommt der Planflache kein Schutzanspruch zu, wie er etwa
fur Parkanlagen nach der DIN 18005, Beiblatt 1, zugrunde gelegt wird. Diesbezlglich ist
im Hinblick auf die Tagzeit und die Nachtzeit in Bezug auf Verkehrslarmimmissionen
jeweils ein Orientierungswert von 55 dB(A) vorgegeben.
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Aul3er in der DIN 18005, Beiblatt 1 /1/ finden sich in Bezug auf Parkanlagen oder Erho-
lungsflachen keine Immissionsgrenzwerte oder Immissionsrichtwerte in Vorschriften, wie
etwa der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV /6/).

Letztlich werden lediglich fur Informationszwecke die Larmimmissionen aus den sudlich
verlaufenden Bahnlinien Donauwodrth - Baumenheim und Donauworth - Hamlar auf den
Donau-Park ermittelt.

Gemeinhin ist fur die Beurteilung von Verkehrslarmimmissionen tagsiber der Zeitraum
von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
zugrunde zu legen.

Da die unterschiedlichen Larmarten ,Verkehr®, ,Freizeit* und ,Gewerbe“ unabhangig von-
einander zu beurteilen sind, stellen Verkehrslarmimmissionen grundsatzlich keine Vorbe-
lastung fur die bestehende Wohnnachbarschaft des Plangebietes im Hinblick etwa auf
Veranstaltungen oder die Gastronomie dar. Umgekehrt wirken hohe Verkehrslarmim-
missionen in der Regel auch nicht entlastend in Bezug auf zusatzlich hinzukommende,
beispielsweise gewerbliche Gerausche, selbst wenn diese gegenliber dem Verkehrslarm
deutlich untergeordnet sind.

Veranstaltungsbetrieb
Gerauschentwicklungen bei Musikveranstaltungen

Veranstaltungen erweisen sich erfahrungsgemaf immer dann als besonders gerausch-
intensiv, wenn sie mit Musikdarbietungen und dies vor allem mit elektrischer Verstarkung
einhergehen. Veranstaltungen sollen im vorliegenden Fall vom Grundsatz her in einem
kleineren Rahmen, insbesondere zur Zeit der Landesgartenschau, auf den meisten Nutz-
flachen moglich sein. Dabei sind eher Darbietungen ohne oder mit nur geringer Lautspre-
cher-Verstarkung geplant. Vorliegend werden mogliche, am ehesten in Frage kommende
Standorte in verschiedenen Varianten schalltechnisch untersucht.

Die Untersuchungsfalle mit veranschlagten Aufstellorten flr Lautsprecher als mafigebli-
che Schallquellen, die jeweils als Punktschallquelle zusammengefasst werden, sind aus
den Anlagen 1.1 bis 1.4. ersichtlich. Neben der Musikanlage spielen sekundare Ge-
rauschquellen wie Beifall oder sonstige LautauRerungen der Besucher in der Regel, ins-
besondere im Fernfeld, nur eine untergeordnete und zu vernachlassigende Rolle.

Bezuglich der abgestrahlten Schallleistung einer Musikanlage fir Freiluftkonzerte, Frei-
lichtbihnen oder Musikdarbietungen anderer Art kann auf die VDI 3770 (Emissionskenn-
werte von Schallquellen — Sport- und Freizeitanlagen) /16/ sowie die Sachsische Freizeit-
larmstudie /17/ (Handlungsleitfaden zur Prognose und Beurteilung von Gerduschbelas-
tungen durch Veranstaltungen und Freizeitanlagen; Séchsisches Landesamt fiir Umwelt
und Geologie, April 2006) zurtickgegriffen werden. Dem Bericht /17/ zufolge lasst sich auf-
grund zahlreicher Messuntersuchungen die Schallleistung einer Lautsprecheranlage gut
Uber die zu beschallende Flache ableiten. (Die Methode, etwa von der elektrischen Nenn-
leistung der Beschallungsanlage auf den Schallleistungspegel zu schlief3en, ist deutlich
ungenauer.)

Anhand der zu beschallenden Flache kann auf die Anzahl von Besuchern riickgerechnet
werden. Gemal der Sachsischen Freizeitlarmstudie /17/ betragt im Aligemeinen die Steh-
platzdichte 4 Personen je Quadratmeter Aufenthaltsflache. Im Fall einer Bestuhlung kén-
nen 2 Personen pro Quadratmeter angenommen werden.

Der Schallleistungspegel einer Musikanlage insgesamt errechnet sich nach /16/ u. /17/
uber folgende Beziehung:
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Lwa = Lvmin =+ 10 dB + 10 log (A/m?) + K, + D|a

Legende:

Lwa  Schallleistungspegel der gesamten Lautsprecheranlage,

Lvmin Mindest- Versorgungspegel in dB(A) (= mittlerer Schalldruckpegel am
entferntesten Besucherplatz);
fur unterschiedliche Buhnenarten kann in Ansatz gebracht werden:
Grof3bihne: Ly min = 89 dB(A),
Kleinblihne: Lvmin = 81 dB(A),
Klassik: Lvmin =75 dB(A),

A zu beschallende Flache in m?

Ki Impulszuschlag (fur Fernfeld- Prognosen empfohlen: 4 dB)

Dia  Richtwirkungsmafd

Im vorliegenden Fall des Donau-Parks kommt aufgrund der Planungsabsichten sowie
auch aufgrund der schalltechnischen Moglichkeiten hauptsachlich nur ein lautsprecher-
verstarktes Ereignis auf dem Niveau einer Klassikblihne in Frage. Beispielsweise lasst
eine Klassikbuhne mit prognostizierten 1.000 sitzenden Besuchern, was mit einer zu be-
schallenden Flache von 500 m? korreliert, einen Schallleistungspegel von Lwa = 116 dB(A)
erwarten. Der Schallleistungspegel von Lwa = 116 dB(A) kann unter bestimmten Umstan-
den auch den Betrieb einer kleineren Veranstaltungsbuhne in Richtung Kleinblhne er-
moglichen. Der Ausgangswert von Lwa = 116 dB(A) ist Grundlage fiir die im Folgenden
durchgefuhrten Schallberechnungen.

Der genannte Schallleistungspegel gilt ohne Berlcksichtigung des Richtwirkungsmalies
DA, d.h. in Hauptabstrahlrichtung der Lautsprecher.

Nebenstehend ist ein mittleres, A-bewertetes =
Richtwirkungsmal®  fiir  Lautsprechercluster "
aufgefiihrt, mit dessen Hilfe die Gerauschpegel
nicht nur in Hauptabstrahlrichtung der Lautspre-
cher (0°), sondern auch davon abweichend in
anderen Schallausbreitungsrichtungen angege-
ben werden kdnnen.

Dariiber hinaus sind in der VDI 3770 /16/ Fre- |
quenzspektren getrennt fir die drei unterschied- -
lichen Musikereignisse ,Rock-/Pop-Musikblih-
nen®, ,Moderation und Musikeinlagen“ sowie die
hier vor allem mafgebenden ,Klassikbihnen*
angegeben.

Der Ausgangs-Schallleistungspegel von 116

dB(A) zur Nachbildung der im Rechenmodell zu ....;}-.;_-m.-.'r.' 'é;'-}'a.:‘q»».w

einer Punktschallquelle zusammengefassten
Emissionen wird in den Schallausbreitungsrechnungen jeweils Uber die gesamte Beur-
teilungszeit hinweg in Ansatz gebracht (s. Anmerkung in den Larmkarten der Anlagen:
Zeitbeurteilung: 100 %).

Die Ergebnisse zu geplanten Veranstaltungen mit Musik oder sonstiger Unterhaltung, die
ohne oder mit nur geringer elektroakustischer Verstarkung abgehalten werden, sind in den
Larmkarten der Anlagen 2.1 bis 2.4 dokumentiert. In diesem Zusammenhang ist in der
Gerauschintensitat typischerweise ein Festzeltbetrieb mit Kapelle zutreffend. Hierflr ist in
der VDI 3770 /16/ ein unsererseits als Grundwert angesetzter Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) angegeben.
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4.2

4.3

Rechenverfahren

Unter Verwendung des Rechenprogramms Soundplan wird ein digitales Hohen- und
Rechenmodell zur Schallausbreitungsrechnung erzeugt. Die Larmemissionen der jewei-
ligen Beurteilungssituationen sind im vorstehenden Kapitel 4.1 beschrieben. Bei einer
Musikveranstaltung mit elektroakustischer Verstarkung wird die Gerauschabstrahlung der
Lautsprecheranlage(n) anhand einer Punktschallquelle simuliert. Abhangig von der Aus-
richtung der Lautsprecher zum Zuhorerbereich hin wird zudem die entsprechende Richt-
wirkung der Quelle nachgebildet.

Die Beurteilungspegel werden flachenhaft in Larmkarten dargestellt. Mit Hilfe der einge-
tragenen Isophonen (Isolinien gleichen Schallpegels) gehen Uber- oder Unterschreitun-
gen von Orientierungswerten oder Immissionsrichtwerten in der Umgebung hervor
(Grundlage: hinterlegte Bebauungsplanzeichnung mit Umgebungsplan).

Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgen nach den Rechenregeln der VDI 2714 /4/ und
VDI 2720 /5/.

Das Gelande innerhalb des Bebauungsplangebietes sowie in Richtung der nérdlich und
westlich davon angrenzenden Bebauungen erweist sich als verhaltnismafig eben. Die
Hohenverhaltnisse werden im Rechenmodell anhand von Hohenschichtlinien nachgebil-
det.

Die Einwirkzeiten und —haufigkeiten der Emittenten kénnen in die Quelldateien des EDV-
Rechenprogramms in sog. Tagesgange fiur die Zeitbeurteilung eingegeben werden. Im
vorliegenden Fall der untersuchten Veranstaltungen wird ein vollumfanglicher Betrieb der
Musikanlage innerhalb des Beurteilungszeitraums veranschlagt.

Bei kurzerer Nutzungsdauer lassen sich die Beurteilungspegel anschlieRend anteilig korri-
gieren. Die Beurteilungspegel L: (Summenpegel) an den Immissionsorten ergeben sich
sodann jeweils energetisch addiert Gber die Beziehung:

L =10« log [ (1/T;) X Ti » 10 %1 LAmi | gB(A).

T:: Beurteilungszeitraum gemaf der 18. BImSchV /7/
Ti: Einwirkzeit des jeweiligen Gerauschs

Berechnete Beurteilungspegel infolge von Veranstaltungen im Freien

Von einem Buhnenstandort ist hauptsachlich auf dem suidlichen Teil der SO1-Flachen
oder auch im Norden der Flache SO5 auszugehen. Andere, ndhere an der umliegenden
Wohnbebauung liegende Standorte werden hinsichtlich Auffihrungen mit héchstens
geringfugiger elektroakustischer Verstarkung untersucht.

Im Zusammenhang mit Veranstaltungen unter Einsatz von Lautsprecheranlagen, deren
Intensitat jedoch lediglich dem bei Klassikbihnen allenfalls bis zu Kleinbuhnen tblichen
Maf entspricht, werden nachfolgend vier Szenarien untersucht.

Im Rechenansatz wird jeweils von einer Klassikbihne mit einem Mindestversorgungs-
pegel von 75 dB(A) und einer Besucherzahl von sitzend 1.000 bzw. stehend 2.000 ausge-
gangen (zu beschallende Flache 500 m?), sodass ein Schallleistungspegel von 116 dB(A)
resultiert. Die Berechnungen mit relevanter Lautsprecher-Verstarkung liefern folgende
Ergebnisse.

1)

Im Fall eines Blhnenstandorts auf der sudlichen Teilflache des SO1-Gebiets, und darin
im nordlichen Bereich entsprechend der Lage in der Planzeichnung der Anlage 1.1, erge-
ben sich bei einer Ausrichtung des bzw. der Lautsprecher in Richtung Studosten an der
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umliegenden Wohngebietsbebauung Beurteilungspegel von bis zu 50 dB(A). Dadurch
bleibt der Immissionsrichtwert der Tagzeit fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) um
5 dB(A) unterschritten. Folglich ist zur Einhaltung des Tag-Richtwertes auch eine Musik-
anlage mit einem Schallleistungspegel von bis zu 121 dB(A) bzw. unter Berlicksichtigung
einer etwas ungunstigeren Anlagenausrichtung von 120 dB(A) mdglich.

Zur Nachtzeit ist der um 5 dB niedrigere Immissionsrichtwert fiir seltene Ereignisse von
50 dB(A) bei einem ebenfalls um 5 dB niedrigeren Schallleistungspegel von 115 dB(A)
eingehalten.

Im Fall einer Anwendung des Kriteriums seltener Ereignisse zur Tagzeit (Immisionsricht-
wert: 65 dB(A)) kann ein im Vergleich zum regularen Tagbetrieb um 10 dB héherer Schall-
leistungspegel von 130 dB(A) zugelassen werden. Dieser ermdglicht tagsiber durchaus
auch eine Kleinbuhne, allerdings nicht mit allzu hoher Besucherzahl.

Zu berlcksichtigen sind hierbei jeweils Mindestabstédnde zur nérdlichen Bebauungsplan-
grenze von 65 m und zur westlichen Bebauungsplangrenze von 75 m.

2)

Im Fall einer Buhne am &stlichen Rand des sidlichen SO1-Teilgebiets mit Ausrichtung
von Lautsprechern in Richtung Nordwesten, folglich zur Wohnbebauung hin, resultiert die
in der Anlage 1.2 aufgezeigte Gerauschsituation. Demzufolge herrschen im Einwirkungs-
bereich der Wohngebiete Beurteilungspegel von bis zu 62 dB(A) vor. Vor diesem Hinter-
grund ist in diesem Untersuchungsfall der Schallleistungspegel der Gesamtanlage auf
108 dB(A) zu beschranken.

In der Nachtzeit ist auch unter Ausnutzung der Moglichkeit seltener Ereignisse ein noch
niedrigerer Schallleistungspegel von 103 dB(A) zu beachten. Infolgedessen ware eine
Lautsprecheranlage nur reduziert einsetzbar.

Im Fall eines seltenen Ereignisses zur Tagzeit kann ein Schallleistungspegel von
118 dB(A) zugelassen werden.

3)

Ruckt die Veranstaltungsbihne entsprechend der Planzeichnung in der Anlage 1.3 ge-
genuber der vorherigen Variante auf der SO1-Flache um 40 m weiter in Richtung Westen,
sind an der Wohnbebauung um 2 dB héhere Beurteilungspegel zu verzeichnen, sodass
die Schallleistungspegel ebenfalls um 2 dB reduziert werden mussen. (Tagzeit im Regel-
betrieb: Lwa =106 dB(A), Tagzeit - seltenes Ereignis: Lwa =116 dB(A), Nachtzeit - seltenes
Ereignis: Lwa =101 dB(A)).

Zu berucksichtigen sind hierbei Mindestabstande von jeweils 80 m zur nordlichen und zur
westlichen Bebauungsplangrenze.

4.)

Bei Positionieren einer Klassikbtuhne im Norden der Flache SO 5 und Beschallung in Rich-
tung Norden bis Nordosten ergibt sich die in der Anlage 1.4 dargestellte Gerauschsitua-
tion.

Auf dieser Grundlage ist die nachstgelegene Wohngebietsbebauung westlich der Garten-
stral3e von Beurteilungspegeln von bis zu 60 dB(A) betroffen. Der im Allgemeinen Wohn-
gebiet tagsiber einzuhaltende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) wird folglich um 5 dB
Uberschritten, sodass von der Lautsprecheranlage ein Schallleistungspegel von héch-
stens 111 dB(A) ausgehen darf. Im Fall einer Anwendbarkeit des Kriteriums seltener
Ereignisse darf tagstber ein Schallleistungspegel von bis zu 121 dB(A) und nachts ein
Schallleistungspegel von bis zu 106 dB(A) ausgeschopft werden.
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Die Berechnungen ohne relevante Lautsprecher-Verstarkung, somit auf der Grundlage
eines Ausgangs-Schalleistungspegels von 100 dB(A), liefern folgende Ergebnisse.

Gehen die Schallemissionen gemaf der Anlage 2.1 im Stiden der sudlichen SO1-Teilge-
bietsflache aus, resultieren an der westlich anliegenden Wohngebietsbebauung Beur-
teilungspegel zwischen 50 dB(A) und 51 dB(A), sodass zum Immissionsrichtwert der Tag-
zeit von 55 dB(A) ein Spielraum von 4 dB verbleibt. In Ausnutzung dieses Spielraums ist
an Stelle des zugrunde liegenden Schallleistungspegels von 100 dB(A) tagsiber ein auf
104 dB(A) erhdhter Schallleistungspegel zulassig.

Erfolgt die Musikunterhaltung oder ein anderes vergleichbares Ereignis ganz im Westen
der sudlichen Teilflache SO1, ist allerdings keine Erhéhung des Emissionswertes um 4 dB
moglich, bleibt es folglich beim einzuhaltenden Schallleistungspegel von 100 dB(A). Auf
der Grundlage eines Schallleistungspegels von 100 dB(A) ist somit ein Abstand zur westli-
chen Bebauungsplangrenze von 45 m einzuhalten. Dieser Abstand ist auch zur nérdlichen
Bebauungsplangrenze malRgebend.

Im Norden der Flache SO5 bewirkt eine Musikdarbietung oder eine vergleichbare Schall-
quelle mit einem Schallleistungspegel von 100 dB(A) am nordwestlich gelegenen Wohn-
gebiet sowie im relevanten Einwirkungsbereich des vorgelagerten Mischgebiets Beurtei-
lungspegel, die jeweils mindestens 3 dB unter den Tagrichtwerten von 55 dB(A) bzw.
60 dB(A) liegen (siehe Larmkarte in Anlage 2.4). Folglich kann an dieser Stelle auch ein
Schallleistungspegel von bis zu 103 dB(A) zugelassen werden.

Fir den Fall, dass die Gerauschentwicklung auf dem Gebiet SO 1 in einem Abstand von
20 m zur nordlichen Bebauungsplangrenze und 25 m zur westlichen Bebauungsplan-
grenze ausgeht, resultieren an der Wohnbebauung gegentiber der Neuen Obermayer-
strale Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) (s. Larmkarten in den Anlagen 2.2 und 2.3).
Bei somit einem Beurteilungspegel von 61 dB(A) ist zur Einhaltung des Tag-Richtwertes
von 55 dB(A) der Ausgangs-Schallleistungspegel des Ereignisses um 6 dB auf 94 dB(A)
nach unten zu korrigieren. Eine zufriedenstellende Publikumsunterhaltung wird auf die-
sem Gerauschniveau kaum mehr praktikabel sein.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass - unter Berticksichtigung von Abstandsvorga-
ben - Veranstaltungen mit Musikdarbietungen ohne elektroakustische Verstarkung zur
Tagzeit auf den Flachen SO1 und SO2 bis zu einem Schallleistungspegel von 100 dB(A)
zuldssig sind. In diesem Zusammenhang sind Abstande zu den westlichen und nérdlichen
Bebauungsplangrenzen von 45 m einzuhalten. Auf der Flache SO 5 ist tagstiber ein
Schallleistungspegel von 103 dB(A) mdglich.

Vor allem zur Tagzeit sind jeweils aber auch héhere Gerauschentwicklungen insbeson-
dere dann maoglich, wenn sich die Veranstaltung nicht Uber die gesamte Beurteilungszeit
erstreckt. Dauert beispielsweise eine Musikdarbietung werktags im 12-stindigen Beurtei-
lungszeitraum von 08.00 bis 20.00 Uhr (auBerhalb der Tages-Ruhezeiten) Uber 3 Stunden
an, sind um 6 dB hohere Schallleistungspegel moglich.

Daruber hinaus ist gemaf den Ausfihrungen im Kapitel 3.1 eine Verschiebung der Nacht-
zeit um 1 oder 2 Stunden nach hinten nicht ausgeschlossen und ist eine Bewertung auch
als sehr seltenes Ereignis oder als ganz besonderes Ereignis (Landesgartenschau) im
Rahmen einer Einzelfallbetrachtung in Abstimmung mit der Genehmigungsbehdrde denk-
bar.
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5.1

5.2

Gastronomienutzungen

Schallemittenten

Auf den einerseits westlich und andererseits sudlich angeordneten Gebieten SO4-Gastro
und SO5-Gastro sind vor allem wahrend der Landesgartenschau und woméglich auch
danach gastronomische Betriebe ggf. auch mit Auflenbewirtung mdglich. Eine konkrete
Anordnung und Auslegung von schalltechnisch relevanten AuRenbewirtungsflachen sind
im derzeitigen Planungsstadium noch nicht bekannt.

Deshalb kann in der vorliegenden Untersuchung nur exemplarisch fiir angenommene und
wahrscheinliche Nutzflachen im Freien die Gerauschsituation aufgezeigt werden. Die ent-
sprechend bertcksichtigten Emissionsflachen zur schalltechnischen Nachbildung sich im
Freien aufhaltender bzw. sich in Wirts-/Biergarten unterhaltender Personen sind in den
Anlagen 3.1 bis 3.4 dargestellt. Zum einen wird auf der Flache SO4 westlich des dort be-
stehenden Gebaudes ,Gartenstralle 15 ein Wirts- bzw. Biergarten angenommen. Zum
anderen wird eine mogliche Auflenbewirtung auf der Flache SO5 nordwestlich und nord-
Ostlich des dort bestehenden Gebaudes ,Gartenstralle 19“ unterstellt.

Auf dieser Grundlage werden die schalltechnischen Auswirkungen in der Tag- und Nacht-
Beurteilungszeit gepruft. Auf der ndrdlich angeordneten MU-Flache wird zunachst tber
die gesamten Beurteilungszeiten des Tages (6 Uhr bis 22 Uhr) und der Nacht (lauteste
Nachtstunde) der Aufenthalt von 120 Personen angenommen. Auf der stdlichen SO5-FIa-
che kommen 100 Personen zum Ansatz, je die Halfte im Nordwesten und im Nordosten.
SchlieBlich werden betreffend die SO5-Flache im Hinblick auf die Nachtzeit auch die Ge-
rauschverhaltnisse unter der Annahme von 50 sich aufhaltenden Personen entweder nur
auf der nordwestlichen oder nur auf der nordéstlichen Flache aufgezeigt.

Gemal der Studie /17/ und ebenso der VDI 3770 /16/ wird bei ,normalem Sprechen® je
Person ein Schallleistungspegel von Lwa = 65 dB(A) erzeugt. Dieser Wert pro Person ist
in /17/ z.B. auch fur Biergarten mit bis zu 300 Personen oder fur Besucher eines Stralen-
festes angegeben. Er kommt auch bei der hier angenommenen Auf3engastronomie zum
Ansatz. Bei 120 verweilenden Besuchern errechnet sich auf dieser Grundlage ein Ge-
samt-Schallleistungspegel von 85,8 dB(A), bei 50 Besuchern 82,0 dB(A)).

Rechenverfahren

Unter Verwendung des Rechenprogramms Soundplan wird ein digitales Héhen- und Re-
chenmodell zur Schallausbreitungsrechnung nach den Rechenregeln der DIN ISO 9613-2
13/ erzeugt. Sie ist im Zusammenhang mit der TA Larm /1/ anzuwenden. Die Larmemit-
tenten fur die jeweiligen Beurteilungssituationen sind im vorstehenden Kapitel 5.1 be-
schrieben.

Die Beurteilungspegel werden flachenhaft in Larmkarten dargestellt. Mit Hilfe der einge-
tragenen Isophonen (Isolinien gleichen Schallpegels) lassen sich die Immissionsbereiche
mit Uber- oder Unterschreitungen von Orientierungswerten bzw. Immissionsrichtwerten
bestimmen.

Nach der DIN ISO- Norm ist die meteorologische Korrektur Cmet zur Bestimmung der Lang-
zeitmittelungspegel vorzunehmen. Unsererseits wird eine Schwachwindsituation (z.B.
Inversionswetterlage) angenommen und keine Zusatzdampfung bericksichtigt, sodass
die Konstante Co (durch die ortliche Wetterlage bestimmter Standortfaktor) in der Berech-
nungsformel zu Co = 0 dB gesetzt wird.

Die Schallausbreitungsrechnungen zur Bestimmung der Beurteilungspegel an den Immis-
sionsorten gehen von A- bewerteten Schallleistungspegeln aus und erfolgen Uber Oktav-
pegelspektren betreffend die ermittelten und angesetzten Schallemissionen.
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5.3

Als Schall abschirmende bzw. reflektierende Baukorper werden die bestehenden Gebau-
de auf den SO4 und SO5- Flachen bertcksichtigt. Darliber hinaus wird mit freier, unge-
hinderter Schallausbreitung gerechnet.

Berechnete Beurteilungspegel

Auf der Grundlage der beschriebenen AulRengastronomiebereiche werden die schall-
technischen Auswirkungen in der Tagzeit, unter der Annahme einer Vollauslastung uber
die gesamte Beurteilungszeit hinweg (6 Uhr bis 22 Uhr), geprft.

Die fur die Tagzeit berechnete Larmkarte in der Anlage 3.1, in welcher die Ruhezeiten-
Zuschlage fur Sonn- und Feiertage gemalf TA Larm /2/ berlicksichtigt sind, zeigt, dass am
nordwestlich gelegenen Allgemeinen Wohngebiet der Immissionsrichtwert von 55 dB(A)
eingehalten und an der naherliegenden Mischgebietsbebauung mit dort anzunehmenden
Birordumen der Immissionsrichtwert von 57 dB(A) um mindestens 3 dB unterschritten
wird.

Bei gleichem Rechenansatz (120 Personen im Bereich SO4, zweimal 50 Personen im
Bereich SO 5) wird in der Nachtzeit bzw. der lautesten vollen Nachtstunde der Immis-
sionsrichtwert fir Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) dagegen um mehr als 10 dB und
jener fur Mischgebiete um ca. 10 dB Uberschritten (s. Larmkarte in der Anlage 3.2).

Urséchlich fiir diese Uberschreitungen ist vor allem die nahe an den schutzbediirftigen
Nutzungen liegende Flache SO4.

Lediglich unter Bericksichtigung der Wirtsflache im Nordwesten der Flache SO5 mit dort
nachts 50 verweilenden Gasten resultieren im relevanten Einwirkungsbereich des Wohn-
gebiets Pegelwerte im Bereich von bis zu 36 dB(A) bis 37 dB(A) und an den relevanten
Immissionsorten der Mischgebietsbebauung von bis zu 42 dB(A) (s. Anlage 3.3). Somit
bleiben die im Normalbetrieb geltenden Immissionsrichtwerte der Nachtzeit um mindes-
tens 3 dB unterschritten.

Wird die Wirtsflache norddstlich im Gebiet SO5 angenommen, ergeben sich Beurtei-
lungspegel von bis 34 dB(A) im Wohngebiet und bis zu 37 dB(A) im Mischgebiet. Auf diese
Weise sind die Immissionsrichtwerte der Nachtzeit jeweils um mindestens 6 dB unter-
schritten, sodass im Sinne der TA Larm /2/ kein relevanter Gerauschbeitrag zu verzeich-
nen ist.

Wahrend der Landesgartenschau konnen zur Nachtzeit daruber hinaus gastronomische
Nutzungen im Freien vor allem im Rahmen von Veranstaltungen vom Grundsatz her zuge-
lassen werden. (Im Fall der hier erforderlichen Anwendung der 18. BImSchV /7/ an Stelle
der TA Larm /2/ werden sich nachts im Grunde gleich hohe Berechnungsergebnisse und
gleiche Bewertungen ergeben.)

Eine Nachtnutzung wird nach dem Zeitraum der Landesgartenschau auf den Flachen
S04-Gastro und SO5-Gastro voraussichtlich nicht oder nur gegen Nachweis der Vertrag-
lichkeit mit den umliegenden Nutzungen mdéglich sein. Wird beispielsweise auf der Flache
SO 4 auf der 6stlichen, zur Wohnbebauung hin abgeschirmten Seite des Gebaudes eine
Aufenthaltsflache geschaffen, sind deutlich guinstigere Gerauschverhaltnisse als auf der
Westseite erzielbar.
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6.1

6.2

Sport- und Bewegungsflachen

Beschreibung der Gerauschemittenten

Auf der Sondergebietsflache SO 3 ,Sport im Waldchen® sind gemafl Bebauungsplan-Ent-
wurf /20/ als Gerauschemittenten in einem kleineren Rahmen Sport- und Freizeiteinrich-
tungen fir Rollsport- und Trendsportanlagen, wie ein Pumptrack oder Skateanlagen zu-
lassig. Ein Skatepark im eigentlichen Sinne ist nicht beabsichtigt, sondern vielmehr kon-
kret eine Skateline. Eine solche erweist sich im Vergleich zu den anderen mdglichen Anla-
gen, wie ein Pumptrack, Dirtpark, Inline-Skaterstrecke etc. als gerauschintensiver und
wird nachfolgend weiter schalltechnisch untersucht.

Die geplante Skateline in dem Bereich, wie er der aktuell vorliegenden Ausflihrungspla-
nung zu entnehmen ist und in der Planzeichnung der Anlage 4 dargestellt ist, wird sowohl
fur Inlineskates und Skateboards als auch fir alle anderen rollenden Sportgerate geeignet
und zugelassen sein. In die niedrigschwellige Bahn werden Skatepark ahnliche Elemente
wie Banks, kleinere Rampen und Ubergénge integriert. Sie wird aber im Vergleich dazu
grélRere und gerauschintensivere Bestandteile wie Bowls oder Pipes nicht beinhalten.

Aus der VDI 3770 /16/ gehen verschiedene, hier in Frage kommende Skateelemente und
deren ermittelten Gerauschentwicklungen hervor. Unter Verwendung von Skateboards
sind, bezogen auf 1 Nutzervorgang und die Wirkzeit von 1 Stunde, Schallleistungspegel
Lwa,1n in der GroRenordnung von 66 dB(A) bis 71 dB(A) und eine Impulshaltigkeit K, im
Mittel von 10 dB angegeben. Bei Inlineskates liegen die Schallpegel durchschnittlich um
ca. 5 dB(A) niedriger. Dem schalltechnischen Rechenansatz wird letztlich ein mittlerer
Schallleistungspegel von 78 dB(A) inkl. Impulszuschlag zugrunde gelegt.

Fir die Nutzungshaufigkeit der Skateeinrichtungen kommen 120 Ereignisse pro Stunde
zum Ansatz, sodass sich ein Schallleistungspegel von Lwa,in = 99 dB(A) errechnet.

Die Skateline wird im EDV- Berechnungsprogramm anhand einer Flachenschallquelle
nachgebildet (s. Anlage 4) und in der Beurteilungszeit im durchgehenden Vollbetrieb an-
genommen.

Mit einer Nutzung der Skateline ist sonntags nicht vor 09:00 Uhr und an Werktagen nicht
vor 08:00 Uhr zu rechnen, sodass gemal® 18. BImSchV /7/ die jeweilige Ruhezeit am
Morgen nicht tangiert wird. Dartber hinaus ist nicht von einem Betriebsgeschehen uber
22.00 Uhr hinaus, also bis in die Nachtzeit hinein auszugehen. Vielmehr ist ein beurtei-
lungsrelevanter Betrieb am Tage in den Ruhezeiten am Sonntag-Mittag (13.00 Uhr bis
15.00 Uhr) und am Abend (sonntags und werktags 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sowie
tagsuber auRerhalb dieser Ruhezeiten anzunehmen.

Berechnete Beurteilungspegel

Ausgehend von den obenstehend im Kapitel 6.1 beschriebenen Gerauschemission, die
Uber die gesamte Beurteilungszeit hinweg herangezogen werden, erfolgen Schallausbrei-
tungsrechnungen in die Umgebung des Bebauungsplangebiets ,Donau-Park®. Das ange-
wandte Rechenverfahren auf der Grundlage der Beurteilungsvorschrift 18. BImSchV /7/
ist im Kapitel 4.2 beschrieben.

Die Larmkarte in der Anlage 4 zeigt die daraufhin zu erwartenden Beurteilungspegel. Im
Ergebnis sind an der westlich, gegenlber der Gartenstralle angrenzenden Wohngebiets-
bebauung Beurteilungspegel von 49 dB(A) bis 50 dB(A) und im Einwirkungsbereich der
noch naher liegenden Mischgebiets-Bebauung von 57 dB(A) bis 58 dB(A) prognostiziert.
Vor diesem Hintergrund werden die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) um
mindestens 5 dB bzw. 2 dB unterschritten.

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -18-
,Donau-Park*, GroRe Kreisstadt Donauwoérth

7. Schienenverkehrs-Larmimmissionen

Im Bebauungsplan sind sog. untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzungen festge-
setzt. Unter anderem sind auch die oben beschriebenen AuRengastronomiebereiche, die
Skateline sowie Spielplatze geplant. Bereits aufgrund dieser internen Nutzungen steht die
Erholung in ruhiger Umgebung nicht im Vordergrund. Auch wenn Aufenthaltsflachen im
Grunen geschaffen werden, kommt der Planflache kein Schutzanspruch zu, wie er etwa
fur Parkanlagen nach der DIN 18005, Beiblatt 1 /1/, zugrunde gelegt wird. Zu Informations-
zwecken werden dennoch die im Plangebiet zu erwartenden Larmimmissionen aus dem
Schienenverkehr der sudlich verlaufenden Bahnlinien Donauwdrth - Baumenheim und
Donauworth - Hamlar berechnet.

Die Berechnung der Schienenverkehrs-Larmemissionen und -immissionen ist durch die
16. BImSchV /6/ und in diesem Zusammenhang die Schall 03 [2012] /10/ geregelt. Die
Eingangsdaten werden nicht nur nach den Zugarten, sondern z.T. auch nach Bauarten,
Achszahlen und weiteren Parametern differenziert. Insbesondere werden auch unter-
schiedliche Gerausch-Abstrahlhéhen berucksichtigt (Om, 4m, 5m)

Bei den Berechnungsvorschriften wird davon ausgegangen, dass ab 2020 alle Guiterzlige
mindestens zu 80 Prozent mit Verbundstoff-Klotzbremsen ausgeristet sind. Diese Vor-
gabe ist in den von der Deutschen Bahn AG erhaltenen Prognosezugzahlen fur das Jahr
2030 entsprechend berlcksichtigt.

Die Prognosezugzahlen der Deutschen Bahn AG sind in der Anlage 5.3 wiedergegeben.
Danach sind fur das Jahr 2030 auf der Strecke 5300 (Donauw®érth - Baumenheim) zur
Tagzeit 202 Zige, hiervon 80 Glterziige, und zur Nachtzeit 68 Zlge, hiervon 47 Giter-
zuige prognostiziert. Fur die Strecke 5381 (Donauwoérth - Hamlar) gibt die Deutsche Bahn
AG fur die Tagzeit 71 Zuge, hiervon 10 Glterzige, und fur die Nachtzeit 18 Zuge, hiervon
7 Giterzuge, an.

Unter Anwendung der maRgeblichen Rechenvorschrift 16.BImSchV /6/ i. V. m. der
Schall 03 [2012] /10/ errechnen sich, unterschieden nach dem Tag- und dem Nachtzeit-
raum sowie verschiedene Emissionshéhen, Schallemissionspegel L e.. Auf diese sind fur
den Streckenabschnitt der Donaubriicke stdlich des Plangebiets nach /10/ Pegelzuschla-
ge fur Stahlbricken zu vergeben.

Die letztlich durchgefiihrten Schallausbreitungsrechnungen ergeben im Geltungsbereich
des Bebauungsplans ,Donau-Park® zur Tagzeit und zur Nachtzeit annahernd gleich hohe
Beurteilungspegel zwischen 56 dB(A) im Norden und 65 dB(A) im Stiden. Eine Bewertung
dieser Schallpegel wird aus den obengenannten Griinden nicht vorgenommen.
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8. Textvorschlage fiir die Bebauungsplansatzung

Im Hinblick auf die im Plangebiet vorgesehenen Freizeitaktivitaten ist sicherzustellen,
dass keine schadlichen Schallimmissionen auf die benachbarten schutzbedurftigen Nut-
zungen einwirken. Mallgebliche Wohnnachbarschaft stellen die teilweise als Wohngebiet
einzustufenden Bebauungen westlich gegentber der Gartenstrale und nordlich gegen-
Uber der Neuen Obermayerstrafde dar.

Als Beurteilungsvorschrift ist die fur Sport- und Freizeitanlagen geltende 18. BImSchV
(Sportanlagenlarmschutzverordnung) heranzuziehen, wonach in Allgemeinen Wohnge-
bieten ein Tag-Immissionsrichtwert von 55 dB(A) in den Tag-Beurteilungszeitrdumen ab
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr (werktags) und ab 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr (sonn-/feiertags)
mafgebend ist. Gerauschimmissionen infolge von Freizeit-Veranstaltungen sind in der
Summe mit denen aus anderen Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie einer moglichen
Skateline auf der SO3-Flache, zu bewerten.

Wird auf den SO1- und SO2-Flachen in einem Abstand von wenigstens 65 m zur
ndrdlichen und wenigstens 75 m zur westlichen Bebauungsplangrenze Musik mit elektro-
akustischer Verstarkung dargeboten, ist bei siddstlicher Ausrichtung der Lautsprecher
zur Tagzeit ein Schallleistungspegel von insgesamt 120 dB(A) einzuhalten. Bei nérdlicher
oder nordwestlicher Ausrichtung ist bei einem Mindestabstand von jeweils 80 m zur
nordlichen und zur westlichen Bebauungsplangrenze ein Schallleistungspegel von
106 dB(A) einzuhalten. Im Fall einer Musikanlage auf der Flache SO 5 ist bei einer
Ausrichtung dieser nach Nordosten der zulassige Schallleistungspegel auf 111 dB(A)
beschrankt.

Veranstaltungen mit Musikdarbietungen ohne elektroakustische Verstarkung sind zur
Tagzeit auf den Flachen SO1 und SO2 - unter Wahrung eines Abstandes von jeweils
45 m zu den westlichen und ndrdlichen Bebauungsplangrenzen - bis zu einem Schall-
leistungspegel von 100 dB(A) zulassig. Auf der Flache SO 5 ist ein Schallleis-tungspegel
von bis zu 103 dB(A) mdglich.

Im Fall einer lauteren bzw. gréReren, vom Regelbetrieb abweichenden Veranstaltung ist
im Rahmen der Regelungen fir seltene Ereignisse nach der 18. BImSchV (Sportanla-
genlarmschutzverordnung) tagsiber eine um 10 dB héhere Gerduschentwicklung még-
lich (z.B. auf SO 2 mit sudoéstlicher Lautsprecherausrichtung: Schallleistungspegel bis
130 dB(A)). Das Kriterium der seltenen Ereignisse der 18. BImSchV mit sodann an der
schutzbedurftigen Nachbarschaft hdheren einzuhaltenden Immissionsrichtwerten darf fir
bis zu 18 Tage eines Kalenderjahrs in Anspruch genommen werden.

Zur Nachtzeit, das heif3t ab 22.00 Uhr, dirfen nicht regelmaRig Musikdarbietungen abge-
halten werden. Im Rahmen seltener Ereignisse mit einem im Einwirkungsbereich der
Wohngebiete einzuhaltenden Immissionsrichtwert von 50 dB(A) sind gegeniiber dem
Regelbetrieb der Tagzeit um 5 dB niedrigere Schallleistungspegel einzuhalten (z.B. auf
SO 2 mit Lautsprecher in Richtung Sudosten: Schallleistungspegel bis 115 dB(A)).

Erstreckt sich eine Veranstaltung nicht vollstandig Uber die Tages-Beurteilungszeit
gemal 18. BImSchV, sind jeweils entsprechend héhere Schallleistungspegel mdglich. Im
Fall von entsprechenden Abweichungen oder Anderungen in den Nutzungsformen oder
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-anordnungen - etwa auch bei einer geplanten oder umgeplanten Aufiengastronomie ins-
besondere mit Nachtnutzung - ist auf Veranlassung und in Abstimmung mit der Genehmi-
gungsbehdrde ein schalltechnischer Vertraglichkeitsnachweis zu flihren.

FUr den Zeitraum der Landesgartenschau werden unter Berticksichtigung der besonderen
Umstande sowie der Interessen der Allgemeinheit die zulassigen Schallimmissionsricht-
werte fur Veranstaltungen nicht nach den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV fiir sel-
tene Ereignisse bemessen, sondern nach den 5 dB(A) hdheren, fiir seltene Ereignisse
mafgebenden Immissionsrichtwerten der Freizeitlarmrichtlinie. Die Anzahl der Veranstal-
tungstage wird im Rahmen der Landesgartenschau nicht beschrankt, vielmehr sind fir
die einzelnen Veranstaltungen Sonderfallpriifungen vorzunehmen, wobei Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte nur in begrindeten Ausnahmefallen zugelassen werden
sollen.

Wahrend der Landesgartenschau sind gastronomische Nutzungen im Freien auch zur
Nachtzeit im Rahmen von Veranstaltungen zulassig.

Begriindungstexte

Fur den vorliegenden Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Untersuchung der
Firma igi CONSULT GmbH vom 23.02.2026 mit der Berichts-Nr. C250075-2 angefertigt,
um die Larmimmissionen, die vom Plangebiet kinftig zu erwarten sind, zu ermitteln und
zu bewerten. Schutzbedirftige Wohnnachbarschaft stellen vor allem die Bebauungen
westlich gegentber der Gartenstral’e und nordlich gegeniiber der Neuen Obermayer-
stralle dar. Sie sind teilweise als Wohngebiet einzustufen.

Auf der Flache SO2-LGS sind vor allem im Rahmen der Landesgartenschau Veranstal-
tungen mitunter auch mit Musikunterhaltung nicht ausgeschlossen. Davon ausgehende
und auf die Nachbarschaft einwirkende Schallimmissionen sind zur Tagzeit (bis
22.00 Uhr) zeitlich unbeschrankt zulassig, sofern Musik ohne oder mit nur geringer
elektroakustischer Verstarkung dargeboten wird (Schallleistungspegel von bis zu
100 dB(A), vergleichbar etwa mit Festzeltmusik) und Abstédnde zu den westlichen und
nordlichen Bebauungsplangrenzen von mindestens 45 m eingehalten werden.

Bei einer Musikdarbietung mit relevanter elektroakustischer Verstarkung ist nach der
VDI 3770 als KenngréRe fir die Gerauschentwicklung der Schallleistungspegel gemein-
hin abhangig von dem Mindestversorgungs-Schalldruckpegel fur die zu beschallende
Flache - in Korrelation mit der erwarteten Besucherzahl - sowie abhangig von der
Einordnung in eine Klassik-, Klein- oder GroRbuhne.

Im vorliegenden Fall der SO1- und SO2-Flachen ist zur Einhaltung des Tag-Immissions-
richtwertes flr Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) bei einer Ausrichtung der Laut-
sprecher in Richtung Sudosten der Schallleistungspegel auf insgesamt 120 dB(A) zu
beschranken. Dies entspricht im Allgemeinen dem Betrieb einer Klassikbihne bis hin zu
einer Kleinblihne mit einer zu beschallenden Flache von bis zu 500 m2. Kennzeichnend
sind hierfur Auffihrungen wie Klassik, Jazz, Kabarett, kleine Blasorchester oder Bands.
Bericksichtigt sind hierbei Abstadnde von 65 m zur nérdlichen und von 75 m zur westlichen
Bebauungsplangrenze.

Erfolgt auf den Flachen SO1 und SO 2 eine Ausrichtung von Lautsprechern in Richtung
Norden oder Nordwesten, folglich zu benachbarter Wohngebietsbebauung hin, sind
deutlich starkere Einschrankungen zu beachten: der Schallleistungspegel der Anlage
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muss bei einem erforderlichen Mindestabstand zur ndrdlichen Bebauungsplangrenze
einen Wert von 106 dB(A) einhalten. Zu bertcksichtigen ist hierbei mindestens ein Ab-
stand von 80 m sowohl zur nordlichen als auch zur westlichen Bebauungsplangrenze.

Im Fall der Flache SO 5 und einer Ausrichtung nach Nordosten betragt der zulassige
Schallleistungspegel 111 dB(A).

An Tagen mit besonderen Veranstaltungen sind tagstiber um 10 dB héhere Schallleis-
tungspegel maéglich (bis zu 130 dB(A)), um an der umliegenden Bebauung die bei selte-
nen Ereignissen nach der 18. BImSchV geltenden, ebenfalls um 10 dB héheren Immis-
sionsrichtwerte einzuhalten. Das Kriterium der seltenen Ereignisse nach der 18. BImSchV
§ 5 Abs. 5. Vbd. mit Nr. 1.5 des Anhangs 1 kann - auf bis zu 18 Tagen eines Kalender-
jahrs beschrankt - angewendet werden.

Hohere Gerauschentwicklungen sind insbesondere auch dann mdglich, wenn sich die
Veranstaltung nicht Gber die gesamte Beurteilungszeiten des Tages erstrecken. Dauert
beispielsweise eine Musikdarbietung werktags im Beurteilungszeitraum von 08.00 bis
20.00 Uhr (auRerhalb der Tages-Ruhezeiten) Gber 3 Stunden an, sind um 6 dB hdhere
Schallleistungspegel mdglich. Unter Berlcksichtigung entsprechender zeitlicher Ein-
schrankungen kommen Musikdarbietungen - vorzugsweise aber ohne Verstarkeranlage -
etwa auch auf den SO 1-Flachen in Frage.

Ab Beginn der Nachtzeit um 22.00 Uhr dirfen gerauschintensive Musikdarbietungen nur
im Rahmen der Regelung fir seltene Ereignisse abgehalten werden. Zur Einhaltung der
sodann hoheren Immissionsrichtwerte sind dennoch niedrigere Emissionswerte als im
Regelbetrieb der Tagzeit zu beachten (bis zu 115 dB(A)). Im Einzelfall kann eine Verschie-
bung des Beginns der Nachtzeit von 22.00 Uhr z.B. auf 23.00 Uhr als vertraglich eingestuft
werden.

An wenigen, vorzugsweise nicht mehr als 1 oder 2 Tagen eines Kalenderjahres, konnen
aber auch bei einer Veranstaltung von besonderer Bedeutung mit hoher Standortgebun-
denheit oder sozialer Adaquanz und Akzeptanz Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte flr seltene Ereignisse zugelassen werden (sog. sehr seltenes Ereignis: Veranstal-
tungen z.B. historischer, politischer, sozialer, kultureller oder kommunaler Art, Brauch-
tums- und Traditionspflege, Akzeptanz durch und Relevanz fiir die 6rtliche Gemeinschaft).
Das AusmaR von Uberschreitungen und die Dauer der Veranstaltung in der Nachtzeit
muss entsprechend dem Gebot wechselseitiger Ricksichtnahme zwischen den Interes-
sen der storenden und der gestorten Nutzungen abgewogen werden.

Vor allem bei Ereignissen im Rahmen der Landesgartenschau mit Gberregionaler Bedeu-
tung ist die Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit von Gerauschimmissionen, selbst bei
zeitweiligem Uberschreiten von Immissionsrichtwerten auch an mehreren Tagen bzw.
Nachten, begriindbar. Als Beurteilungsvorschrift kann neben der 18. BImSchV auch die
Freizeitlarmrichtlinie der LAl (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz)
herangezogen werden, aufgrund derer an der Wohngebietsbebauung um 5 dB(A) héhere
Schallimmissionswerte und infolgedessen auch um 5 dB(A) héhere Schallemissionen
moglich sind.
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Die geplante Skateline (siehe beiliegende Planzeichnung / Ausfiihrungsplanung) wird
sowohl fir Inlineskates und Skateboards als auch fiir alle anderen rollenden Sportgerate
geeignet und zugelassen sein. In die niedrigschwellige Bahn werden Skatepark ahnliche
Elemente wie Banks, kleinere Rampen und Ubergénge integriert. Sie wird aber im Ver-
gleich dazu gerauschintensivere Bestandteile wie Bowls oder Pipes nicht beinhalten. Auf
dieser Grundlage bleibt bei einer Vollnutzung der Anlage im Einwirkungsbereich der
umliegenden Allgemeinen Wohngebietsbebauung der Immissionsrichtwert der relevan-
ten Tagzeitrdume von 55 dB(A) um 5 dB unterschritten. An der mit Buronutzungen durch-
mischten Bebauung westlich der GartenstralRe ist eine Unterschreitung des Richtwertes
von 60 dB(A) um mindestens 2 dB zu verzeichnen.

Wahrend der Landesgartenschau sind gastronomische Nutzungen im Freien auch zur
Nachtzeit im Rahmen von Veranstaltungen vom Grundsatz her zulassig. Dies wird nach
diesem Zeitraum auf den Flachen SO4-Gastro und SO5-Gastro voraussichtlich nicht oder
nur gegen Nachweis der Vertraglichkeit mit den umliegenden Nutzungen maoglich sein.

Im Bebauungsplan sind sog. untergeordnete Freizeit- und Erholungsnutzungen festge-
setzt. Unter anderem sind auch die oben genannten Auflengastronomiebereiche, die
Skatelinebahn sowie Spielplatze geplant. Bereits aufgrund dieser internen Nutzungen
steht die Erholung in ruhiger Umgebung nicht im Vordergrund. Auch wenn Aufenthalts-
flachen im Grinen geschaffen werden, kommt der Planflache kein Schutzanspruch zu,
wie er etwa fur Parkanlagen nach der DIN 18005, Beiblatt 1, zugrunde gelegt wird. Die
dennoch zur Information ermittelten Larmimmissionen aus dem Schienenverkehr der stid-
lich verlaufenden Bahnlinien Baumenheim — Donauwérth und Hamlar — Donauwdrth erge-
ben zur Tagzeit Beurteilungspegel zwischen 56 dB(A) und 65 dB(A).

Die genannten Vorschriften und Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmafig
gesichert niedergelegt. Sie sind Uber die Internetauftritte der zustéandigen Behorden online
abrufbar, bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin zu beziehen oder beim begutachtenden
Ingenieurbiro igi CONSULT GmbH einsehbar.
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Musikveranstaltung
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Lautsprecher-Ausrichtung Sudost

Klassikbuhne — Lv: 75 dB(A)
beschallte Flache 500 m?
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Musikveranstaltung
Buhne im Norden von SO5,
Lautsprecher-Ausrichtung Nord bis Nordost
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Anlage 2.1

Larmkarte
M 1:2.500

Musikveranstaltung

Musik im Stden von SO1 (sudl. Teilflache)
ohne Lautsprecher-Verstarkung,
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M 1:2.500

Musikveranstaltung
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M 1:2.500

Musikveranstaltung
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Anlage 2.4

Larmkarte
M 1:2.500

Musikveranstaltung

Musik im Norden von SO5
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Tagzeit (mit Ruhezeiten-Zuschlagen)
Beurteilung nach TA Larm
Flache I: 50 Personen,
Flache II: 120 Personen

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -40-
,Donau-Park®, GrolRe Kreisstadt Donauwoérth

Mafstab 1:2000

0510 20 30

k-'-\ T __" ==
NNRE
NN
RN
N\ RS-

7 7/ /
II , ._.l/ _
\i/ =
/
7=y
Ly /
A
.’A\
\

mit Sonntag-Ruhezeitenzuschlag

I: @ 50 Personen a Lw =65 dB(A)
in Wohngebieten

AuBengastronomie - TAGZEIT
1 N:@ 120 Personen & Lw =65 dB(A)

7::
{

g
J




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Blatt -41-

Larmkarte
M 1:2.500

AuBengastronomie

Nachtzeit (mit Ruhezeiten-Zuschlagen)

Beurteilung nach TA Larm

Flache I: 50 Personen,
Flache II: 120 Personen

Anlage 3.2

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



42-

Blatt -

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan

,Donau-Park“, GroRRe Kreisstadt Donauworth

‘__ f f
\ x \..

\ w
it

W
0E 0Z O0LG O

0002 | qeISYRN

= I
I.r..rl.lh. i
e U...L_...J.K.lqn.....aur.l

(v)gp 69 =M1 B usuosidd 0ZL @Il |
(v)gp 69 = M7 & uauosiad 05 @ ‘|
LI3Z1LHOVN - @lwouossebuayny

Lt \
\ \ ___. .b_._.a___.._-k,— o ‘_ - g
(v)ap §§ :WyseN-'3I's
‘(v)ap o ‘3yoeN Pk
'VM - WUBT VY1 /50081 NIQ _

\ — .\LuNM (W4 / 1 o
. m\_ 72\
T

C”\

usa.,sf P4\/\ ___

: (v)ap ss :3yoseN-"I's

, [ ‘(v)ap ov :yveN
VM - UJET V1 /S008L NIQ

7
- {1
\V L
f

ET0RTL




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Blatt -43-

Larmkarte
M 1:2.500

AuBengastronomie

Nachtzeit (mit Ruhezeiten-Zuschlagen)

Beurteilung nach TA Larm
Flache | - westlich: 50 Personen,

Anlage 3.3

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -44-

,Donau-Park“, GroRRe Kreisstadt Donauworth

w
\ et \

L | Ead

0E 02 OLS O
0002 | qeISYEN

(v)gp 69 = M7 g usuosiad 05 & |
LI3ZLHOVN - alwouonsebuagny

e

oezi _.‘mw \ \ ] i
\ izomniy ) 1 =
— \ L0

) 2o " 7 &.“\.“&“\. ( :
\\\ v Wy v m__urm\m JYoeN-'3'S .”,_ .7 £
/

)

‘(v)ap o 3u2eN V»“mm».-_‘ﬁ_
VK A A 7] :vm - ugt v/ sooss Nia [ gﬂ
00 s e it
¢ i 277
470 94009745
mws;‘r‘ ;s“_gn\\\“_ ‘|_1h“-|\mns /

m— T

| —




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Blatt -45-

Larmkarte
M 1:2.500

AuBengastronomie

Nachtzeit (mit Ruhezeiten-Zuschlagen)

Beurteilung nach TA Larm
Flache | - dstlich: 50 Personen,

Anlage 3.4

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -46-
,Donau-Park®, GrolRe Kreisstadt Donauwoérth

e

0510 20 30
|

Nacht: 40 dB(A),
Mafistab 1:2000

9] DIN 18005 / TA Larm - WA: |

5
']
¥ X7

7] s.E.-Nacht: 55 dB(A)

= y f’j —_— = g
. k{(}r ': “(" .l"rf i
- b ARk /
<k | N B 0 i /
e ' I o QE’ : A [
gg 1 B > / g n / I
mw Zz3 I/ A
T \ . = / / A
25— . gw| [/
S 5] < Y / AN
@ W / I e
. / / W
LH NN / / 85|/ /
=5 r, 74 o } g
% ;/ cee || §
8 / / g mn | f?
\ EA
A\ <= | )
L\ k?
\ N\ | |/
N A i
'__‘\\._ \\,.— Ill x'“‘*—;_
Y AL I




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -47-
,Donau-Park*, GroRe Kreisstadt Donauwoérth

Anlage 4

Larmkarte
M 1:2.500

Skateline auf SO 3

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -48-
,Donau-Park®, GrolRe Kreisstadt Donauwoérth

- ———

@
: 2 _
<@ =
} % %’g i\-'-_-.' g,g
329 vS
! E?g gb’u\
| . D9 G -\ § b= \
|i | 2 'l! ‘Z‘ N 1 = E N
i Do\ ° g .
| ] NS QW = ~
" OO &&“‘ N b
3 N

N

s

~
Mafistab 1:2000
0510 20 30

Tag: 55 dB(A),
/] Nacht: 40 dB(A)




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -49-
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Anlage 5.1

Larmkarte
M 1:2.500

Bahnlarmimmissionen
Tagzeit (Einwirkungsbereich: Plangebiet)

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -50-

,Donau-Park”, Grof3e Kreisstadt Donauworth

Damwesnz, 48

LS

-

93 :8yQysuoissiww|
0£0Z puejsnzasoubold
113Z9VY1 - usuoissiwwiwg|uyeg




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -51-
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Anlage 5.2

Larmkarte
M 1:2.500

Bahnlarmimmissionen
Nachtzeit (Einwirkungsbereich: Plangebiet)

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Blatt -52-

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
sDonau-Park®, GroRRe Kreisstadt Donauwdrth

AN 4 Y

0E 0Z DLS O
0002} qeisYe 7 53 :aygysuolssiww|
/ 0£0Z puelsnzasoubo.id
1I3Z1HOVN - uauolssjiwwiulig|uyeg //M/

B

~—




Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
,=Donau-Park®, GroRe Kreisstadt Donauworth

Blatt -53-

Verkehrsdaten zu den Bahnstrecken 5300 und 53810, Prognose Jahr 2030 Anlage 5.3
erhalten von der Deutschen Bahn AG, 19.01.2026
Version 202501 - Daten gemaR aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 11/2024) des Bundes
Strecke 5300 Abschnitt Baumenheim bis Donauworth, km 39,3- km 40,6, Bereich 86609 Donauwdérth dstl. Bahnhof
Horizont 2030DT
RiKz 142 Parallelstrecke AD beachten
Zugart Anzahl v_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Traktion| Tag Nacht km/h Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl
GZ-E 45 14 100 7-75-A4 1 10-25 30 10-218 8
GZ-E 8 2 120 7-7Z5-A4 1 10-25 30 10-218 8
GZ-E 12 6 100 7-75-A4 1 10-25 10 Grundlast
IC-E 3 2 200 7-75-A4 1 9-75 5
ICE 14 2 230 4-V1 1
ICE 12 2 250 3-79-A48 1
RB/RE-E 9 5 160 7-22-A4 2 9-75 5
RB/RE-E 28 4 160 5-75-A8 1
RB/RE-E 56 6 160 5-75-A20 1
Summe 187 43
Strecke AD Abschnitt Bdumenheim bis Donauwdrth, km 39,3- km 40,6, Bereich 86609 Donauwdérth dstl. Bahnhof
Horizont 2030DT
RiKz 142 Parallelstrecke 5300 beachten
Zugart Anzahl v_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Traktion| Tag Nacht km/h Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl
GZ-E 9 20 100 7-75-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 2 3 120 7-7Z5-A4 1 10-25 30 10-218 8
GZ-E 4 2 100 7-7Z5-A4 1 10-25 10 Grundlast
Summe 15 25
VzG

Verzeichnis der ortlich zuldssigen Geschwindigkeiten
Die nachfolgend genannte zulassige Streckenhdchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h
39,0 40,8 150
BuG

Besonders liberwachtes Gleis

von km

bis km

igi CONSULT GmbH

Az.: C250075-2



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Blatt -54-

,Donau-Park“, Gro3e Kreisstadt Donauworth

Version 202501 - Daten geman aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 11/2024) des Bundes
5381 Abschnitt Hamlar bis Donauworth, km 51,5- km 52,8, Bereich 86609 Donauwdrth dstl. Bahnhof

Strecke
Horizont 2030DT

RiKz 142

Zugart Anzahl v_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion| Tag Nacht km/h Fz _Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat | Anzahl | Fz_Kat [ Anzahl
GZ-E 5 4 100 7-25-A4 1 10-25 30 10-218 8

GZ-E 1 1 120 7-25-A4 1 10-25 30 10-218 8

GZ-E 4 2 100 7-25-A4 1 10-25 10 Grundlast
RB/RE-E 61 1 160 5-25-A10 1

Summe 71 18

VzG

Verzeichnis der ortlich zuldssigen Geschwindigkeiten
Die nachfolgend genannte zuldssige Streckenhdchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h
49,1 51,8 100
51,8 53,9 60
BuG

Besonders liberwachtes Gleis

von km bis km

igi CONSULT GmbH
Az.: C250075-2



Grole Kreisstadt Donauwérth
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Anlage 3

,Baumbilanzplan“
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1. Prifungsinhalt

In der vorliegenden Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdande nach § 44
Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezlglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (alle
europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt, die
durch das Vorhaben Bebauungsplan ,Donaupark” in Donauw®érth erflllt werden kénnen.

2, Datengrundlagen
Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

Arteninformationen TK-Blatt 7230 (Donauwdrth) (LfU 2022),
Artenschutzkartierung Bayern (LfU 2022),
Ubersichtsbegehung November 2024,

Arterfassung Zauneidechse 2025,

Bebauungsplan ,Heilig-Kreuz-Garten®

(Haindl + Partner PartGmbB, Entwurf 23.02.2026).

3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stitzen
sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr
vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingefuhrten ,Hinweise zur Aufstellung naturschutz-
fachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der StralRenplanung (saP)*
mit Stand 08/2018.

In Abbildung 1 ist der Ablauf einer saP dargestellt.

Aligemeine Abschichtung (Datenrecherche)
h —
listar ¥
o con Vofiahensspazlﬂsd‘l?r:bschld\mng“ : »;0 su:]ugu
2 (konkrete Habitateignung, Wirkungsempfindlichkeit) usschiuss
E. ja ¢ nichl eindeutig ¢ £
5 £
g optional, wenn Artvorkommen &
3 Arvorkommen fraglich oder Fiche aufgrund i E
é belegt belegt vorhandener Daten nicht wird durch -
oder <« eindeutig einschatzbar: = > |2
Hmmmt:%;‘:'g Abschichtung durch eindeutig Fl_qjm‘e".ni:';t‘-ﬁi“!'l %
vorhan Ubersichisbegehung(en) £
@
H
Arterfassung im Geldnde nach Artvorkommen wurde . g
methodischen Standards nicht bestatigt = s
&ﬂv'&'knmme-\i bestatigt 3
c2 Vermeidungs Pritfung der Vierbotstatbestand Verbotstatbestande
;E—_’ mafinahmen (§ 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG) nicht erflit 2
=
E’% \'L-IE_?u‘.:.iat:.rc.sli'ilu:-i erfollt
=
o W
w3 Priifung vorgezogener
S a CEF-MafBnahmen Ausgleichsmalnahmen
e o gtar v
= g bei privilegierten Vorhaben
g > (§ 44 Abs. 5 Salz 3 BNalSchG)
g
@ ° Verbotstatbestande iv.-l';lfx'_-l"m'l erfillt.
5§
sE gegebenentalls Ausnahmeprifung
oz FCS-Malnahmen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG)

Abb. 1:  Ubersicht Giber Priifungsschritte und Ablauf der saP (Quelle: LfU 2020a)

In den Ausnahmebestimmungen gemal § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG sind verschiedene Ein-
schrankungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs.
1 Nr. 1 (Tétungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstdrung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten), wenn sie unvermeidbar sind und die ékologische Funktion im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfullt wird.

BILANUM BP Donaupark saP 260223
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Verbotstatbestédnde

Aus § 44 Abs.1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich fiir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingrif-
fe sowie fir nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassige Vorhaben im Geltungsbe-
reich von Bebauungsplanen, wahrend der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB bezlglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL und
Europaische Vogelarten folgende Verbote:

e Schadigungsverbot

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten/ Standorten wild
lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von wild
lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschadigung oder Zerstorung von
Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen.

Ein VerstoR liegt nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestéatten bzw. Standorte im raumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.

e Toétungs- und Verletzungsverbot (fiir mittelbare betriebsbedingte Auswirkungen,
z.B. Kollisionsrisiko)

Signifikante Erhohung des Totungsrisikos fiir Exemplare, der durch den Eingriff oder das
Vorhaben betroffenen Arten

Die Verletzung oder Tétung von Tieren und die Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen,
die mit der Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten verbunden sind, werden im
Schadigungsverbot behandelt.

e Storungsverbot

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin-
terungs- und Wanderungszeiten.

Ein VerstoB liegt nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population fiihrt.

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausgesetzt sie
stellen keinen essentiellen Habitatbestandteil dar. Sofern nicht explizit darauf hingewiesen wird,
sind sie daher nicht Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung.

Bei Gewahrleistung der 6kologischen Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten ist auch § 44 Abs. 1 Nr. 3 nicht gegenstandlich. Ggf. kann die 6kologische
Funktion vorab durch vorgezogenen Funktionsausgleich (sogenannte CEF-Maflinahmen, ,con-
tinous ecological functionality) gesichert werden. Dabei werden im Vorfeld des Bauvorhabens
adaquate Ersatzlebensrdume geschaffen, die den Verbleib der betroffenen Populationen in ei-
nem gunstigen Erhaltungszustand gewahrleisten.

MaBRnahmen zum Vorgezogenen Funktionsausgleich

Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, wenn vor Umsetzung des geplanten
Eingriffs ein fur die betroffenen Arten &quivalentes Ersatzhabitat geschaffen wurde. Diese Ersatz-
lebensraume missen sich im raumlich funktionalen Zusammenhang befinden, so dass sie von
den Tieren eigenstandig besiedelt werden kdnnen.

Ausnahmepriifung

Bei Vorliegen von Verbotstatbestdnden im Sinne von § 44 Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG kénnen
die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmeprifung nach § 45 BNatSchG
Uberwunden werden.

Eine Ausnahmeprifung wird fir das gegenstandliche Vorhaben nicht erforderlich, da sich keine
Verbotstatbestande ergeben.

BILANUM BP Donaupark saP 260223




Bebauungsplan ,Donaupark® Donauwdrth
Naturschutzfachliche Angaben zur saP Seite 3

4. Darstellung und Wirkungen des Vorhabens
4.1 Beschreibung des Vorhabens

Das Plangebiet umfasst teilweise geschotterte und teilweise asphaltierte Parkplatzflachen des
Schwabenhallen-Parkplatzes mit Bestandsgehoélzen sowohl entlang der umgebenden Stralen
als auch bereichsweise innerhalb des Gebiets. Das Plangebiet liegt westlich der Donau.

Die Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans umfasst ca. 2,86 ha.

Das geplante Vorhaben sieht im Zuge der Landesgartenschau im Jahr 2028 eine Umnutzung
und Entwicklung durch qualitatsvolle grinordnerische MalRnahmen des Schwabenhallen-
Parkplatzes vor (s. Abbildung 2).

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgefihrt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeintrachti-
gungen und Stdrungen der streng und europarechtlich geschutzten Tier- und Pflanzenarten ver-
ursachen kénnen. Hierbei werden unterschieden bauzeitliche/-bedingte, anlagen- und betriebs-
bedingte Wirkungen.

4.2 Beschreibung der Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkungen sind alle jene, die wahrend der Bauphase eine voriibergehende, also
zeitlich begrenzte, Veranderung des Naturhaushaltes verursachen.

An baubedingten Wirkungen kommen v.a. bauzeitliche Flacheninanspruchnahmen (BE-Flachen,
BaustralRen/-zufahrten), Immissionen aus Bautéatigkeiten, wie z.B. Larm, Abgase und Staube,
aber auch optische Stérungen von Tieren in Betracht.

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme wird unter den anlagenbedingten Wirkungen betrach-
tet.
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Die anlagenbedingten Wirkungen sind dauerhaft und entstehen durch die technischen Bau-
korper bzw. Bauwerke selbst.

Durch das geplante Vorhaben kommt es lokal zur Uberbauung von Frei- und Gehélzflachen und
einer optischen Wirkung neuer, auch temporarer Anlagen.

Mogliche betriebsbedingte Auswirkungen sind die Zu- und Abfahrten und deren Emissionen,
Stérungen von Tieren durch Schall- und Lichtemissionen aus temporaren Veranstaltungen und
durch Anwesenheit von Menschen.

5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten, erforderliche
MaRnahmen

5.1 Datenrecherche, Artenabschichtung
Zur Erfassung vorhandener Artenvorkommen wurden vorhandene Daten (s. Kap. 2) erhoben.

Gemaly Artenabfrage beim bayer. LfU (Artenvorkommen TK-Blatt 7230 Donauwdrth, s. Anhang
1) kénnen im Raum Donauwdérth folgende, artenschutzrechtlich relevante Artengruppen vorkom-
men:

Saugetiere (Biber, Haselmaus und diverse Fledermause),

Vogel,

Reptilien (Schlingnatter, Zaun- und Mauereidechsen),

Amphibien (Gelbbauchunke, Kreuzkrote, Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Springfrosch
und Noérdlicher Kammmolch),

e Libellen (Griine Flussjungfer) und

e Weichtiere (Gemeine Flussmuschel).

Fir das Plangebiet und dessen angrenzende Bereiche sind in der Artenschutzkartierung (ASK)
keine Beobachtungen verzeichnet.

Fir die vorliegenden Aussagen zum Artenschutz wurden neben der Erhebung vorhandener
Grundlagendaten im November 2024 und im Januar 2026 Ubersichtsbegehungen des Plangebie-
tes durchgeflhrt, in deren Rahmen die Bestandsgehdlze auf vorhandene Habitatstrukturen un-
tersucht wurden. Auf dieser Grundlage wurden eine Habitatpotentialanalyse erstellt und die Arten
abgeschichtet, fur die eine Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann.

o Saugetiere

Fir den Biber und die Haselmaus sind die Habitatanspriiche in dem Planungsraum nicht erfilllt.
Quartiervorkommen von Fledermdusen im und um das Planungsgebiet kdnnen ausgeschlossen
werden, da weder randliche Gebaude noch vorhandene Habitatstrukturen in Gehdlzen im Pla-
nungsgebiet vom geplanten Vorhaben betroffen sind. Konkret ist eine Hainbuche zu roden. Diese
Buche weist keine Arten-relevanten Habitatstrukturen auf, sondern nur Astwunden (s. Abbildung
3).

Das Untersuchungsgebiet kann von Fledermdusen als Nahrungshabitat genutzt werden. Nah-
rungshabitate unterliegen jedoch nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, da im Eingriffs-
bereich keine Fledermausquartiere betroffen sind und das Nahrungshabitat daher keinen essen-
ziellen Habitatbestandteil darstellt.
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Abb. 3:  Hainbuche mit Astwunden

o Vogel

Die im Plangebiet vorhandenen Flachen mit Baum- und Strauchvegetation bieten v.a. gehdlz-
britenden Arten geeignete Nist- und Rast- und Nahrungshabitate. Auf Grund der Auspragung
des Planungsgebietes als Uiberwiegend befestigte / Giberbaute und frequentierte Parkplatz- und
Veranstaltungsflache sind Vorkommen haufiger und an anthropogene Stérungen adaptierter
Arten zu erwarten.

Geholzrodungen werden auf das unbedingt notwendige Mal} beschrankt. Durch die Planung ist
das Fallen einer Hainbuche und weniger Straucher erforderlich.

o Reptilien

Schlingnatter und Zauneidechse besiedeln ein breites Spektrum strukturreicher, warmebeguns-
tigter Flachen (Gebulsch-Offenland-Mosaik) mit ausreichendem Nahrungsangebot. Die Mauer-
eidechse bevorzugt offene siidexponierte, trocken-warme, sonnige und steinige Standorte mit
Vertikalstrukturen, wie Erdabbriiche, Steine oder Felsen.

Fir Schlingnatter und Mauereidechse sind die Habitatanspriiche im Planungsraum nicht erflllt.
Fir die Zauneidechse stellt der Hochwasserschutzdamm an der Donau mit Schotterweg und
sudexponierter Boschung mit z.T. llickiger Vegetationsdeckung einen potenziellen Lebensraum
dar.

o Amphibien
Das Plangebiet stellt keinen Lebensraum fiir stabile oder dauerhafte Vorkommen von Amphibien
dar.

o Libellen

.Die Griine Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) ist eine Charakterart der Mittel- und Unterlédufe
naturnaher Fliisse und gré3erer Bdche der Ebene und des Hiigellandes. Die FlieRgewésser diir-
fen nicht zu klihl sein und benétigen sauberes Wasser, kiesig-sandigen Grund, eine mittlere
FlieBgeschwindigkeit und Bereiche mit geringer Wassertiefe. Von Bedeutung sind sonnige Ufer-
abschnitte oder zumindest abschnittweise nur geringe Beschattung durch Uferbdume® (saP-
Arteninformation LfU 2022).

Eine Betroffenheit der Art durch das geplante Vorhaben kann ausgeschlossen werden, da die
Habitatanspriiche an der Donau im Planungsraum nicht erfullt und.

o Weichtiere
Vorkommen der Gemeinen Flussmuschel sind in der Donau nicht bekannt. Auch kann eine Be-
troffenheit der Art durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden.
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Zusammenfassend ergeben sich auf Grund der im Planungsgebiet vorhandenen Flachennutzun-
gen als weiter zu betrachtende Artengruppen v.a. innerhalb des Donauparks gehdlzbritende
(und hier zweig- und bodenbritende) Vogel-Arten sowie im stdlichen Randbereich zur Donau die
Zauneidechse.

5.2 Arterfassung Zauneidechse 2025

Der Untersuchungsraum fur Vorkommen von Reptilien umfasst den Bereich des Hochwasser-
schutzdamms an der Donau im Planungsbereich. Die Erfassung von Reptilien erfolgte durch 2
Kartierdurchgange im Zeitraum August und September 2025 (29.08. und 20.09.2025) bei gunsti-
ger Witterung und Tageszeit mit Suche und Sichtbeobachtungen an Versteck- und Sonnplatzen.
Fir die Zauneidechse gelangen Nachweise zweier mannlicher Jungtiere im dstlichen Bereich des
Untersuchungsraums in Spalten zwischen Hohlblocksteinen am Weg auf dem Hochwasser-
schutzdamm (s. Abbildung 4).

3
Abb. 4: Junge, mannliche Zauneidechsen

Daher wird das Zauneidechsen-Vorkommen als reproduktive Population mit geringer Individuen-
anzahl gewertet.

Wegen der versteckten Lebensweise der Zauneidechse und ihrer relativ hohen Fluchtdistanz
dem Menschen gegeniber wird die GréRe der Zauneidechsenpopulation auf 12 Tiere geschatzt
(Anzahl gefundener Tiere x Faktor 6).

Die Zauneidechse ist eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie und somit streng geschutzt, gilt
nach der Roten Liste Deutschland als Art der Vorwarnliste (V) und wird in Bayern als gefahrdet
(3) gefiihrt. Der kontinentale Erhaltungszustand wird als unglinstig/unzureichend eingestuft (u, s.
Tabelle 1).

Tab. 1:  Schutzstatus und Erhaltungszustand der Zauneidechse

Wissenschaftlicher Deutscher Rote Liste Rote Liste S e
Name Name Bayern Deutschland LR
y Kontinental
Lacerta agilis Zauneidechse 3 \% u

5.3 Betroffenheit der Arten

Betroffenheiten saP-relevanter Arten(gruppen) sind baubedingt mdglich, fir Vogelarten/-
individuen generell durch Rodungsarbeiten wahrend der Brutzeit, fiir die Zauneidechse durch
baubedingte Stérungen, Rodungsarbeiten und Flacheniberbauungen am Hochwasserschutz-
damm an der Donau.
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5.4

MaRnahmen zur Vermeidung

MaRnahmen zur Vermeidung werden durchgefiihrt, um Gefahrdungen der nach den hier ein-
schlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die
Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-
rucksichtigung folgender Vorkehrungen (s. Abbildung 5):

Vermeidung des Toétungsrisikos fur Baumfledermause:

Fir das geplante Vorhaben zu fallende Baume werden auf das Vorhandensein fur Fle-
dermause relevanter Habitatstrukturen untersucht.

Es wurden keine potenziellen Habitatbdume festgestellt, so dass keine weiteren MalR3-
nahmen zum Schutz von Fledermausen notwendig werden.

MaBnahme M 1: Bauzeitenbeschrankungen zum Schutz vorhandener Vogel-Brutreviere:
Gehodlzrodungen sind zwischen 1. Oktober und Ende Februar durchzuflhren, d.h. au-
Rerhalb der Brut- und Vegetationszeit.

MafRnahme M 2: In Bezug auf Reptilien (hier: Zauneidechsen) liegt der geeignete Zeit-
raum zur Entfernung von Baumen, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwi-
schen Ende Oktober und Mitte Marz, d.h. aul3erhalb der Aktivitatsperiode.

Da die Tiere sich in diesem Zeitraum gréfRtenteils im Boden in Winterstarre und somit
weiterhin im Vorhabengebiet befinden, diirfen in dieser Zeit keine Eingriffe in den Boden
stattfinden. Daher sind im Zeitraum zwischen Oktober und Februar lediglich Fallungen
von Baumen und das oberirdische Freistellen von Gehdlzen und sonstigem Vegetations-
aufwuchs mdglich. Die Wurzelstdcke verbleiben im Boden, zwischen April bis Mitte Mai
sowie zwischen August bis Ende September kdénnen erforderliche Bodenarbeiten durch-
gefuhrt werden (LfU 2020b).

Beginn von Bauarbeiten im Bereich des Hochwasserschutzdamms an der Donau wah-
rend der Aktivitdtszeit der Zauneidechsen von ,innen nach auf3en“ (vom bestehenden
Parkplatz in Richtung Donau), um den Tieren eine Ausweich-/Fluchtmdglichkeit in die
angrenzenden Freiflachen zu ermdéglichen.

Erhalt von Gehdlzen, soweit als mdglich (s. Abbildung 5, Vegetationsschutz) und
Anlage erganzender Gehdlzpflanzungen, Saumstrukturen und Grinflachen im Plan-
gebiet.

Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauiiberwachung wéahrend der Bau-
phase.

Die okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauuberwachung begleitet die
Baumalinahmen und stellt sicher, dass keine Beeintrachtigungen oder Schadigungen
der betroffenen Arten eintreten.

Des Weiteren dokumentiert die 6kologische Baubegleitung die Umsetzung der dar-
gestellten MaRnahmen.
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Legende

:l Konfliktbereiche Artenschutz

@ Vermeidungsmafnahmen
@ CEF-MaRnahmen

Vegetationsschutz

'rr—"z__ Bestehende Flursticksgrenzen

mmmmms Raumlicher Geltungsbereich

Abb. 5: Konfliktbereiche und VermeidungsmaRnahmen Bebauungsplan ,Donaupark®
(Haindl + Partner PartGmbB)

5.5 MaBRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funk-
tionalitat (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-MaRBRnahmen i. S. v.
§ 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG)

Zusétzlich zu den unter 5.4 genannten Maflnahmen sind Vorkehrungen zur Sicherung der konti-
nuierlichen 6kologischen Funktionalitdt (CEF-Malnahmen) erforderlich. Die Ermittlung der Ver-
botstatbestande erfolgt unter Beriicksichtigung folgender MalRnahmen (s. Abbildung 5):

= Malnahme M 1: Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen fiir Zauneidechsen.
Lebensraumoptimierung als Ausgleich fiir Verlust potenzieller Lebensraumstrukturen der
Zauneidechse durch Anlegen geeigneter Kleinstrukturen/Habitatelemente (z.B. Steinlin-
sen / reptiliengerechte Gabionen / Baumstubben mit Totholzhaufen, jeweils mit vorgela-
gerten Sandlinsen) im Abstand von 15 - 20 m zueinander (Beispiele s. Abbildung 6).
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Schema-Skizze Wurzelstock mit Uberdeckung
(ALBERT KOECHLIN STIFTUNG 2018)

(ALBERT KOECHLIN STIFTUNG 2018)

Abb. 6:

Habitatelemente flir Zauneidechsen (Beispiele)

Bei der Untersuchung von Reptilienvorkommen in 2025 wurden 2 mannliche Jungtiere im
Bereich des noérdlichen Hochwasserschutzdamms an der Donau nachgewiesen.

Wegen der versteckten Lebensweise der Zauneidechse und ihrer relativ hohen Flucht-
distanz dem Menschen gegeniber wird die GroRRe der Zauneidechsenpopulation auf ins-
gesamt 12 Tiere geschéatzt (Anzahl gefundener Tiere x Faktor 6).

Nach LAUFER (2014) hat eine adulte Zauneidechse einen mittleren Flachenbedarf von
ca. 150 m?, so dass sich fiir vorgezogene Ausgleichsmalinahmen fir Zauneidechsen ei-
ne Flachengréfe von insgesamt 1.800 m? ergibt.

Lebensraumstrukturen fir Zauneidechsen werden bis Mitte Juni 2026 am Hochwasser-
schutzdamm der Donau auf unbeschatteten trockenwarmen Griinflachen und abseits der
vorgesehenen Sitzgelegenheiten auf einer Gesamtflache von mindestens 1.800 m? an-
gelegt.

Die CEF-MaRnahmen mussen hergestellt und wirksam sein, bevor der Eingriff wirksam wird, d.h.
bevor mit den BaumafRnahmen begonnen wird. Die CEF-MalRhahmen sind aufrecht zu erhalten,
solange der Eingriff wirkt.

Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der CEF-MaRnahmen wird ein Monitoring der Flachen Uber
insgesamt 5 Jahre vorgesehen. Dieses Monitoring beinhaltet die Abnahme der CEF-Flachen
durch die UNB LRA DON nach der Herstellung, je eine Begehung nach 3 und nach 5 Jahren und
ggf. das Nachbessern von Anlage oder Pflege der CEF-Flachen.
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Unter Beachtung der genannten MaRnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkun-
gen und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt (CEF-MalRnahmen) wer-
den keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande erfiillt.

5.6 Prifung der Verbotstatbestande

Die Zauneidechse ist eine Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie und somit streng geschitzt, alle
heimischen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich ge-
schitzt.

Um den Anforderungen der artenschutzrechtlichen Priifung zu gentigen, aber gleichzeitig unnéti-
ge Doppelungen zu vermeiden, sind im Folgenden haufige und anspruchsarme Vogelarten mit
ahnlichen 6kologischen Anspriichen und somit ahnlichen Empfindlichkeiten gegeniiber Eingriffen
in neststandortbezogene Gilden zusammengefasst. Die Gilden werden wie folgt definiert:

o Zweigbriter (Nest in Gehdlzen deutlich Gber dem Boden)
und
e Bodenbriter (Nest in Gehélzen am Boden oder dicht dartber).

Die in den nachfolgenden Formblattern durchgefiihrte Prifung der Verbotstatbestande erfolgt fiir
die nachgewiesenen Brutvogelarten.
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Betroffenheit der Reptilienarten

Zauneidechse (Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: 3 Artim UG: [X] nachgewiesen [ | potenziell méglich

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region
[] giinstig X ungiinstig — unzureichend ~ [] ungiinstig — schlecht

Die warmeliebende Zauneidechse besiedelt ein breites Spektrum strukturreicher, warmebegUnstigter Flachen (Gebiisch-
Offenland-Mosaik) mit ausreichendem Nahrungsangebot und anthropogene Sekundarbiotope, wie z.B. Bahnddmme,
Brachen, Stralen-, Weg- und Uferrander. Tagesverstecke liegen unter Steinen und Holz, in Kleinsadugerbauten oder selbst-
gegrabenen Hohlungen.

Die Eiablage erfolgt Ende Mai bis Anfang Juli in vegetationsarmen, sonnigen und nicht zu trockenen Bereichen mit guter
Dranung; in eine vom Weibchen gegrabene Grube, Zweitgelege sind maglich (zwischen Ende Juni und Ende Juli).
Zauneidechsen sind haufig stark ortsgebunden (Wanderbewegungen im Habitat: max. etwa 20-50 m).

Zauneidechsen (iberwintern in Fels- oder Erdspalten, Baumstubben, verlassenen Nagerbauten oder selbstgebauten
Réhren. Die Winterruhe beginnt etwa ab September, spatestens ab Mitte/Ende Oktober und dauert bis April.

Lokale Population:

Entsprechend der Auspragung des Untersuchungsraumes (groe Flachenanteile versiegelt) und vorhandener Stérungen
aus Nutzungen und Bautatigkeiten am Hochwasserschutzdamm an der Donau konnten nur wenige juvenile Einzel-
individuen beobachtet werden. Es wird von einem reproduktiven Bestand ausgegangen (Zuwanderung aus angrenzenden
Flachen).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
[] hervorragend (A) []gut(B) X mittel — schlecht (C)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots fiir Lebensstétten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 5Satz1-3u.5
BNatSchG

Durch das geplante Vorhaben gehen zumindest bauzeitlich Randstreifen am bzw. im Bereich des nordlichen Hochwasser-
schutzdamms an der Donau verloren, so dass ein gewisser Lebensraumverlust fiir Zauneidechsen entsteht. Auf Grund der
geringen Individuenzahl, des kleinrdumigen Aktionsradius der Zauneidechsen und der verbleibenden Riickzugsraume so-
wie der mit dem neuen Donaupark geschaffenen, fiir Zauneidechsen geeigneten Lebensrdume und Strukturen kann davon
ausgegangen werden, dass die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im raumlichen Zusammenhang
weiterhin erfillt wird.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Bauzeitenbeschrankungen:
Entfernung von Badumen, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwischen Ende Oktober und Mitte Marz.
Die Wurzelstocke verbleiben im Boden, erforderliche Bodenarbeiten werden zwischen April bis Mitte Mai sowie zwi-
schen August bis Ende September durchgefiihrt.
= QOkologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung.

X] CEF-MaRnahmen:
= Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen fir Zauneidechsen im Bereich des nérdlichen Hochwasserschutz-
damms an der Donau (s. Abbildung 5).

Schadigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Zauneidechse (Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Insbesondere baubedingt kommt es fir die im Planungsgebiet des Bebauungsplans vorhandenen Zauneidechsen zu Beein-
trachtigungen durch Staub- und Schadstoffimmissionen sowie durch Erschiitterungen und Beunruhigungen auf den betrof-
fen Flachen. Auf Grund der geringen Individuenzahl und der verbleibenden Riickzugsraume sowie der neu geschaffenen,
fir Zauneidechsen geeigneten Lebensraume und Strukturen wird prognostiziert, dass das Vorhaben zu keiner erheblichen
Storung der lokalen Zauneidechsenpopulation filhren wird. Somit ist das Vorhaben nicht geeignet, eine Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu verursachen.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Bauzeitenbeschrankungen:
Entfernung von Baumen, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwischen Ende Oktober und Mitte Méarz.
Die Wurzelstocke verbleiben im Boden, erforderliche Bodenarbeiten werden zwischen April bis Mitte Mai sowie zwi-
schen August bis Ende September durchgefihrt.
= Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung.

X] CEF-MaRnahmen:
= Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen fiir Zauneidechsen im Bereich des nérdlichen Hochwasserschutz-
damms an der Donau (s. Abbildung 5).

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose des Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5Satz1,2u. 5
BNatSchG

Da die Tiere ganzjahrig in den Flachen anwesend sind, ist auf Grund der mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Uber-
bauung im Bereich des nérdlichen Hochwasserschutzdamms an der Donau eine Tétung von iiberwinternden Individuen
maglich. Daher ist zur Vermeidung des Verbotstatbestandes eine Bauzeitenbeschrénkung fir die Baufeldfreimachung er-
forderlich.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Bauzeitenbeschrankungen:
Entfernung von Baumen, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwischen Ende Oktober und Mitte Méarz.
Die Wurzelstécke verbleiben im Boden, erforderliche Bodenarbeiten werden zwischen April bis Mitte Mai sowie zwi-
schen August bis Ende September durchgefiihrt.
= Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung.

XI CEF-MaRnahmen:
= Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen fir Zauneidechsen im Bereich des nordlichen Hochwasserschutz-
damms an der Donau (s. Abbildung 5).

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Zweigbrutende Vogelarten

Okologische Gilde Europaischer Vogelarten nach VRL

Grundinformationen

Arten im UG: [_] nachgewiesen X potenziell méglich
Status: Brutvégel
Lokale Population:

Die Artbestande mit Brutrevieren in den in und um den Schwabenhallenparkplatz vorhandenen Gehdlzen bilden die lokalen
Populationen. Auf Grund der flachigen Verbreitung und der geringen Habitatspezialisierung sind die potenziell
vorkommenden zweigbriitenden Vogelarten als haufig und weit verbreitet anzusehen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
] hervorragend (A) X gut (B) ] mittel — schlecht (C)

2.1

Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 Satz 1 -
3 u. 5 BNatSchG

Durch die Realisierung des geplanten Donauparks gehen Gehdlze und somit Lebensraumhabitate der zweigbritenden
Vogelarten durch Rodung verloren. Die Rodung kann jedoch insgesamt als unerheblich eingestuft werden, wenn die
MaRnahmen auBerhalb der Brut- und Vegetationszeiten durchgefiihrt werden. Auf Grund der weiten Verbreitung der Arten
ist zudem nicht mit einer Verschlechterung des jeweiligen Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu rechnen, da
auch in Zukunft ein ausreichendes Quartierangebot durch den Erhalt und die im Umfeld vorhandenen Gehdlze und durch
erganzende Gehdlzpflanzungen im Plangebiet zur Verfiigung steht.

XI Konfliktvermeidende Mafnahmen erforderlich:
= Gehdlzrodung zwischen 1. Oktober und Ende Februar, d.h. auflerhalb der Brut- und Vegetationszeit.
= Erhalt vorhandener Gehdlze und Gehdlzpflanzungen.
= Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung.

CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.
Schadigungsverbot ist erfiilllt: [ ]ja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich insgesamt um hinsichtlich anthropogener Stérungen (Larm, Licht, Beunruhi-
gung, Anwesenheit von Menschen) wenig empfindliche Arten, die haufig im Umfeld von Straen und Siedlungen
anzutreffen sind. Gehdlzrodungen werden aufRerhalb der Brut- und Vegetationszeiten (1. Marz bis 30. Sept.) durchgefiihrt.
Da die betroffenen Arten weit verbreitet sind und gegeniiber anthropogenen Stdrungen eine hohe Toleranz aufweisen, ist in
Anlehnung an TRAUTNER & JOOSS (2008) fiir diese haufigen Arten regelhaft keine erhebliche Stérung anzunehmen.

Konfliktvermeidende MaRnahmen sind nicht erforderlich.
CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.

Stérungsverbot ist erfiillt: [Jja Xl nein

23

Prognose des Tétungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 Satz1,2u. 5
BNatSchG

Unter Beachtung einer Beseitigung von Gehdlzen aullerhalb der Brut und Vegetationszeit (1. Marz bis 30. Sept.) kommt es
zu keinen Verletzungen oder Tétung von Tieren sowie ihrer Entwicklungsformen.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Gehdlzrodung auflerhalb der Brut- und Vegetationszeit.

CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.
Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Bodenbriutende Vogelarten
Okologische Gilde Europaischer Vogelarten nach VRL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [_] nachgewiesen X potenziell méglich
Status: Brutvogel

Lokale Population:
Die Nester der nachgewiesenen Arten befinden sich am Boden oder dicht dariiber in den im und um das Untersuchungs-
gebiet vorhandenen Gebuischen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
] hervorragend (A) X gut (B) ] mittel — schlecht (C)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 Satz 1 -
3 u. 5 BNatSchG

Durch Rodung von im Plangebiet vorhandenen Gebuschen gehen Lebensraumhabitate bodenbriitender Vogelarten
verloren. Die Rodung kann jedoch insgesamt als unerheblich eingestuft werden, wenn die Mainahmen auferhalb der Brut-
und Vegetationszeit (1. Marz bis 30. Sept.) durchgefiihrt werden. Auf Grund der weiten Verbreitung der Arten ist zudem
nicht mit einer Verschlechterung des jeweiligen Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu rechnen, da auch in
Zukunft ein ausreichendes Quartierangebot durch Erhalt und im Umfeld sowie durch ergéanzende Gehdlzpflanzungen im
Plangebiet zur Verfligung steht.

X1 Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Gehdlzrodung zwischen 1. Oktober und Ende Februar, d.h. aulerhalb der Brut- und Vegetationszeit,
= Erhalt vorhandener Gehdlze und Gehdlzpflanzungen.
= Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung.

CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.
Schadigungsverbotisterfiill: [ ]ja X nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich insgesamt um hinsichtlich anthropogener Stérungen (Larm, Licht, Beunruhi-
gung, Anwesenheit von Menschen) wenig empfindliche Arten, die haufig im Umfeld von Straen und Siedlungen
anzutreffen sind. Gehdlzrodungen werden auRerhalb der Brut- und Vegetationszeiten (1. Marz bis 30. Sept.) durchgefiihrt.
Da die betroffenen Arten weit verbreitet sind und gegenliber anthropogenen Stérungen eine hohe Toleranz aufweisen, ist in
Anlehnung an TRAUTNER & JOOSS (2008) fiir diese haufigen Arten regelhaft keine erhebliche Stérung anzunehmen.

Konfliktvermeidende MaBnahmen sind nicht erforderlich.
CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose des Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 Satz1,2 u. §
BNatSchG

Mit einer Tétung von Tieren im Zuge der Baufeldfreimachung wére zu rechnen, sollte diese wéhrend der Brutzeit statt-
finden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann davon ausgegangen werden, dass alle Jungvogel
das Nest verlassen haben und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobilen Artengruppe der
Vdgel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert werden kann.

Unter Beachtung einer Beseitigung von Gehdlzen aulierhalb der Brut und Vegetationszeit kann das Tétungs- und
Verletzungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten soweit reduziert werden, dass eine signifikante Erhéhung des
Totungsrisikos ausgeschlossen werden kann (§ 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG).

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Gehdlzrodung aulerhalb der Brut- und Vegetationszeit.

CEF-MaRnahmen sind nicht erforderlich.
Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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6 Gutachterliches Fazit
Fir den Bebauungsplan ,Donaupark® in Donauwérth sind Angaben zum Artenschutz notwendig.

Das Plangebiet umfasst teilweise geschotterte und teilweise asphaltierte Parkplatzflachen des
Schwabenhallen-Parkplatzes westlich der Donau mit Bestandsgehdlzen sowohl entlang der um-
gebenden Strallen als auch bereichsweise innerhalb des Gebiets.

Das geplante Vorhaben sieht im Zuge der Landesgartenschau im Jahr 2028 eine Umnutzung
und Entwicklung des Schwabenhallen-Parkplatzes durch qualitatsvolle grinordnerische Maf3-
nahmen vor.

Der Untersuchungsraum fiir die Aussagen zum Artenschutz umfasst das Planungsgebiet mit
angrenzenden Bereichen.

Zur Erfassung vorhandener Artenvorkommen wurden vorhandene Daten (aktuelle Bio-
topkartierung, Artenschutzkartierung (ASK)) bei den zustandigen Behorden erhoben und im No-
vember 2024 und im Januar 2026 Ubersichtsbegehungen des Plangebietes durchgefiihrt, in
deren Rahmen die Bestandsgehdlze auf vorhandene Habitatstrukturen untersucht wurden. Auf
dieser Grundlage wurden eine Habitatpotentialanalyse erstellt und die Arten/-gruppen abge-
schichtet, fur die eine Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann.

Biber und Haselmaus sind in dem innerstadtischen Plangebiet nicht zu erwarten. Das Untersu-
chungsgebiet kann von Fledermausen als Nahrungshabitat genutzt werden. Vorkommen von
Amphibien, Libellen und Weichtieren sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Als im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommende und damit artenschutzrechtlich weiter zu
betrachtende Artengruppe verbleiben damit zusammenfassend v.a. innerhalb des Donauparks
gehdlzbritende (und hier zweig- und bodenbriitende) Vogel-Arten, auf Grund der Auspragung
des Planungsgebietes Vorkommen haufiger und an anthropogene Stérungen adaptierter Arten,
sowie im sudlichen Randbereich zur Donau die Zauneidechse.

Um Gefahrdungen der geschiitzten Tierarten zu vermeiden oder zu mindern, werden folgende
Vorkehrungen getroffen:

=  Vermeidung des Toétungsrisikos fir Baumfledermause:
Fir das geplante Vorhaben zu fallende Baume werden auf das Vorhandensein fir Fle-
dermause relevanter Habitatstrukturen untersucht.
Es wurden keine potenziellen Habitatbdume festgestellt, so dass keine weiteren Mal3-
nahmen zum Schutz von Fledermausen notwendig werden.

= Bauzeitenbeschrankungen zum Schutz vorhandener Vogel-Brutreviere:
Gehodlzrodungen sind zwischen 1. Oktober und Ende Februar durchzufihren, d.h. au-
Berhalb der Brut- und Vegetationszeit.

= In Bezug auf Reptilien (hier: Zauneidechsen) liegt der geeignete Zeitraum zur Entfernung
von Baumen, Gehdlzen und sonstigem Vegetationsaufwuchs zwischen Ende Oktober
und Mitte Marz, d.h. auRerhalb der Aktivitatsperiode.
Da die Tiere sich in diesem Zeitraum gréftenteils im Boden in Winterstarre und somit
weiterhin im Vorhabengebiet befinden, dirfen in dieser Zeit keine Eingriffe in den Boden
stattfinden. Daher sind im Zeitraum zwischen Oktober und Februar lediglich Fallungen
von Baumen und das oberirdische Freistellen von Gehodlzen und sonstigem Vegetations-
aufwuchs mdglich. Die Wurzelstdcke verbleiben im Boden, zwischen April bis Mitte Mai
sowie zwischen August bis Ende September kénnen erforderliche Bodenarbeiten durch-
gefihrt werden (LfU 2020b).

= Beginn von Bauarbeiten im Bereich des Hochwasserschutzdamms an der Donau wah-
rend der Aktivitdtszeit der Zauneidechsen von ,innen nach auf3en“ (vom bestehenden
Parkplatz in Richtung Donau), um den Tieren eine Ausweich-/Fluchtmdglichkeit in die
angrenzenden Freiflachen zu ermdglichen.

= Erhalt von Gehélzen, soweit als moglich und

= Anlage erganzender Gehdlzpflanzungen, Saumstrukturen und Grinflachen im Plan-
gebiet.

= Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauiiberwachung wahrend der Bau-
phase.
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Die 6kologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bauiliberwachung begleitet die
Baumalnahmen und stellt sicher, dass keine Beeintrachtigungen oder Schadigungen
der betroffenen Arten eintreten.

Des Weiteren dokumentiert die 6kologische Baubegleitung die Umsetzung der darge-
stellten MaRnahmen.

Zusatzlich zu den genannten MalRnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen
werden MalBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-
MafRnahmen) erforderlich.

= Anlage von Kleinstrukturen / Habitatelementen flr Zauneidechsen bis Mitte Juni 2026 am
Hochwasserschutzdamm der Donau auf unbeschatteten trockenwarmen Grinflachen
und abseits der vorgesehenen Sitzgelegenheiten.

Die CEF-MaRnahmen muissen hergestellt und wirksam sein, bevor der Eingriff wirksam wird, d.h.
bevor mit den Baumafinahmen begonnen wird. Die CEF-MalRRnahmen sind aufrecht zu erhalten,
solange der Eingriff wirkt.

Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der CEF-MaBnahmen wird ein Monitoring der Flachen (iber
insgesamt 5 Jahre vorgesehen. Dieses Monitoring beinhaltet die Abnahme der CEF-Flachen
durch die UNB LRA DON nach der Herstellung, je eine Begehung nach 3 und nach 5 Jahren und
ggf. das Nachbessern von Anlage oder Pflege der CEF-Flachen.

Unter Beachtung der genannten MalRnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkun-
gen und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt (CEF-MalRnahmen) wer-
den keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande erfullt.

BILANUM BP Donaupark saP 260223
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ANHANG:

Anhang 1:
LfU-Arteninformation, Gesamtliste TK-Blatt 7230 Donauwoérth (Bayer. LfU 2022)
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Vorkommen in TK-Blatt 7230 (Donauworth)

Erweiterte Auswahl nach Lebensraumtypen:

Anhang 1

\ v|  Suche
Saugetiere
| v a - a [RB [RLD  [EZK  |EZA
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 3 2 u g
Castor fiber Europdischer Biber \Y g g
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 3 u g
Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus 3 3 u ?
Muscardinus avellanarius Haselmaus \% u ?
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 u ?
Myotis brandtii GroRe Bartfledermaus 2 u ?
Myotis daubentonii Wasserfledermaus g g
Myotis myotis GroRes Mausohr u g
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus u g
Myotis nattereri Fransenfledermaus g g
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 2 D u ?
Nyctalus noctula GroRer Abendsegler \Y u ?
Pipistrellus kuhlii WeiRrandfledermaus g
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus u ?
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus g g
Pipistrellus pygmaeus Miickenfledermaus \% g ?
Plecotus auritus Braunes Langohr 3 g g
Plecotus austriacus Graues Langohr 2 1 s
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D u ?
Végel
v oa v oa RLB RLD EZK EZA
B R IR
Accipiter gentilis Habicht \Y u g
Accipiter nisus Sperber g g
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsénger g
Alauda arvensis Eeldlerche 3 3 s s
Alcedo atthis Eisvogel 3 g
Anthus trivialis Baumpieper 2 \% s u
Apus apus Mauersegler 3 u u
Ardea cinerea Graureiher \% u g g g
Asio otus Waldohreule g g g g
Aythya fuligula Reiherente g g9 g g
Bubo bubo Uhu g g
Buteo buteo Mausebussard g g g g
Charadrius dubius Flussregenpfeifer 3 \Y g g s g
Ciconia ciconia WeilRstorch \Y g g
Circus aeruginosus Rohrweihe g 4g
Circus cyaneus Kornweihe 0 1 g
Coloeus monedula Dohle \ g g s g
Columba oenas Hohltaube g g g
Cuculus canorus Kuckuck \% 3 g g
Curruca communis Dorngrasmiicke V g
Curruca curruca Klappergrasmiicke 3 u g
Cygnus olor Hockerschwan g g9 g g
Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 u g u
Dendrocoptes medius Mittelspecht g




Dryobates minor Kleinspecht \% 3 g g
Dryocopus martius Schwarzspecht g g
Egretta alba Silberreiher R g
Emberiza citrinella Goldammer g g g
Falco peregrinus Wanderfalke g g
Falco subbuteo Baumfalke 3 g g g
Falco tinnunculus Turmfalke g g g
Ficedula albicollis Halsbandschnapper 3 3 g

Ficedula hypoleuca Trauerschnapper \Y 3 g g g
Fulica atra Blasshuhn g g g
Gallinula chloropus Teichhuhn \Y g g9
Geronticus eremita Waldrapp 0 0 S
Glaucidium passerinum Sperlingskauz g g
Hippolais icterina Gelbspotter 3 u u
Hirundo rustica Rauchschwalbe \% Vv u g u
Lanius collurio Neuntoéter Vv g ?
Lanius excubitor Raubwiirger 1 1 S

Linaria cannabina Bluthénfling 2 3 s s
Locustella fluviatilis Schlagschwirl \% s

Locustella naevia Feldschwirl V 2 g u
Luscinia megarhynchos Nachtigall g

Luscinia svecica Blaukehlchen g

Mergus merganser Génsesager 3 g g g
Milvus migrans Schwarzmilan g g

Milvus milvus Rotmilan \% g g g g
Motacilla flava Schafstelze g g

Oriolus oriolus Pirol \Y \Y g

Passer domesticus Haussperling Vv u

Passer montanus Feldsperling \% \% u g g
Perdix perdix Rebhuhn 2 2 S

Pernis apivorus Wespenbussard \% \% g g g g
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsénger 2 s s
Picus canus Grauspecht 3 2 u g
Picus viridis Griinspecht g g
Podiceps cristatus Haubentaucher g g9 g g
Strix aluco Waldkauz g g
Sturnus vulgaris Star 3 g g g g
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher g g g g
Upupa epops Wiedehopf 1 3 s g
Vanellus vanellus Kiebitz 2 2 s s s
Kriechtiere

| v a v a RLB RLD  [Ezk  [EzA
Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u u
Lacerta agilis Zauneidechse 3 V u u
Podarcis muralis Mauereidechse 1 \Y g S
Lurche

| va v a RB [RLD  [EzK  [EZA
Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 u
Epidalea calamita Kreuzkrote 2 2 g

Hyla arborea Europaischer Laubfrosch 2 3 u u
Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch 3 G ? ?
Rana dalmatina Springfrosch Vv \Y g u
Triturus cristatus Noérdlicher Kammmolch 2 3 u ]
Libellen

| va v a RLB RLD  [Ezk  [EzA
Ophiogomphus cecilia Griine FluBjungfer \Y, g




Weichtiere

| . v a [RLB [RLD  [EZK  [EZA

Unio crassus agg. Gemeine Flussmuschel 1 1 s

Dokumente zum Download
Tabelle(n)_exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV

Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.

Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell giiltigen Roten Liste. Bitte Priifen Sie den aktuellen Stand

Rote Liste gefdhrdeter Tierarten Bayerns

Rote Listen Deutschland (https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Die-Roten-Listen-1707.html)

Legende Rote Listen gefahrdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017,
Saugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vogel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands
(Saugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)

[ Kategorie | Beschreibung |

0 Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet

Gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion
Arten der Vorwarnliste

O< 2O @ Ddhd-=

Daten defizitar

Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA)
Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)

‘ Erhaltungszustand ‘ Beschreibung |

s unglnstig/schlecht

u ungunstig/unzureichend
g glinstig

? unbekannt

Legende Erhaltungszustand erweitert (Vogel)

[Brut— und Zugstatus| Beschreibung {
B Brutvorkommen

R Rastvorkommen

Legende Lebensraum

l Lebensraum | Beschreibung

1 Hauptvorkommen

2 Vorkommen

3 potentielles Vorkommen
4 Jagdhabitat

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2022



Grole Kreisstadt Donauwérth
Bebauungsplan ,Donau-Park* Entwurf — 23.02.2026

Anlage 5
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DD Kompensationsbedarf Gesamt Legende
127723 __—1 V0 |\ A | T g LTl || e e e e o o o o o c— — — — — — — — — — — — — o—
1 T :
|Bee|ntracht|gungsfaktor 1,0: Flache 985 m? Punkte | Raumlicher Geltungsbereich
I-Kompensatlonsbedarf ca. 2.355 WPJl G4 Ausgangsbiotoptyp (Auflistung siehe Seite 2)
______________________ 1 [ ] Beeintrachtigungsfaktor (Eingriff): 1,0
|Bee|ntracht|gungsfaktor 0,7: Flache 955 m? Punkte | l-::-l
| | L J Beeintrachtigungsfaktor (Eingriff): 0,7
125717 ,\stw Kompensationsbedarf ca. 2.065 WP I_::
b Vit 2/, b : i Beeintrachtigungsfaktor (Eingriff): 0,4
7 V11 / | | —— 1 L——
y |Bee|ntracht|gungsfaktor 0,4: Flache 1.010 m? Punkte | keine Beeintrachtigung
IKompensatlonsbedarf ca. 950 WPI keine Beeintrachtigung
b ——————— e ] Entsiegelung von Flachen
e Kompensationsbedarf Gesamt 5.370 WP 837 Bestehende Flurstiicksgrenzen und -nummern

Erhalt von Bestandsgehdlzen

OO

Kompensationsdargebot (Entsiegelung) Rodung Einzelgehoize
77t 36,% innerhalb des Gebiets
/ﬁ Flachen mit 4 WP Differenz: 1.010m*> x 4 = 4.040 Wertpunkte
/125 114 44

Flachen mit 5 WP Differenz: 1.525m? x 5

7.625 Wertpunkte

~
/ ~
/ Kompensationsdargebot (Entsiegelung) + 11.665 Wertpunkte

BP "Zusamweg" /

f doraeitim Verfahyeh Eingriffs- / Ausgleichsbilanz
~ Kompensationsbedarf 5.370 Wertpunkte
/\ - abzgl. Kompensationsdargebot 11.665 Wertpunkte
M 1:1.500 (Entsiegelung) innerhalb des Gebiets
Differenz - 6.295 Wertpunkte

Durch die Entsiegelung von Flachen innerhalb des Gebiets wird der
Eingriff bereits vollstandig kompensiert.
— Es entsteht kein Ausgleichsbedarf.

Grolde Kreisstadt Donauworth

Bebauungsplan "Donau-Park"

Eingriffs- / Ausgleichsbilanz - 01

haindl + partner PartGmbB Datum:
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e e e e e e —— —— —— — — —— —— — — — —— — — — — — —

[r o e — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Biotop- und Nutzungstyp Code GW Punkte | Biotop- und Nutzungstyp Code Punkte |
| Beeintrachtigungsfaktor 1,0: Fliche | 985 m? | |Beeintréchtigungsfaktor 0,7: Flaiche | 955 m? |
I I
|Tritt- und Parkrasen 175 m? G4 3 525 WP | |Tritt- und Parkrasen 345 m? G4 725 WP |
I I I
| Artenarme Saume u. Staudenfluren 160 m? | K11 4 640 WP | | Artenarme Saume u. Staudenfluren 95m? | K11 266 WP |
I I
MaRig artenreiche Sdume und 2 MaRig artenreiche Sdume und _ )
IStaudenfluren nasser Standorte 20 m* | K123 7 140 WP : IStaudenﬂuren nasser Standorte K123 I
Schnitthecken Gberwiegend einheim., ) ) Schnitthecken tberwiegend einheim., 2
Istandortegrechte Arten B141 5 I Istandor‘tegrechte Arten 25m* | B141 88 WP I
Seitrecken i tbovigend T I Inesen i berveserd 45 e prag stswe |
I I I
|Verkehrsflachen, befestigt RERVZY: y - IVerkehrstachen, befestigt - V12 -
I I I
:ertschaftswege, befestigt 420m2z | V32 y 420 WP : IW|rtschaftswege, befestigt 30m? | V32 21 WP I
| Wirtschaftwege, unbefestigt, 2 | | Wirtschaftwege, unbefestigt, |
|bewachsen 210m* )\ v33z | 3 B30WP|bewachsen 215m? V332 450WP
|Summe Beeintrachtigungsfaktor 1,0 2.355 WP | | Summe Beeintrachtigungsfaktor 0,7 2.065 WP |
I I I
R R N - e e e e e e e e G G G GEEE GEEE G I IS G S e=— - |
reee,ee——————m—em e ——t—t—t—t—,t—,e—,me—m—mses e ———— |
Biotop- und Nutzungstyp Code GW Punkte | Berechnung des Kompensationsdargebots GW Punkte
| Beeintriachtigungsfaktor 0,4: Fliche |1.010 m? | (Entsiegelung) innerhalb des Gebiets
I
|Tritt- und Parkrasen 360 m? G4 3 432 WP | Bereiche mit 4 WP Differenz 1.010 m? 4 4.040 WP
I I
|Artenarme Saume u. Staudenfluren 270 m? | KM 4 324 WP | V12 (1 Wertpunkt) — P11 (5 Wertpunkte)
| | Verkehrsflachen, Park- & Grlinanlagen, mit oder
lMéBig artenreiche Saume und . K123 7 ) befestigt ohne Baumbestand junger bis
Staudenfluren nasser Standorte I mittlerer Auspragung
lﬁtgﬁ’yf}?tg;tj;‘h‘;: i\?’t‘gﬁge”d einheim., 20mz B141 5 40WP | V32 (1 Wertpunkt) —= P11 (5 Wertpunkte)
| Wirtschaftswege, Park- & Grlinanlagen, mit oder
Schnitthecken mit iberwiegend B142 3 | befestigt ohne Baumbestand junger bis
bietsfremden Arten i ) mittlerer Auspragung
|9¢ I
IverkehrSﬂaChe”’ befestigt -ovi2 - I Bereiche mit 5 WP Differenz 1.525 m? 5 7.625 WP
| Wirtschaftswege, befestigt 345m2 V32 | 1 138 wp | V11 (1 Wertpunkt) —= P11 (5 Wertpunkte) Grot . i}
I | Verkehrsflachen, Park- & Griinanlagen, mit oder roR3e Kreisstadt Donauworth
Wirtschaftwege, unbefestigt, 2 | versiegelt ohne Baumbestand junger bis " "
| bewachsen 15m* V332 | 3 18 WP | mittlerer Auspragung Bebauungsplan "Donau-Park
:Summe Beeintrachtigungsfaktor 0,4 952 WP | Summe Kompensationsdargebot (Entsiegelung) +11.665 WP Eingriffs- / Ausgleichsbilanz -02
I
T T T T T T T T T T T T T T T T - haindl + partner PartGmbB Datum:
landschaftsarchitekten - ingenieure
G.-F.-Handel-StraRe 5, 86650 Wemding 23.02.2026
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Bebauungsplan "Donau-Park" - Pflanzliste 1

Die Pflanzauswahl fiir den urbanen, innerstadtischen Bereich orientiert sich an der Gestaltung fiir die LGS 2028 und an der
Klimavertraglichkeit.

Pflanzqualitét: Die vorgegebenen GréRen der Pflanzen sind einzuhaltende MindestgroRBen zur Neupflanzung. Fir die
Realisierung der Pflanzgebote sind folgende Pflanzqualitdten zu verwenden:

- Laub/-Nadelbdume (groR-, mittel- und kleinkronig): als Hochstamm, 3 x verpflanzt, 18-20 cm Stammumfang, mit Drahtballierung
- Obstbaume: als Hochstamm, 2x verpflanzt, 10-20 cm Stammumfang,

- Heister: zweijahrig verpflanzter Samling (1/1), 80-150cm

- GroRstraucher und Solitdargeholze: als Solitar 3x verpflanzt, mit Drahtballierung, Hohe 200-250 cm,

- Straucher: zweijahrig verpflanzter Samling (1/1), 50-80cm,

- Straucher und Hecken: 1x verpflanzt, Hohe 40 - 60 cm.

Hinweis:

- Sorten sind pro Art nicht extra aufgelistet, und diirfen verwendet werden.
- neben festgesetzten Arten sind auch deren Subspezies (spec.) zuldssig.

Abkiirzungen Herkunft:

A = Autochthon

H= heimisch

NH = Nicht heimisch

N = Neophyt

INV = Invasiv

BH = Bedingt heimisch
Z = Zichtung

23.02.2026

Abkiirzungen Kletterpflanzen:

HS = Haftscheiben
HW = Haftwurzeln
RK = Ranker

SL = Schlinger

Deutscher Name Ordnung Hitzetolerant Uberflutungstolerant Salzvertragend Wurzeldruckarm Besonderer Aspekt / Habitus Herkunft Verwendung Anmerkungen
Acer platanoides Spitzahorn 1 gut nein bedingt nein Rasche Entwicklung, Schatten A
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 1 bedingt nein nein nein Bergwélder, robust A
Acer saccharinum Silberahorn 1 gut sehr gut nein nein Uberflutungsgebiete NH
Aesculus x carnea Rotbliihende Rosskastanie 1 gut nein nein nein Blute Mai-Juni, keine 7
Miniermotte
Schwarz-Erle 1 bedingt sehr gut nein nein Feuchtstandorte, A
Alnus glutinosa Stickstoffsammler
Castanea sativa Edelkastanie 1 H
Cercidiphyllum japonicum Katsurabaum 1 gut nein nein ja Herbstfarbung, Duft NH
Rotbuche 1 bedingt nein nein nein Schattenbaumart, A
Fagus sylvatica Herbstfarbung
Fraxinus americana WeiBesche 1 gut nein nein nein Keine Eschentriebsterben NH
Gemeine Esche 1 gut gut nein nein Gefahrdet durch A
Fraxinus excelsior Eschentriebsterben
Fraxinus pennsylvanica Rot-Esche 1 gut sehr gut gut nein Uberflutungsgebiete NH
Ginkgo biloba Ginkgobaum 1 sehr gut nein gut ja Fossil, Stadtklima, gelbe je nach Geschlecht
Herbstfarbung NH stinkende Friichte, nicht
an Wegen
Gleditsia triacanthos Amerikanische Gleditschie 1 sehr gut nein sehr gut ja Dornen, lichte Krone NH
Juglans nigra Schwarznuss 1 gut nein nein nein Wertholz, essbare Nusse NH
Larix decidua Europaische Larche 1 bedingt gering gering ja Herbstfarbung , gelb H
Liquidambar styraciflua Amberbaum 1 gut bedingt nein ja Spektakulare Herbstfarbung NH
Liriodendron tulipifera Tulpenbaum 1 gut nein nein ja Tulpenformige Bluten NH
Metasequoia glyptostroboides Urweltmammutbaum 1 gut gut nein nein Fossil, laubabwerfender NH
Nadelbaum
Pinus sylvestris Waldkiefer 1 sehr gut nein bedingt ja Nadelbaum, anspruchslos A
Platanus x hispanica Ahornblattrige Platane 1 sehr gut gut sehr gut nein Stadtbaum, schuppige Rinde VA
Silber-Pappel 1 sehr gut sehr gut gut nein Auwalder, silbrige A
Populus alba Blattunterseite
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Grau-Pappel 1 sehr gut sehr gut gut nein Hybride aus P. alba x P. A
Populus canescens tremula, Auwalder
Populus nigra Schwarz-Pappel 1 gut sehr gut bedingt nein Auwalder, gefahrdet A
Zitter-Pappel/Espe 1 gut bedingt nein nein Pionierbaumart, zitternde A
Populus tremula Blatter
Pterocarya fraxinifolia Kaukasische Fligelnuss 1 gut sehr gut nein nein Feuchtstandorte, NH
Auslauferbildung
Quercus cerris Zerr-Eiche 1 sehr gut nein bedingt ja Trockenheitsresistent NH
Quercus frainetto Ungarische Eiche 1 sehr gut nein nein ja GroBe Blatter, Hitzetolerant NH
Quercus palustris Sumpf-Eiche 1 gut sehr gut nein ja Uberflutungsgebiete, NH
Herbstfarbung
Quercus petraea Trauben-Eiche 1 sehr gut nein gut ja Trockene Standorte, Wertholz A
Quercus robur Stiel-Eiche 1 sehr gut gut bedingt ja Charakterbaum, Wertholz A
Quercus rubra Rot-Eiche 1 gut nein bedingt ja Rote Herbstfarbung, NH
raschwuchsig
Salix alba Silber-Weide 1 gut sehr gut bedingt nein Gewasserrander, Kopfweiden A
Bruch-Weide 1 gut sehr gut bedingt nein Gewasserrander, brichige A
Salix fragilis Zweige
Taxodium distichum Sumpfzypresse 1 gut sehr gut bedingt nein Atemknie, laubabwerfend NH
Tilia americana Amerikanische Linde 1 gut nein bedingt nein GroBe Blatter, Bienenweide NH Nicht an Parkplatzen,
Blattlausresitent
Winter-Linde 1 gut nein bedingt nein Bienenweide, duftend a Nicht an Parkplatzen,
Tilia cordata Blattlausresitent
Sommer-Linde 1 gut nein bedingt nein GroBe Blatter, Bienenweide A Nicht an Parkplatzen,
Tilia platyphyllos Blattlausresitent
Tilia tomentosa Silber-Linde 1 sehr gut nein gut nein Hitzetolerant, Stadtklima NH Nicht an Parkplatzen,
Blattlausresitent
Ulmus Ulmen-Sorten (resistente) 1 gut bedingt bedingt nein Ulmensterben-resistent z
Flatter-Ulme 1 gut sehr gut nein nein Auwélder, Uberflutungsgebiete A
Ulmus laevis
Feld-Ulme 1 gut bedingt bedingt nein Gefahrdet durch Ulmensterben A
Ulmus minor
Acer x zoeschense Zoeschener Ahorn 2 sehr gut nein nein ja Klimafest, robust VA
Acer campestre Feldahorn 2 ja bedingt bedingt ja Bienenweide, Stadtklima A
Acer monspessulanum Franzdsischer Ahorn 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, NH
Herbstfarbung
Alnus x spaethii Purpurerle 2 gut sehr gut bedingt nein Nassstandorte, 7
Stickstoffsammler
Grau-Erle 2 gut sehr gut nein nein Pioniergeholz, A
Alnus incana Stickstoffsammler
Betula pendula Hénge-Birke 2 gut bedingt nein ja Pionierbaumart, weiBe Rinde A
Betula pubescens Moor-Birke 2 bedingt sehr gut nein ja Feuchtstandorte, Moore A
Carpinus betulus Hainbuche 2 gut bedingt nein ja Schnittvertraglich, Hecke A
Catalpa bignonioides Gewohnlicher 2 sehr gut nein bedingt ja GroBe Bléatter, auffallige Blite NH
Trompetenbaum
Celtis australis Europaischer Ziirgelbaum 2 sehr gut nein gut ja Extrem trockenheitsresistent NH
Celtis occidentalis Amerikanischer Zurgelbaum 2 sehr gut gut gut ja Stadtklima, robust NH
Corylus colurna Baumhasel 2 sehr gut nein gut ja Klimabaum, stadtfest NH
Fraxinus ornus Blumenesche 2 sehr gut nein bedingt ja Blute Mai-Juni, duftend NH
Gymnocladus dioicus Geweihbaum 2 sehr gut nein gut ja GroBe Fiederblatter, robust NH
Juglans regia Echte Walnuss 2 sehr gut nein nein nein Essbare Nusse, Wertholz A
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, NH
Hitzevertraglich
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Paulownia tomentosa Blauglockenbaum 2 sehr gut nein nein ja Raschwiichsig, groBe Blatter NH
Phellodendron amurense Amur-Korkbaum 2 sehr gut nein gut ja Korkrinde, Stadtklima NH
Prunus avium Vogelkirsche 2 gut nein nein ja Bliite, essbare Friichte A
Traubenkirsche 2 gut gut nein nein Duftende Blite, A
Prunus padus Vogelnihrgeholz
Pyrus communis (Wildform) Kultur-Birne (Wildform) 2 gut nein nein ja WeiBe Bliite, kleine Friichte A
Wild-Birne 2 sehr gut nein nein ja WeiBe Bliite, A
Pyrus pyraster Trockenheitsresistent
Quercus acutissima Japanische Kastanien-Eiche 2 sehr gut nein nein ja Hitzevertraglich, NH
Fruchtschmuck
Flaum-Eiche 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, behaarte A
Quercus pubescens Blatter
Robinia pseudoacacia Robinie 2 sehr gut nein sehr gut nein Stickstoffsammler, N
Bienenweide
Sophora japonica Schnurbaum 2 sehr gut nein gut ja Spatbluher Aug-Sept, NH
Stadtklima
Echte Mehlbeere 2 gut nein bedingt ja Trockenheitsresistent, A
Sorbus aria Vogelschutz
Sorbus aucuparia Eberesche/Vogelbeere 2 gut nein bedingt ja WeiBe Bliite, rote Beeren A
Speierling 2 sehr gut nein nein ja Selten, Wertholz, essbare A
Sorbus domestica Friichte
Sorbus latifolia Breitblattrige Mehlbeere 2 sehr gut nein nein ja WeiBe Bliite, selten A
Sorbus torminalis Elsbeere 2 sehr gut nein nein ja Wertholz, Herbstfarbung A
Zelkova serrata Japanische Zelkove 2 sehr gut nein gut ja Stadtklima, Herbstfarbung NH
Acer ginnala Feuer-Ahorn 3 sehr gut nein nein ja Herbstfarbung orange-rot NH
Acer palmatum Facherahorn 3 gut nein nein ja Ziergeholz, Herbstfarbung NH
Amelanchier arborea Baum-Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Blute, Herbstfarbung, essbare NH
Frichte
Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Frahjahrsblite, Herbstfarbung NH
Gewohnliche Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Blute, Herbstfarbung, essbare A
Amelanchier ovalis Beeren
Aronia melanocarpa Schwarze Apfelbeere 3 gut bedingt nein ja Essbare Beeren, Herbstfarbung NH
Gemeine Berberitze 3 sehr gut nein bedingt ja Gelbe Bliite, rote Beeren, A
Berberis vulgaris Dornen
Buddleja davidii Sommerflieder 3 sehr gut nein nein ja Schmetterlingsmagnet (invasiv!) N/ INV
Besenheide 3 gut nein nein ja Rosa Blute, Zwergstrauch, A
Calluna vulgaris sauer, Bienenweide
Caragana arborescens Erbsenstrauch 3 sehr gut nein sehr gut ja Extreme Standorte, NH
Stickstoffsammler
Schéne Blutenstande NH geeigneet flr
Ceanothus und Sorten Sackelblumen 3 brennender Standort
Cercis canadensis Kanadischer Judasbaum 3 sehr gut nein nein ja Stammblite April-Mai NH
Colutea arborescens Blasenstrauch 3 sehr gut nein gut ja Blute, aufgeblasene Friichte NH
Kornelkirsche 3 sehr gut nein nein ja Frihe gelbe Bliite, essbare A
Cornus mas Friichte
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 gut bedingt nein ja Rote Zweige, Vogelnahrgehdlz A
Gemeine Hasel 3 gut bedingt nein nein Frahe Bllte (Katzchen), essbare A
Corylus avellana Niisse
Cotinus coggygria Pertickenstrauch 3 sehr gut nein nein ja Fruchtschmuck, Herbstfarbung NH
Crataegus x lavallei Lederblattriger WeiBdorn 3 sehr gut nein gut ja Dornen, Vogelnahrgeholz VA
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Die Pflanzauswabhl fir den urbanen, innerstadtischen Bereich orientiert sich an der Gestaltung fiir die LGS 2028 und an der Abkiirzungen Herkunft:
Klimavertraglichkeit.

Flr die Tinyforestbereiche wird, inspiriert durch Miyawaki-Methode, ein moglichst dichter, biodiverser Geholzbestand gepflanzt. Die Basis A = Autochthon

sollte bestehen aus: H= heimisch
- Pflanzdichte: ca. 3 Pflanzen/m? NH = Nicht heimisch
- Artenvielfalt: Mindestens 15-40 verschiedene Arten N = Neophyt

INV = Invasiv
Pflanzqualitat: Die vorgegebenen GroRen der Pflanzen sind einzuhaltende MindestgréBen zur Neupflanzung. Fiir die BH = Bedingt heimisch
Realisierung der Pflanzgebote sind folgende Pflanzqualitdten zu verwenden: Z = Ziichtung

- Samling, 1jahrig, 0.B., 15-30cm (Forstqualitaten)
Vereinzelt sind schattenspendene Gehdlze als Hoch- und Mehrstammige zuldssig.
Hinweis:

- Sorten sind pro Art nicht extra aufgelistet, und diirfen verwendet werden.
- neben festgesetzten Arten sind auch deren Subspezies (spec.) zuldssig.

Uberflutungstolerant

Deutscher Name Hitzetolerant

23.02.2026

Abkiirzungen Kletterpflanzen:

HS = Haftscheiben
HW = Haftwurzeln
RK = Ranker

SL = Schlinger

Herkunft

Ordnung Salzvertragend Wurzeldruckarm Besonderer Aspekt / Habitus

Verwendung

Anmerkungen

Acer platanoides Spitzahorn 1 gut nein bedingt nein Rasche Entwicklung, Schatten A
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 1 bedingt nein nein nein Bergwélder, robust A
Acer saccharinum Silberahorn 1 gut sehr gut nein nein Uberflutungsgebiete NH
Aesculus x carnea Rotbliihende Rosskastanie 1 gut nein nein nein Blute Mai-Juni, keine 7
Miniermotte
Schwarz-Erle 1 bedingt sehr gut nein nein Feuchtstandorte, A
Alnus glutinosa Stickstoffsammler
Castanea sativa Edelkastanie 1 H
Cercidiphyllum japonicum Katsurabaum 1 gut nein nein ja Herbstfarbung, Duft NH
Rotbuche 1 bedingt nein nein nein Schattenbaumart, A
Fagus sylvatica Herbstfarbung
Fraxinus americana WeiBesche 1 gut nein nein nein Keine Eschentriebsterben NH
Gemeine Esche 1 gut gut nein nein Gefahrdet durch A
Fraxinus excelsior Eschentriebsterben
Fraxinus pennsylvanica Rot-Esche 1 gut sehr gut gut nein Uberflutungsgebiete NH
Ginkgo biloba Ginkgobaum 1 sehr gut nein gut ja Fossil, Stadtklima, gelbe je nach Geschlecht
Herbstfarbung NH stinkende Friichte, nicht
an Wegen
Gleditsia triacanthos Amerikanische Gleditschie 1 sehr gut nein sehr gut ja Dornen, lichte Krone NH
Juglans nigra Schwarznuss 1 gut nein nein nein Wertholz, essbare Nusse NH
Larix decidua Europadische Larche 1 bedingt gering gering ja Herbstfarbung , gelb H
Liquidambar styraciflua Amberbaum 1 gut bedingt nein ja Spektakulare Herbstfarbung NH
Liriodendron tulipifera Tulpenbaum 1 gut nein nein ja Tulpenformige Bluten NH
Metasequoia glyptostroboides Urweltmammutbaum 1 gut gut nein nein Fossil, laubabwerfender NH
Nadelbaum
Pinus sylvestris Waldkiefer 1 sehr gut nein bedingt ja Nadelbaum, anspruchslos A
Platanus x hispanica Ahornblattrige Platane 1 sehr gut gut sehr gut nein Stadtbaum, schuppige Rinde VA
Silber-Pappel 1 sehr gut sehr gut gut nein Auwalder, silbrige A
Populus alba Blattunterseite
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Grau-Pappel 1 sehr gut sehr gut gut nein Hybride aus P. alba x P. A
Populus canescens tremula, Auwalder
Populus nigra Schwarz-Pappel 1 gut sehr gut bedingt nein Auwalder, gefahrdet A
Zitter-Pappel/Espe 1 gut bedingt nein nein Pionierbaumart, zitternde A
Populus tremula Blatter
Pterocarya fraxinifolia Kaukasische Fligelnuss 1 gut sehr gut nein nein Feuchtstandorte, NH
Auslauferbildung
Quercus cerris Zerr-Eiche 1 sehr gut nein bedingt ja Trockenheitsresistent NH
Quercus frainetto Ungarische Eiche 1 sehr gut nein nein ja GroBe Blatter, Hitzetolerant NH
Quercus palustris Sumpf-Eiche 1 gut sehr gut nein ja Uberflutungsgebiete, NH
Herbstfarbung
Quercus petraea Trauben-Eiche 1 sehr gut nein gut ja Trockene Standorte, Wertholz A
Quercus robur Stiel-Eiche 1 sehr gut gut bedingt ja Charakterbaum, Wertholz A
Quercus rubra Rot-Eiche 1 gut nein bedingt ja Rote Herbstfarbung, NH
raschwuchsig
Salix alba Silber-Weide 1 gut sehr gut bedingt nein Gewasserrander, Kopfweiden A
Bruch-Weide 1 gut sehr gut bedingt nein Gewasserrander, brichige A
Salix fragilis Zweige
Taxodium distichum Sumpfzypresse 1 gut sehr gut bedingt nein Atemknie, laubabwerfend NH
Tilia americana Amerikanische Linde 1 gut nein bedingt nein GroBe Blatter, Bienenweide NH Nicht an Parkplatzen,
Blattlausresitent
Winter-Linde 1 gut nein bedingt nein Bienenweide, duftend a Nicht an Parkplatzen,
Tilia cordata Blattlausresitent
Sommer-Linde 1 gut nein bedingt nein GroBe Blatter, Bienenweide A Nicht an Parkplatzen,
Tilia platyphyllos Blattlausresitent
Tilia tomentosa Silber-Linde 1 sehr gut nein gut nein Hitzetolerant, Stadtklima NH Nicht an Parkplatzen,
Blattlausresitent
Ulmus Ulmen-Sorten (resistente) 1 gut bedingt bedingt nein Ulmensterben-resistent z
Flatter-Ulme 1 gut sehr gut nein nein Auwélder, Uberflutungsgebiete A
Ulmus laevis
Feld-Ulme 1 gut bedingt bedingt nein Gefahrdet durch Ulmensterben A
Ulmus minor
Acer x zoeschense Zoeschener Ahorn 2 sehr gut nein nein ja Klimafest, robust VA
Acer campestre Feldahorn 2 ja bedingt bedingt ja Bienenweide, Stadtklima A
Acer monspessulanum Franzdsischer Ahorn 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, NH
Herbstfarbung
Alnus x spaethii Purpurerle 2 gut sehr gut bedingt nein Nassstandorte, 7
Stickstoffsammler
Grau-Erle 2 gut sehr gut nein nein Pioniergeholz, A
Alnus incana Stickstoffsammler
Betula pendula Hénge-Birke 2 gut bedingt nein ja Pionierbaumart, weiBe Rinde A
Betula pubescens Moor-Birke 2 bedingt sehr gut nein ja Feuchtstandorte, Moore A
Carpinus betulus Hainbuche 2 gut bedingt nein ja Schnittvertraglich, Hecke A
Catalpa bignonioides Gewohnlicher 2 sehr gut nein bedingt ja GroBe Bléatter, auffallige Blite NH
Trompetenbaum
Celtis australis Europaischer Ziirgelbaum 2 sehr gut nein gut ja Extrem trockenheitsresistent NH
Celtis occidentalis Amerikanischer Zurgelbaum 2 sehr gut gut gut ja Stadtklima, robust NH
Corylus colurna Baumhasel 2 sehr gut nein gut ja Klimabaum, stadtfest NH
Fraxinus ornus Blumenesche 2 sehr gut nein bedingt ja Blute Mai-Juni, duftend NH
Gymnocladus dioicus Geweihbaum 2 sehr gut nein gut ja GroBe Fiederblatter, robust NH
Juglans regia Echte Walnuss 2 sehr gut nein nein nein Essbare Nusse, Wertholz A
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, NH
Hitzevertraglich
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Paulownia tomentosa Blauglockenbaum 2 sehr gut nein nein ja Raschwiichsig, groBe Blatter NH
Phellodendron amurense Amur-Korkbaum 2 sehr gut nein gut ja Korkrinde, Stadtklima NH
Prunus avium Vogelkirsche 2 gut nein nein ja Bliite, essbare Friichte A
Traubenkirsche 2 gut gut nein nein Duftende Blite, A
Prunus padus Vogelnihrgeholz
Pyrus communis (Wildform) Kultur-Birne (Wildform) 2 gut nein nein ja WeiBe Bliite, kleine Friichte A
Wild-Birne 2 sehr gut nein nein ja WeiBe Bliite, A
Pyrus pyraster Trockenheitsresistent
Quercus acutissima Japanische Kastanien-Eiche 2 sehr gut nein nein ja Hitzevertraglich, NH
Fruchtschmuck
Flaum-Eiche 2 sehr gut nein nein ja Trockenheitsresistent, behaarte A
Quercus pubescens Blatter
Robinia pseudoacacia Robinie 2 sehr gut nein sehr gut nein Stickstoffsammler, N
Bienenweide
Sophora japonica Schnurbaum 2 sehr gut nein gut ja Spatbluher Aug-Sept, NH
Stadtklima
Echte Mehlbeere 2 gut nein bedingt ja Trockenheitsresistent, A
Sorbus aria Vogelschutz
Sorbus aucuparia Eberesche/Vogelbeere 2 gut nein bedingt ja WeiBe Bliite, rote Beeren A
Speierling 2 sehr gut nein nein ja Selten, Wertholz, essbare A
Sorbus domestica Friichte
Sorbus latifolia Breitblattrige Mehlbeere 2 sehr gut nein nein ja WeiBe Bliite, selten A
Sorbus torminalis Elsbeere 2 sehr gut nein nein ja Wertholz, Herbstfarbung A
Zelkova serrata Japanische Zelkove 2 sehr gut nein gut ja Stadtklima, Herbstfarbung NH
Acer ginnala Feuer-Ahorn 3 sehr gut nein nein ja Herbstfarbung orange-rot NH
Acer palmatum Facherahorn 3 gut nein nein ja Ziergeholz, Herbstfarbung NH
Amelanchier arborea Baum-Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Blute, Herbstfarbung, essbare NH
Frichte
Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Frahjahrsblite, Herbstfarbung NH
Gewohnliche Felsenbirne 3 sehr gut nein nein ja Blute, Herbstfarbung, essbare A
Amelanchier ovalis Beeren
Aronia melanocarpa Schwarze Apfelbeere 3 gut bedingt nein ja Essbare Beeren, Herbstfarbung NH
Gemeine Berberitze 3 sehr gut nein bedingt ja Gelbe Bliite, rote Beeren, A
Berberis vulgaris Dornen
Buddleja davidii Sommerflieder 3 sehr gut nein nein ja Schmetterlingsmagnet (invasiv!) N/ INV
Besenheide 3 gut nein nein ja Rosa Blute, Zwergstrauch, A
Calluna vulgaris sauer, Bienenweide
Caragana arborescens Erbsenstrauch 3 sehr gut nein sehr gut ja Extreme Standorte, NH
Stickstoffsammler
Schéne Blutenstande NH geeigneet flr
Ceanothus und Sorten Sackelblumen 3 brennender Standort
Cercis canadensis Kanadischer Judasbaum 3 sehr gut nein nein ja Stammblite April-Mai NH
Colutea arborescens Blasenstrauch 3 sehr gut nein gut ja Blute, aufgeblasene Friichte NH
Kornelkirsche 3 sehr gut nein nein ja Frihe gelbe Bliite, essbare A
Cornus mas Friichte
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 gut bedingt nein ja Rote Zweige, Vogelnahrgehdlz A
Gemeine Hasel 3 gut bedingt nein nein Frahe Bllte (Katzchen), essbare A
Corylus avellana Niisse
Cotinus coggygria Pertickenstrauch 3 sehr gut nein nein ja Fruchtschmuck, Herbstfarbung NH
Crataegus x lavallei Lederblattriger WeiBdorn 3 sehr gut nein gut ja Dornen, Vogelnahrgeholz VA

2026 GDLA Gornik Denkel landschaftsarchitektur partg mbb



Bebauungsplan "Donau-Park" - Pflanzliste 2 23.02.2026

2026 GDLA Gornik Denkel landschaftsarchitektur partg mbb




Bebauungsplan "Donau-Park" - Pflanzliste 2 23.02.2026

2026 GDLA Gornik Denkel landschaftsarchitektur partg mbb




Bebauungsplan "Donau-Park" - Pflanzliste 2 23.02.2026

2026 GDLA Gornik Denkel landschaftsarchitektur partg mbb 6



Grole Kreisstadt Donauwérth
Bebauungsplan ,Donau-Park* Entwurf — 23.02.2026

Anlage 7

,Gestaltungsplan®

GDLA | Gornik Denkel Landschaftsarchitektur PartGmbB
vom 19.02.2026



Vegetation

Betonsteinpflaster BK 0,3
Format 40 x 10 x 8cm

Baum Bestand

Asphalt Bk 1,8 Baum Planung

FuB- und Radweg

Baum Fallung
Asphalt hell Bk 0,3

900

Wassergebundene Wegedecke
1-Schicht Bauweise Strauch Planung

Taktiles Leitsystem

Holzhackschnitzel Staudenflache gem. Pflanzplanung

EPDM Bela:
9 Rasen, RSM Typ 2.3

IO

Spielsand
Wiesenansaat

Ausstattung/Einbauten Ruderale
Ansaat

E-Auto Ladestation Schotterrasen N1/N2

JL

™

Mastleuchte, doppelseitig Bestandsgriin
Mastleuchte, Bewegungsdimmer,
einseitig

Mastleuchte, Bewegungsdimmer,
einseitig

92
UD Asphaltschollen (Bruch aus Bestand)
@ Findlinge Jura-Kalkstein Findlinge
- Sitzbank mit Holzauflage R
Sonstiges
Betonfertigteil
% 9 119,32 Planungshéhe
T tuf
I:] reppenstuten 11832 Bestandshéhe
Mauer Naturstein
I:] 11932 Leitungs- und Schachthéhen
% Fahrradbugel .
—— Planungsgebiet
Einfassungen —_——— Schnittlinie
Abbruch
=== Tiefbordstein 10/30
T————  Hochbordstein 15-18/30 ==== RW-Leitungen DN100-250
[T T 1 Busbord ==== SW-Leitungen DN100-250
Stahlkante
Hohe 25mm, Materialstarke 8mm
Anfahrschwelle
Rollstuhl Uberfahrstein 15/22
INDEX | ANDERUNGEN DATUM GEZ

Alle MaBe sind vor Baubeginn zu prifen!

Alle MaBangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu Gberprifen. U
sowie Bedenken sind vor der Ausfiihrung unverziglich der Bauleitung mitzuteile

eiten oder Abweichungen
B Teil B § 3.3).

Hinweis:
Versorgunsleitungen wurden aus den Unterlagen der Versorgungstrager 4 . FU Tiefenlage,
% Vollstéandigkeit der Leitungen und Materialangaben kann keine Gewahr tbern eaf PDer aktuelle Stand der

Versorgungsleitungen ist zum Zeitpunkt der Aufgrabung beim ortlic
Suchschlitze und dergleichen festzulegen.

erfragen bzw. durch

PROJEKT BAUHERR
Bayrische Landesgartenschau yefische Landesgartenschau GmbH
Donauwdrth 2028 riaring 14 | 80336 Miinchen

PROJEKTADRESSE

Landesgartenschau
SpitalstraBe 7 | 86609

ARCHITEKT

Tel + 49 170 56 75
bettina.borge @ woerth2028.de

INHA GDLA I GORNIK DENKEL
D lage B-Plan 1:500 landschaftsarchitektur partg mbb

handschuhsheimer landstraBe 2b
69120 heidelberg

tel +49 (0)6221 4162760
info@gdla.de

www.gdla.de

PLANNUMMER MABSTAB DATUM REFERENZHOHE
300_DON_05_DOP_LP_003_V_01 1:500 29.01.2026 -
PROJEKTNUMMER DATEI BLATTFORMAT | GEZ

300 300_DON_LP5_DOP_0O 0,65/ gez. von
3.vwxp 0,62




	01 [BP ]
	1/Lay-2
	2/04

	300_DON_04_DOP02_SC_000_V_00-DOP02 Donaupark Schnitte Genehmigungsplanung
	04 [Baumbestands- Rodungsplan]
	1/04

	1. Prüfungsinhalt
	2. Datengrundlagen
	3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen
	4. Darstellung und Wirkungen des Vorhabens
	4.1 Beschreibung des Vorhabens
	4.2 Beschreibung der Wirkfaktoren
	5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten, erforderliche Maßnahmen
	5.1 Datenrecherche, Artenabschichtung
	5.2 Arterfassung Zauneidechse 2025
	5.3 Betroffenheit der Arten
	5.4 Maßnahmen zur Vermeidung
	5.5 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG)
	5.6 Prüfung der Verbotstatbestände
	6 Gutachterliches Fazit
	7 Literatur und verwendete Unterlagen
	02 [Bestand-Bewertung-Komp.bedarf]
	1/Lay-7

	DOP
	DOP Tinyforest
	300_DON_05_DOP_LP_003_V_01-DOP West Anlage B-Plan 1:500

